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Karl Christian,
Mktcr ües 1886 rrlosrkene» Mmmbcimer Zweiges,

geb. 9. Nov. 1724 zu Dillenbuvg, gct. 14. sft, ff 22. Febr. 1795 im Kloster Wein¬

heim (des 1725 ff Frhrn. Karl v. Eberstein und dessen 2r Gemahlin Wilhelmine

geb. Freiin v. Quernheim Sohn), kurpfälz. Kammerherr, Oberst-Hofmeister und Oberst

der Infanterie, verm. 1759 mit Maria Anna Josepha Franziska Sophia (geb. 18. Sept.

1731, ff 21. Januar 1798 zu Mannheim), des Hugo Philipp Eggenbert Frhrn.

v. Dalberg, Kämmerers von Worms, und der Marin Anna Josepha Sophia geb.

Freiin Zobel v. Giebelstadt Tochter.Deren Kinder:

1. Maria Elisabetha Angnsta, geb. 9. Aug. 1760 zu Mannheim, verm. im Febr.

1779 mit dem kurmainz. Kammerherrn Franz Konrad v. Neveu.

2. Joseph Karl Theodor, s. unten.

Beider Mutter, Sophia geb. Freiin v. Dalberg, blieb bis zu ihrem Tode

in Mannheim in ihrem daselbst 1766 für 5833 st. erkauften (in der Bensheimer

Gasse im Quadrat 100, Nr. 10 gelegeneu) Hause wohnen.

Nr. 441. Krtrakt aus dem Gauf-Wrotokoll der Stadtkirche zu Dikkenbnrgäe nun« 1724.

Den 9- ^iovsmbi'm ist dem hiesigen Hrn. Vber-Iägermeister, Hrn. Aarl

von Lberst.eiu, von seiner Frauen Gemahlin, Frauen N)ilhelminen geborner

von Quernheim, ein Sohn geboren, welcher den (ff. effmäsm getauft und Karl

Christian genannt worden. Die Kathen waren: des regierenden Fürsten Ghristian

hochfürstl. Durchlaucht und Dero Frau Gemahlin, Frauen JZabellen Ghar-

lotten geborner Prinzessin von Nassau-Diez hochfürstl. Durchlaucht. Also liäslitnr

extraHirt, unterschrieben und mit meinem Petschaft bekräftiget. Dillenburg, den

(6. Iunii (750.

(D. 8.) Snlomon Mort', Gber-Aonsistorial-Rath und Gber-Prediger Hieselbst.
Daß vorstehender Tauf-sdrotokolls Extrakt von dein Herrn Gber-Aonsistorial-Rath nnd Bber-

jdfarrer INorf eigenhändig ge- und unterschrieben, auch besiegelt worden, solches wird mittels
Beidruckung des größern 'Bber-Aonsistorial Insiegels hiermit attestiret. Dillenburg, den
22. Junii z-so.

^iirstl. Granien-Nassauisches Gber-Konsistorinni Hierselbsten.

(D. 8.) von Mütrknit.-.

Nr. 442. Kyenertrag ä. 6. Kernsßeim, den 25. August 1759.

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit Amen. Kund, offenbar und zu

wissen seie hiemit sedermänniglich, daß Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehr, auch

zu Mehrung christlichen Geschlechts und Stabilirung vertraulicher Freundschaft folgende

Ehebered- und christliche Vermahlung zwischen dem reichsfreihochwohlgebornen Herrn

Herrn Karl Christiaa Frciherrn von Eberstein, kurfürstl. pfälz. Kammerherrn

nnd Avkmä nmilrs äs 1a, ^aräsrobs, des weiland auch reichsfrei hochwohlgebornen

Herru Herrn Karl Freiherrn von Eber st ein, hochfürstl. nassau - dillenburgischen

Ober-Jägermeisters, und der auch reichsfrei hochwohlgebornen Frauen Frauen

Milhelmina Freifrau von Eberstein moäo verwittibten Obristen Freifrau von

Guttenberg geborne von Quernheim eheleiblichem Sohn an einem, sodann

der reichsfrei hochwohlgebornen Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia

Kämmerin von Worms Freiin non Dalberg, der gnädigsten Frau Kurfürstin zu

Pfalz Hof-Dame, weiland des reichsfrei hochwohlgebornen Freiherrn Herrn Hngonis

Nhilippi Cckenberti Kämmerern von Worms, Freiherrn von und zu Dalberg»

Herrn der Herrschaft Dalberg, Essingen, Krobsberg, Geroldsheim, Friesenhausen ?c.,

des heil. röm. Reichs erstern und Erb-Ritters, Jhro fürstl. fürstl. Gnaden Gnaden

zu Würzburg und Fulda Geheimbden Raths und resp. Ober-Amtmann zu Hammel-
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bürg, und der auch reichsfrei hochwohlgebornen Freifrau ^nnna ckosepline
diopliiile Kännnerin van Worms Freifrau von und zu Dalberg gebvrner Freiin Zobel
von Giebelstadt eheleiblicher Fräulein Tochter andern Thcils mit Konsens und
Bewilligung, auch Genehmhaltung an Seiten hochwohlgedachten Herrn Bräutigams

hochwohlgenannter Frau Mutter, Frauen Wilhelminen Freifrauen von Eberstein
moäo verwittibten Freifrau von Guttenberg, nicht minder der hochwohlgebornen

Frau Tante und Generalin Freifrau von Rodenhausen, gebornen Freiin von

Quernheim, auch des hochwohlgebor. Herrn Karl Freiherrn von Rodenhausen,

kurmainz. Generalmajors; sodann auf hochwohlbesagtcr Fräulein Braut Seiten Dero

auch hochwohlvermeldten Frauen Mutter, Frauen Nuriaa Elinas cko86pl:ua

Lopllias Freifrau von Dalberg, und Approbation derer Herren Vormünderen und

nächsten Blutverwandten deren reichsfrei hochwohlgebornen Herren Herren Franz

Henerich Kämmerer von Worms Freih. von Dalberg, Herr zu Hörnsheim, Aben¬

heim, Geroldsheim zc. Jhro röm. kaiscrl. Majestät Kämmerern, kurfürstl. mainz.

Geheimbden Raths und weltl. Statthaltern zu Worms, kurpfälz. Ober - Aintmann zu

Oppenheim, hochfürstl. fuldaischcn Ober - Aintmann zu Mackenzell und Burggrafen der

kaiserl. freien Reichsburg zu Friedberg zc.; und dann des hochwürdig reichsfrei hoch¬

wohlgebornen Herrn Herrn Adolph Franz Frhrn. von und zu Dalberg, deren

Domstiftern zu Bamberg und Minden Kapitularen, Herrn zu Essingen, Krobsberg,

Friesenhauscn zc., auch hochfürstl. fuldaischen Geheimbden Raths und Ober-Amtmanns

zu Hammelburg, abgeredet, bethätiget und beschlossen worden inmaß med gestalt wie

hiernach beschrieben, nämlich und zum

1) daß hochwohlcrmeldter Herr Karl Christian Freiherr von Eberstein

und sie, Freifräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia, einander aus

göttlicher Fürseh- und Anordnung zum Sakrament der heil. Che nehmen und haben,

auch in diesen: Ehestand sich gegen und mit einander in Liebe und Treue verstehen,

leben und halten sollen und wollen, wie frommen Eheleuten von Adel wohl anstehet

und geziemet, wodurch göttliche Gnad, Benediktion und Segen aus- und herfließct.

Gleichdann eines den: andern mit gegebener Hand Treue bereits angelobt und solches

nochmals zu erster Gelegenheit nach adligen: und christkatholischen: Gebranch und

Ordnung, vermittels priesterlichcr Kopulation durch folgendes eheliche Beilager voll¬

zogen und bestätiget werden solle.

2) Ist verabredet und versprochen, daß sie, Fräulein Hochzeiten:: Maria Anna

Josepha Franziska Sophia, ihrem Ehegemahl Herrn Karl Christian alsobalden

zur rechten Ehesteuerund Heirathsgut zubringen will, was einer jeden Dalberg!scheu

Tochter bei standesmäßiger Verheirathung vi paet-i kamiliaa zur herkömmlichen Aus¬

steuer verschafft worden, bestehend in viertausend Gulden rheinischer Währung, den

Gulden zu 60 Kr. gerechnet, mit welchen 4000 fl. sie, Freifräulein, ausgcsetzet und

verehesteuert, mithin auf alle väterl. und brüderliche Erbfälle und Gütere, wie die

Namen haben mögen, nichts davon ausgeschieden, ein für allemal eine verziehene

Tochter sein und bleiben solle; angesehen sie, Fräulein Maria Anna Josepha Franziska

Sophia, solcher in Beisein und mit Bewilligung ihres Herrn Ehegemahls gänzlich ver¬

ziehen und in Kraft eines wirklichen Eidschwurs sich deren wohlbcdächtlich begeben hat,

also daß ihre Erben und Nachkommen an gesamten väterlich- und brüderlichen Gefällen

und Gütern keine fernere Erbgercchtigkeit, Zuspruch oder Forderung haben noch ge¬

winnen, sondern sich deren allzumal enthalten, sofort den: errichteten und ihr guoack

Passus aonesrnsnb68 vorgelesenen Mat.a tümiliaa, sonderlich denen 29. und 34. Zp1::8

gemäß, jedoch unter der in den: Zpbo 8vo enthaltener Restriktion in allen Punkten

nachleben und solches befolgen solle und wolle mit diesen: ausdrücklichen Referat anbei,

daß in: Fall ihrer, Fräulein Nurias -Vimaa .lossplma Oranameaa Lopliias, Herrn

Brüdern ohne Hinterlassung eheleiblicher Mannserben oder auch dieselbe Tods ver¬

fahren und keine Letzte - Willens - Disposition in Lebzeiten gemacht haben würden, sie,

Freifräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia, alsdann aus solchen Fall, soviel

die von weiland ihrem Herrn Vater und Frau Mutter herrührig und acquirirte, den:
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samtl. freih. Dalbergischen Mannesstammnach Inhalt des pneli familias nicht
affizirtc Güter betrifft, sogleich -— soviel aber die dem ganzen Mannsstamm zustehende
und affizirte knmiliuk - Gütere belangt, erst nach völliger Erlösch- und Extinguirung
dessen (so Gott der Allmächtigein Gnaden verhüten wolle) nach Maßgabe sothanen
pnoli eine ohnverziehene Tochter bleiben, mithin abgedachterVerzicht, als ob solcher
nimmer geschehen,kraftlos sein solle. Ersternfalls jedoch solle alsdann der übrig ge¬
bliebenen Dalbergischen Familie freistehen, diese ihr, der Fräulein Hochzeiten» in
solcher Begebenheit zufallende Gittere, Renten und Gefälle (ohnangeschlagenund aus¬
geschieden deren Hänseren und Gebäuen) in prötüo, wie schon in der Dalbergischen
Familie bei solchem Eg.su üblich und Herkömmlich gewesen, einlösen zu können.
Und dieweil

3) Fräulein Hochzeiterin allbereit von Dero Herrn Vater mit behörigemGeschmack
und Kleidungen, wie es sich adeligem Gebrauch und Herkommen nach gebühret, ver¬
sehen und begäbet worden, also verzeihet wohldieselbe auf die einer Fräulein von
Dalberg vermög Familien-Paktenhiervon ausgesetzte eintausend Gulden und lasset
sich daran genügen, derowegen sie samt Herrn Hochzeitern Dero Familie und dermalige
Vormundschafthierüber quittiret und davon frei und loszählet. Und sofern aber sie,
Fräulein Hochzeiterin,nebst dem ihr verschafften und zukommenden Heirathsgut etwas
mehr in die Ehe bringen würde, ein solches bestehe, worin es wolle (welches die Rechte
l'nrazüwrimlin nennen), oder ihr inskünftige par ckoniUionöin vsl ia^atn, auch ver¬
mittels anderer dein geleisteten Verzicht ohnnachtheiliger Disposition zufallen möchte,
all dieses und dergleichen soll ihr eigen Gut sein und verbleiben, mit solchen
auch schalten und walten, wann und wohin sie will.

4) Sollte und wollte zwar Herr Karl Christian seine künftige Ehegemahlin
Nnriam ^.nngm ckosapimm lA-gncisegm KoMium mit 4000 fl. vorgemeldter rheinischer
Währung widerlegen;da aber beide sich unter einander verabredet und dahin ver¬
glichen, daß gedachte künftige Frau Gemahlin diese 4000 fl. zu ihrer eigenen Dispo¬
sition in selbstigen Händen behalten solle, als cessiret allhier die weitere erforderliche
Versicherung und Wiederlag. Über dieses will auch wohlgedachtcrHerr Hochzeiter
Karl Christian sie, Fräulein Hochzeiterin Nariain .4uiigm .lasapimm bA'gncüsogm
LoMium, nach dem ehelichen Beilager mit hundert Species-Dukatenihrem Stand
gemäß bemorgengabcn,um damit nach eigenem Willen zu schalten und zu walten, als
mit freier MorgengabeRecht und Gewohnheit ist. Jedoch, wann mehr bemeldte
Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia Zeitlebens darmit nicht verschaffet
hätte, daß alsdann die Morgengabe nach derer Tod wiederum hinter sich auf deren
Eheherrn Karl Christian oder seine Erben ohne Einred männiglichs fallen sollen.

5) Solle auch Herr Karl Christian seine Gemahlin mit einem freiadeligen
Witthumsitz wie Herkommens versehen; wie er dann mit Bewilligungseiner Frau
Mutter, Freifrau von Guttenberg geborne von Quernheim und deren Frau Schwester
von Rodenhausen, seiner werthestenFrau Tante, und Genehmigung seines Herrn
Onkels, des Herrn Generals von Rodenhausen, alles laut ausgefertigter Ver¬
sicherung, so geschehen Mainz, den 18. Monats Augusti laufenden 1759. Jahrs, ein
Bewitthnm von eintausend Gulden rheinisch jährlichen zugesicheret und man
hier sab IUI. beigelegt hat, daß dieselbe nach Willkür in solang der Witthuins-
stuhl ohnverrücketsein und bleiben wird, solche zu ihrem standsmäßigenUnterhalt und
freien Disposition zu genießen haben solle.

6) Begäbe es sich, daß Herr Karl Christian aus göttlicher Anordnung vor
seiner Ehegemnhlin mit Tod abginge und chliche Kinder von ihren beeder Leiber ge¬
boren hinter ihm verließe, so solle vielgemeldte seine Gemahlin nach fordersamst aus¬
gefertigtem, redlichem Jnventario, in solang sie ihren Witwenstand nicht verrückt und
ohnverheirathet bleibet, gebrauchen und genießen alles, was ernannter Herr Karl
Christian und sie, Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia, zusammengebracht,
errungen und erwunnen hätten, es seie Lehen, Eigen oder Pfandschaft,ohnverrücket
des Eigenthums, auch in wesentlichem Bau und Besserung erhalten, wie Recht und
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Witthums-Güterer Gelegenheit; die Kindere davon in Gottesforcht und adeligen Tugenden

auferziehen, ihnen zum Besten und Nützlichsten fürstehen, zu gebührender Zeit ihres

Alters mit Rath beiderseits Freundschaften aussteueren und bestatten, oder zum geistlichen

Stand, wann eines oder andere sich darzu geneigt erzeigte, befördern und alles das

thun, ivas einer frommen, getreuen Mutter gegen ihre Kinder gebühret, doch daß sie

alle wichtige Sachen mit angezogener Freunden und Vormunderen Rath und Ge¬

nehmigung verhandele, jedes Jahr für zwei oder drei beederseits der Kinderen nächsten

Befreunden als konstituirten Vormünderen ihres Einnehmens und Ausgebens ehrbare

Rechnung thun solle. Wo sie aber nicht füglich bei denen Kinderen zu bleiben, auch
deren Kinderen beiderseits Freundschaft unrathsam bedunkte, daß sie also bei denen

Kinderen sollte länger sitzen bleiben, so solle ihr folgen und werden alles ihr in die

Ehe zugebrachtes Gut und der WitthumSsitz, als lang dieselbe in ehrbarem Witthums-

stand verbleibet, samt der Morgengab, desgleichen ihr zugebrachtes Silbergeschirr,

Kleinodien, Kleider oder was ihr währender Ehe von den lieben Angehörigen an

Donatus und Verehrungen zukommen mag und was zu ihrem Leib behörig. Nicht

weniger, wann Kindere vorhanden, aller in stehender Ehe erweislicher errungener und
erworbener Güter, so mobil als immobil, Renten und Gefällen, Fahr und Hab, der

halbe Theil eigenthümlich, die andere Hälfte aber denen Kinderen; falls aber keine

Kindere währender Ehe erzielet worden oder derer sich nach des Vaters Tode keine im

Leben befinden sollten, ebenermaßen die Hälfte hieran sogleich eigenthümlich heim¬

fallen, die andere Hälfte aber lebenslänglich von ihr, Frau Wittib, nsu krnetmaris zu

genießen, und diese eine Hälfte erst nach ihren:, der Frau Wittib, Ableben an des

Herrn Karl Christian von Eberstein seine nächste Verwandte dem Erbrecht nach

gelangen solle. Dahingegen

7) es sich begeben thäte, daß mehr besagte Fräulein Maria Anna Josepha

Franziska Sophia vor ihrem Eheherrn Tods verfiele und Kindere von ihrer beeder

Leiber geboren hinterließe und er zu der anderen Ehe schreiten würde, so solle denen

Kinderen erstcrer Ehe ihr mütterlich zugebracht Hciraths- und Erbgut, wie auch er¬

rungener Antheil und alles übrige, wie schon in vorigen §Z gedacht, außerhalb des

Beisitzens allein bleiben und die Kinder anderer Ehe nichts darmit zu thun haben,

in Auferzieh- und Verheirathung derselben aber mit beederseits Freundschaft Vorwissen,

und wie in abgedachten Punkten ihrentwegen vermeldet, die Kinder ersterer Ehe,

als einem treuen Vater gebühret, wohl aussteueren und versorgen. Sollte es

sich aber

8) begeben, daß Herr Karl Christian seine Ehegemahlin überleben würde und

keine Kindere von ihren beeder Leiber geboren vorhanden, so solle nichts dcstoweniger

ihr Ehegemahl bei allem Ihrig zugebrachten und ererbten Güteren samt aller anderer

ihrer Verlassenschaft auf zuvor aufgerichtetes Jnventarium und genügsame Kaution sein

Leben lang sitzen bleiben, solche ohnverändert nutzen, nießen und gebrauchen, wie

wiederfälliger Güter Recht und Gewohnheit ist; jedoch Silbergeschirr, Kleider, Kleinodien

und Geschmuck, so zu ihrem, Fräulein Hochzeiten», Leib behörig und in die Ehe ein¬

gebracht, alsobald ihren Erben zustellen, nach dessen Absterben aber solle jetzt gemeldter

Fräulein verlassene Habschaft samt deren Errungenschaft wiederum hinter sich, wie vor¬

stehet, an ihre Erben oder Linien heimfallen.

9) Ist weiters abgeredt, bewilliget und beschlossen, falls obmentionirter Herr

Karl Christian oder Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia Eheleute

eines oder das andere mit Tod abgingen und eheliche Kindere von ihrer beeder Leiber

geboren, Söhne oder Töchter, hinterließe und nachgehends deren Kinder eines oder

mehr auch Todes verginge, so solle der Vater oder Mutter, Altvater oder Altmutter

solch abgestorbene Kind oder Kindere nicht, sondern ein Kind das andere bis auf das

letzt lebende erben und das noch lebende von denen Eltern, es seie Vater oder Mutter,

allein den Besitz nach Maßgab Zpbi 6ti uck ckiss vitns haben.

1V) Da einige weitere Fälle, die trügen sich zu wie sie wollen, so in dieser

Heirathsabrede nicht begriffen, sich begeben möchten, mit dem oder denenselben solle es
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nach gemeinem bei dem Adel herkommenden Gebrauch und sonsten beschriebenen Rechten

gehalten werden, und sollen alle Streitigkeiten, welche aus dieser Heirathsabred her¬

rühren möchten oder könnten, ohne einigen gerichtlichen Prozeß durch vier darzu er¬

wählte Schiedsfreunde von beederseits Frreuudschaft, welche, wann nöthig, einen ver¬

ständigen Obmann zu sich ziehen mögen, außer einiger Appellation und Reduktion

erläutert, decidiret und durch deren selben luuckum erörteret werden. Auch sollen diese

laetu llotglliu nicht in Gestalt eines Letzen Willens, sondern Eoutruetus iutsr vivos

gesetzet und gehalten werden. Letzlich und

Ii) Begäbe es sich, welches Gott der Allmächtige gnädiglich verhüten wolle, daß

der angehender Eheleuten eines, es wäre Herr Karl Christian oder sie, Fräulein Maria

Anna Josepha Franziska Sophia, ehe und zuvor das Beilager geschehen und doch der

Handstreich gehalten, mit Tod verschiede, so solle diese Heirathsverschreibung oder

Beredung gefallen und nichtig sein, auch die Ehesteuer nicht gegeben werden.

Wessen zu mehrerer Bezeug- und Bekräftigung sein dieser Heirathsabrede und

verglichener Eheverbindung zwei gleichlautende Exemplaria verfertiget und auf sein,

Herr Karl Christian, Seiten sowohl durch ihn selbsten, als auch von Seiten der

Fräulein Hochzeiterin Älurius ^uuus lloskplmo Ib-uueiseua 8oplüs.ö von ihr selbsten

und samtl. nächsten hierzu speeiulitar erbetenen hohen Bluts- und Anverwandten, wie

auch Herren Vormünderen, wie dieselben hiernach folgen, unterschrieben worden. So

geschehen Hörnsheim, den 25. August 1759.

(I. 8.) von Diübcrg. (Iii. 8.) Inill tibiistiuu LrKr. von Iber-

(Ii. 8.) FrmttZ Hcnnck G. ron Monnlw stein mp.

AAr. r. Znllirrg. (I. 8.) >ViIbelmiim Fk. von Knttenbeig-

(I. 8.) Friellrirk Anton Cbri.stoM Giim- geb. Lbcrei» von (tuen» beim.

merer von Mormbis Frbr. von unil (I. 8.) U. 3t I. M. von kollenlinnseu

sue Dnlberg. geb. von tsuei'nlikiin.

(I. 8.) FreMnu v«n valberx geboene ron (Ii. 8.) 0. von Hollen bansen, (teneral-
ttleilkeuelun. IlnPin.

(I. 8.) lllobsnn ^Vilbelni Ilnen von (I. 8.) I. v. Itolleubanseu.
viebnrx.

(I. 8.) Änel Io.oepb Cnmmerer ro» liVoi ins

Lregberr von Dalberg.

Nr. 443. Lxtrnotns paeti Inmiliae Ilablbei^iene lle anno 1723 gnoall pnssnm
eoueerneutem.

Achtens. Damit aber gleichwohlen bei gänzlichem Abgang und Erlöschung einer

von denen obberührten beeden Mannslinien die alsdann von dem letzteren ^.gmuto der

erloschenen Linien etwan annoch bei Leben befindliche Töchter oder weibliche Descen-

denten wegen sothaner in Kraft dieses pueti auf die andere Mannslinie devolvirender

Fideikommißgütere nicht gänzlich Hindan gesetzt, sondern auch einige Ergützlichkeit haben

mögen; als ist hiebet allerseits verabredet und bedungen worden, daß auf den ob-

bestimmten Fall, da es nämlichen über kurz oder lang durch Gottes Schickung sich

zutragen möchte, daß eine von diesen beeden Mannslinien ganz und zumaleu abgehen

und aussterben würde, alsdann und ehender nicht, als nach wirklich erfolgtem Absterben

des letzteren ^.Kimti Mus liueu«, dessen nachgebliebene Tochtere oder deren Desccn-

denten in liueu rseta, in deren Ermangelung aber des ultimo cketuueti ^.Aimti illius

liukus etwa bei Leben befindliche Schwestern oder Schwesterkinder, es seien deren viel

oder wenig, von der übriggebliebenen andern Dahlbergischen Mannslinie wegen deren

von einer Linie auf die andere devolvirender ansehnlicher Fideikommißgüteren zu

etwaiger Ergötzlichkeit nebst der gewöhnlichen Aussteuer überhaupt und in allem ein

für allemal zehntausend Reichs thlr. bares Geld ohne einigen Abzug überkommen

und haben, die alsdann bei Leben seiende Stamms-Agnaten auch dieses Quantum

an obbemeldte Allodialerben der ausgestorbenen Mannslinie zu einem völligen Abstand

ohne einzige Ein- und Widerrede ohnverweilt zu erlegen und auszuzahlen schuldig und

38
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gehalten seien, allenfalls aber ab in casum rsnitontiao utpoto in ro juAieata ao

paratam oxoonkionom lnrbonks xor manckata 8. E. darzn angestrenget werden sollen

und mögen zc. So geschehen Mainz ub sup.

(I,. 8.) ?i>sn? Kilian Cknunerer von Morinlls Fre^l». von villilbei'x.

(E. 8H ?in»2 Eelcenbei'tlr Enmmcrcr von Molmke chrcgb. von uiul 211 valilbeix.

(E. 8.) >Volssxniix Eberlmiul Cümmcrcr von Movmvs Fvczzk. von Dalilberx.

illit. zl 18. Aug. 1V39.

Wir Wilhelmina Freifrau von Guttenberg und Juliana Freifrau von

Rodenhanscn beiderseits gebvrne Schwestern von Quernheim Urkunden und be¬

kennen: Demnach unser resp. Sohn und Vetter, der reichsfrei hochwohlgeborne Herr

Herr Karl Christian Freiherr von Eberstein plon. tit. mit der auch frei hoch-

wohlgeborenen Fräulein Fräul. Sophia Kämmerin von Wormbs Freiin von und zu

Dahlberg der gnädigsten Frauen Kurfürstin zu Pfalz Hof-Dame, durch beiderseits

hohe Anverwandtschaft und nächste Befreunde bethätiget und beschlossen, dem Allerhöchsten

zu Lob, dein Sakrament der heiligen Ehe zu Ehren und zu Weiterung der christ-

kntholischen römischen Kirchen, auch wohl Vermehrung ritterlicher verwandtlicher

Freundschaft eine christliche Heirath zu thun und zu vollziehen, dann erstbesagter Herr

Bräutigam seiner herzlich geliebtesten Fräulein Braut und künftigen vertrauten Ehe¬

gemahlin, dafern er (welches Gott in Gnaden lange verhüten wolle) vor derselben mit

Tod abginge, zum jährlichen Witthum eintausend Gulden rheinisch, der Gulden

zu 60 Tr. gerechnet, zugesaget; als reversircn wir obgenannte resp. Mutter und

Tante uns in Kraft dieses offenen Briefs besagter Fräulein Braut und assekuriren

dieselbe eine für beide und beide für eins also in soliäum für uns, unsere Erben

und Erbnehmen, so lang sie den Wittibstuhl nicht verrückt und zur andern Ehe schreitet,

ihr unser gemeinschaftl. freiadeligc, erbeigenthümliches Rittergut Zeppenfeld und Zu-

gehörungcn mit dem Anhang, daß falls durch ergebende dermalen unbekannte Zufälle

solches hiernächst zu Ertrag- und Bestreitung dieses alljährlichen Witthumsgehalts nicht

erklecklich sein sollte, alle unsere andere jetzig und künftige zuwachsende Güter, Hab

und Nahrung, soviel hierzu vonnöthen, hiermit und in Kraft dieses unterpfändlich ein¬

gesetzt und verschrieben sein solle, verschreiben und setzen auch solches alles zu mchrer

Sicherheit derselben hiermit cum eonstikuto possossorio ot, paoko oxseutivo dergestalt

ein, daß sie also gleich den Besitz davon haben und solchen bedürfendenfalls nach selbst

eigenem Wohlgefallen ohne Hinderung oder weitere richterliche Begrüßung exerziren,

auch das Witthum an eintausend Gulden alljährlich daraus ziehen solle, könne und

möge, welchen Falls unsere Verwalter itzt als dann und dann als itzt zu Gestatt- und

Befolgung dessen zugleich hiermit angewiesen sein sollen, wie wir dann vermög diesen

offenen Briefs dieselbe auch wirklichen anweisen, begeben uns dahero wissentlich und

wohlbedächtlich allen hicrwider zugutkommcnden Wohlthaten, wie solche Namen haben

mögen, auch bereits erdacht oder noch erdacht werden möchten, den 8onaE Eons. Volle-

jano der ^utlron. 8i gua Nulior :c., dessen wir wohl durch nachgemeldten Herrn

Solarium und proouraborsm orclinarium in deutscher Sprach verständiget worden

seind, auch wohl verstanden haben, weniger nicht der Rechtsregul, die da will, daß eine

allgemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht insonderheit solche in spoeio vorhergegangen

und benennet worden. Dessen allen zu mehrer Urkund und Versicherung haben wir

diesen Assekurationsschein eigenhändig unterschrieben, auch unser angeborne und frei-

herrl. adelige Petschaft beigedruckt. So geschehen Mainz, den achtzehnten Monats

Augusti des 1759sten Jahrs, nach unsers liebe, Herrn zc. Jesu Christi Geburt.

IVillielmiiia Ff. von Guttenberg geb. Fherrin von (ducrnbcnn. (E. 8.)

1l. 1. Ii. Ff. von Uoüettbnuscn geb. Fherrin von <Hucrnkeim. (iE. 8.)

(iE. 8.) N. v. Aloäcnluuwen, Gral-Major, als Assistenz.

Daß die hochw. reichsfrei gnädige Frauen Wilhelmina von Guttenberg und

Juliana von Rodenhausen, beiderseits geborne von Quernheim, letztere in spoeio

unter Beistand ihres Herrn Ehegemahl, vorstehenden Assekurationsbrief in Gegen-
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wart meiner von Hochderenseiben hierzu requirirten Xoiurii Eassurei und Hrn. Hrn.
Zeugen eigenhändig unterschrieben, sofort denen daselbst begriffenen Rechtswohlthateu,
Klausulcn und Rechtssätzen nach vorher von mir beschehenen deutlichen Erklärung wirk¬
lich verziehen, beurkunden Mainz, äuto wie nächstvor.

(D. 8.) .lounnes Daniel Dreiäi, Dkurrer uä 8. 8teiiliunum als er¬
betener Zeug.

G. Jnckebrandt, Oberlieut. als Zeuge. (D. 8.)
(D. 8.) In Mein xraemissorum Druneiseus 8imon Dderid Xoturius

ouesur. pudl. nee non uinul euneellurium NoZ-. Dleei. uul.
iminuirieuluius ae . . . . oräinarius.

Nr. 444. Lxiruetus e didro Deiiinetorum in Devlesiu puroeliiuli uä 8. dunieniinm
^Veiuliemii.

-Vilne Domini millesimo sepiingenissimo nonugssimo guinio vissesimu ieriiu
Isdruurü — 1795, 2 3 bin kedruur. — sepulius est in dusute Deelesiu gu'uiiosus
Dominus Durolns D. D. de Ddersisin, in uulu eleotoruli puluiinu Nusiees
8ui)remus Direeior, vulgo luienäeni, 73 unnorum et 3 mensium. chuem Dx-
irueium esse li^iilmum liisio 8i^illo xuroodiuli muniiis iesiutur. IVeinliemü
xroxs lleiäelderssum 11 mu kedruurii 1808.

(D. 8.) Duureniius Dialer, xuroedus.

Nr. 445. Ilxiruetus e piotoeollo llupkismuli Nuroeeiue llummelkuirxensis Iliaees.
Duläensis.

Nerkio äeeimo Xulenäus Detodres Xnni sig>ru nrillesimum sspiiii^eniesimum
iri^esimi primi dupimuiu est lVIuriu .4nnu äosepdu Drunoiseu 8opdiu,
liliu legitim u >>erillusiris Z-ruiiosi ue Dxeellentissimi Domini D. Du^onis Ddi-
lippi Dkenderii. Eumerurü äs IVormuiiu D. D. äs st in DulderZ-, IVulä-
liuusen, Dudsdeim, llessloelr, Driesenlniusen ei Drlusee, Lereniss. ue poieniissiini
Drineipis Dleeioris Mint,, (,'umsrurii, Devereuäiss. ei (lelsissimoruin Drineipum
llerdii». ei Dulä. respseiive Donsiliurii iniimi ei .äuliei, .4relä-8airuMe in I luininel-
dur^ ei 8uulek: dlee non psrillusiris ue ^ruiiosue Dnue Nuriue Xiivue ,la-
sspdue 8opdius D. D. äe ei in Dulder^ nuiue Duronessue äe ^odel in Elidel-
siuäi E'onsu^uin.

Devubunt gineuodilis ue Zruiiosu Duo. -1 nnu Douise äe ei in Dulders,
Dnu. 8opdiu Druueiseu läuriu äe l?obel in Diedelsiuii natu Duronessu
u Druneken siein, Dnu. illuriu Xnnu äoseiäiu äe Deitenäorl viäuu nuiu
Duron, u Drunekensiein, Dnu. Nariu äosepdu Dlisudeidu äe Deedsnduod
viäuu nuiu Duron, ud Dz^d, Dnu. Zluriu Nu^äulenu äe Nruekses viäuu nuiu
Duronessu u äödselsderA iu IVeii^endaed, Dnu. Nuriu äounnu äs Ndnn^en
viäuu nuiu Duronessu Dunst äs 8iromdsrg', Dnu. Nuriu Xmuliu Duron. Duusi
äe 8iromderg- nuiu ul> Dridul, Dnu. Auriu .4nnu äe Dieken viäuu nuiu Duron,
u Dulder^, Dnu. Nuriu Nu^äulenu äe Dulderx nuiu Duron, u Dulder^ in
Dumderss, Dnu. ^.nnu 8opdiu Nuriu Duron, äe Dulder^, 8iikis-Dums xu tlöln,
Eupiiulur. in 8i. Nerven, Dnu. Nuriu .-Vnnu äe Dulder^ nuiu Duron, äs Elreiilen-
eluu in Vollruids, Dnu. Nuriu 8oiidiu äe Slodel in Diedelsiuii viäuu nuiu u
DerliodinAsn.

.4po<;ruj>ltun> eum uuiogrupdo eoneoräure, oliirogu-uplioei upospliruAismuis
1>roprüs Nestor Dummeldur^i priäie dlouurum Nuii läDEEDXVI.

äl. 8edrukorvsk^ Eonsil. Deeles, Deeunus ei Duroedus idiä.

Nr. 446. Dxtrsotus ex lädr« Vekiinvtornm Devlesiue puroedislis uä 8^°° 8edu-
stiunum Iluunliemii.

Xnno millssimo sexiin^eniesimo nonuKssimo oetuvo Die viZssimu primu
.lunuurii odiii exeelleniissimu ei illusirissimu Dominu 8opdiu D. D. äe Dder-

38^
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8tmin nata I/. D. sie Dalberg. In quorum lickem Mg-esentes ex Kibro jvn'vrlnvli
ux1raeka8 Li^iHo Doelssiae Imia1i8 mnnita8 et propria manu suliseiüptas ckvckil
Nannllsmii, Die nnckseima ksbrnarii 1808 Iiiagin Ouoalus LaÄensis Daroelna
cnvitatis eatlmliea.

(K. 8.) .1. Dir. Xiroll mzrria.

Der kurpfälz. Ober-Hofmeister und Kammerherr Karl Christian Frhr. v. Eber¬

stein wurde von einein sehr herben Schicksale betroffen. Er wurde nämlich nach einein

am 11. Nov. 1763 sich zugetragenen (allem Anscheine nach aus Eifersucht erwachscneu)

betrübenden Vorfalle von dem Kurfürsten Karl Theodor als ein Geisteskranker an¬

gesehen und behandelt, auch demgemäß in dem Kloster Weinheim bis zu seiuem Lebens¬

ende (also 31 Vs Jahre) internirt gehalten, woselbst ihn ohne ausdrückliche kurfürstliche

Erlaubnis und außer im Beisein des Priors, sowie der eigenen Frau niemand sehen

und sprechen durfte. Die nähern Umstände leuchten mit ihrem traurigen Lichte aus

Briefen seiner Stiefschwester Amalia v. Außeiu an ihren rechten Bruder Karl zu

Tilsit hervor.Nr. 447.

Herzlich geliebtcster Bruder! Kleines geliebtesten Bruders sehr angenehmes vom

2K Juni hat mich in meinem Geist aufgemuntert, daß einstheils Euer und der

lieben Eurigen . . . ziemliches Wohlsein dadurch bin versichert worden, wovor Gott

mit Thränen gedanket, dabei angerufen, Euch und die liebe Angehörigen in Gesund¬

heit ferner in seiner Gnade zu erhalten nach Seel und Leib, zugleich mir die Freude

zu gönnen, daß wir uns noch ein Ktal in diesem Leben in seinem Segen sehen

können, aus welche Nachricht, ob Ihr etwa noch nach Sachsen reisen dürftet, habe

gehoffet, deshalb auch theils meine Antwort verschoben.

Daß mein lieber Bruder seit (73^ bis dahin in denen vielen Kriegen auch

viele Strapazen ausgestanden und erlitten, den Körper geschwächet, ist handgreiflich.

Gott labe und erquicke Euch davor. Klein liebster Bruder weiß seine Strapazen

und ich fühle meine getragene Last, worunter als ein Wurm mich bis dahin habe

schmiegen und biegen müssen.

Ich bin nun ganz einsam und als von allen christl. Seelen verlassen: ineine

Kinder sind mit ihren Geschäften in Dillenburg wohnhast w.

Des Klannheimer Bruders Schicksal soll seine Frau, welche sein . . . sein will,

schuld sein, deshalb sie ihn zum Narren deklarirt, dahin gebracht, daß er zu Wein¬

heim im Kloster ist. Das verdrießt die in Sachsen, deshalb sie allda aus Bruders

Erlösung gehoffet, ihr das Seiuige nicht gerne senden wollen, so sie doch darzu ge¬

bracht. Klein Sohn ist in seiner Angelegenheit den Sommer zu Klannheim ge¬

wesen, wo er denn mit der Schwägerin den Bruder besucht, der ihn so verständig

gefunden, als zu wünschen, jedoch nicht ein Wort alleine mit ihm reden können, so

gerne er gewollt, auch ohne ihre Gegenwart niemand zu ihm darf; er heißt sie

nicht Fr., sondern Nackams.

Die Stiefmutter und ihre Schwester General Rodenhausen leben beide noch

in Klainz. Der Dokt. Langen hat's in Dillenburg nach erhaltenem Wetzlarschen

Krtheil, daß sie Zeppenfeld eine chz Stunde von hier allda vom sel. v. Seelbach

nach seinem Tod mit .... ererbtes Gut ...... bei der Dillenb. Kammer

wegen aufgenommener Gelder, wovor sie Leib und Seel verschreiben müssen, auch

nun zum Kauf angeboten, worauf ihr sechzigtausend fl. bereits geboten, I)r. Lange

in Sicherheit gesetzt, nicht verkaufen zu können, bis er vor den Königsberger

Bruder bezahlt. Die Klannheimcr Schwägerin prozeßt auch in Dillenburg mit ihr,

fordert laut unterschrieben Ehepakten, dieweil sie ihren Klann als toll ansehen müsse,

auch von Zeppenfeld (0 000 fl. und 2000 laut unterschriebener (Obligation, Lumina

Schuld über Schuld. Hierzu kommet Unglück. Ihr ältester Sohne, Klentzer Haupt¬

mann v. Guttenberg, welcher diesen Sommer, um den Kauf zu stände zu bringen,

sich zu Zeppenfeld meistl. aufgehalten, läßt backen, woüber dessen Wohnhaus mit
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llD Lieste Frucht und s3 Wagen Heu und Grummet in Rauch aufgegangen, alles

andere hat er gerett bekommen, muß sich nun in seines Hägers stehengebliebenem

Hause zu wohnen behelfen, bis er sieht, wie er's aeeorcl wird mit denen Lreclitor»;

er ist ein artiger Wensch, kommet oft zum Besuch, wir trädiren uns wie fremde.

Schließlich muß Euch, liebe ^rau Schwester und Jugend, welche in Gedanken küsse,

der Vbhut Gottes befehlen, bitte mich und die Bieinige zu Genaden einzugcdenken,

denn ich bis in die Gruft bleiben werde meines geliebtesten Bruders ergebenste

Schwester und Dienerin V. v.

Eichen, ?. 3br. j?66.

Aus der sächsischen Reise wird vor Euch dies Jahr nichts werden.
Nr. 443.

Herzallerliebster Bruder! Ich bin in meiner Herausreise in Weinheim ge¬

wesen, ließ mich beim Bruder melden, konnte aber nicht ohne seine Hrau zu ihm

kommen, mithin mußte zu ihr aus Wann heim, allwo sie mich zwar höflich

empfing und bei ihr zu logiren sie mich bäte, welches aber nicht annahm, jedoch

2 Walen bei ihr gegessen, und berede, daß sie mich ihn sehen zu können verschaffte,

wozu sie den I, Tag vosolvivet und Post nahm, mich hin zu bringen. Als wir

uns melden ließen durch die Paters, welche sich ausbaten, erstlich seine Stube aus¬

kehren zu dürfen, denn der Bruder in einem elenden Zelt logiret ist. Als das ge¬

schehen, kam ein Pater, sagte, R. Rborstoln hätte gesaget, es sollte ihm lieb sein,

uns zu sehen. Seine Hrau, ich und der Hr. Pater wir gingen zu ihm, denn sie

daß sie allein zu ihn: zu gehen nicht getraucte, vorgebend, er wäre ein

Narr. Als sie an die Thür klopsete, riegelte er inwendig aus, sie trat ins Rammerche,

sagte sie: „Lieber Wann, hier bring ich Dir Deine Hrau Schwester, die will Dich

sehen." Er versetzte mit Abhaltung seiner Rapp in der Hand. „Es ist mir lieb, sie

zu sehen, aber Raämns, was unterstehen Sie sich, zu mir zu kommen, habe ich's

Ihnen nicht gesaget, als Sie das erste Wal kommen, daß Sie nicht unterstehen

sollten, zu mir zu kommen, Sie sind an allem schuld und gehen Sie nur von ineinen

Augen weg, ehe Ihnen mehr sagen muß, das Ihnen nicht angenehm ist." Sie

versetzte: „Wein Gott, Eberstein, wie redet Ihr, Ihr seid mein lieber Wann, Deine

Rinder sind noch gesund re." Er gab zur Antwort: „Was sagen Sie, Ihr

Wann bin ich nicht, retiriren Sie Sich." Sie sagte: „Sind wir nicht chhast

getrauet worden, haben wir nicht 2 Rinder?" Er sagte: „Geh Sie nur, oder

ich zeige es Ihr." Wit einem Wort, er kam so in Zorn, daß ob er gleich

wohl als ein Tater verhungert und vor elender kümmerlicher, ausgezehrter Rörper,

der kein Blutstropsen in sich ansehend aussieht, erboste so über sie, daß er

zitterte, und ob ich zwar winkte, sich zu moderiren, woran er sich anfangs spiegelte;

da sie sich desendiren wollte, er sich nicht zu enthalten vermochte, wie das ansichtig

ward, lief sie zur Thür hinaus. Ich blieb stehend, sagte: „Lieber Bruder, um

Gottes Willen, übereilet Euch nicht, ich konnte durch kein ander Wittel zu Euch

kommen, ich beklagte, daß ich schuld daran bin, und die Weinigcn, Bruder und

Schwestern, der Gras und alle haben mir so viele Rompl. an Euch überbriefet und

ich mußte Euch sehen, ich habe noch viel mit Euch zu reden, oder soll ich auch

gehen." Er versetzte: „Ich sage Ihnen insgesamt vor das gütige Andenken Dank,

gelegentl. versichert sie ineine Ergebenheit, hier ist keine Zeit, von mehren zu reden,

und also empfehl mich Euch." Als nun mit ihm reden wollte, sagte er abermalen:

„Ihr sehet ja den Rmstand, verschonet mich." Within ich ging mit Weinen weg,

denn der Daten l'rior stand bei mir und ging mit mir nunter zu ihr, denn sie die

Frau von Rberstsin in: Rloster und in Alaun Hein: fürchten und verehren,

ja sich scheuten, mit nur zu sprechen. Als wir zu ihr kamen, sagte sie: „Haben Sie's

gesehen, wie er ietzt ein Narr war :c." Gab ihr zur Antwort: „Weine Hrau Schwester,

wenn ich vor Gott und dem Rurfürst ein Eid schwören soll, wie ihn erkenne, so

müßte Gott die Ehre thun und sagen, daß er zornig, aber nicht Närrisches an ihm

finde; ich beklage, daß ich schuld, daß er in Zorn gekommen und Ihnen beleidiget,
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aber liebe Hr. Schwester, bedenken Sie, ob er sich nicht schämte, daß ihn so klägl.

angetroffen." Summa, ich suchte alles auf mich zu ziehen und sie zu besänftigen.

Nach einer Stunde bäte sie, mir zu erlauben, daß allein zu ihm dürfe; aber nein,

der Pater mußte mit gehen. Als an die Thür klopfte, riegelte er abermalen auf,

nahm die Aapp ab. Als er den Pater sähe, versetzte er mir: „Ihr sehet ja, daß

hier nichts zu reden, saget oder schreibet ihnen in Sachsen, sie möchten alles halten,

als sie's bis dahin gehalten; was ihnen recht, sollte ihm auch recht sein, in dein Zu¬

stand brauchte er nichts, er dankte nochmalen vor das Andenken, vielleicht änderte

es Gott wohl eher, als ich glaubte, es geschehe ihm ein Gefallen, wenn hier nichts

mehr sagte, denn hier brauchte er nichts, es wäre hier nicht schicklich w. Summa,

er bat mich so alles zu lassen und nichts mehr zu reden, ich sollte mich zufrieden

geben, ich hätte ja alles angesehen; damit befahle ihn Gott und ging weg mit

solcher Wehmuth, daß nicht genug sein Aicheil zu beklagen. Sie ist aber vergnügt rc.

Als ich sagte, wenn er mein Asiann wäre und sähe ihn so kläglich von Ghr und

alles gebracht, ich verzweifelte. Das lacht sie, sagend, was sie sich um eines Narren

länger ängstigen sollte. Ich bäte, sie möchte doch machen, daß er aus dem Arrest

käm, und den freunden lieber wieder geben, ich wünschte es den Aurfürst

vorstellen zu können; versetzte sie, wollen Sie ihn haben und mit dem Aurfürsten . . .,

so will's einrichten, daß Sie ihn morgen sprechen. Andern Tags führte sie mich zu

dein D. v. Viersel:, Gberstallmeister allda, dem erzählte sie's und daß ihn los haben

wollt; versetzte der, wenn ich Bürge sein könnte, daß er nichts anfing, sich oder einen

andern umbrächte oder sonsten was ansinge, so könnte es geschehen. Zch sagte, er

wäre kein Narr, aber es Hilsts alles nichts, er soll ein Narr sein, denn er soll sie

annehmen und das thut er nicht rc. Gr hat jemand im Verdacht, das er und ich

nicht sagen dürfen. Dieses muß noch melden: als ihr und L. Viereele sagte, bei

diesem pro ob oonkru Diseour ließ ich mir einfallen, ein Vorschreiben vom Prinz

Taver in Sachsen oder Aönig von Preußen durch meinen Bruder (in Tilsit) zu er¬

halten, daß er los käm :c., gab sie zur Antwort in harter Rede, „das hoffe nicht,

das fehlet mir noch, die Dalbergische Familie hat so Verdruß genug, bin ich nicht

hier und am Aäenßer chof durch seine Alutter genug bloßgestellt worden, wollen Sie

mich noch an die pöfe austragen lassen, so sage Phnen alle Freundschaft auf."

Gr traut nicht aus seiner Stube zu gehen, noch zum Abendmahl oder zu ihrer

Wesse, denn er saget zu den Paters, er habe die Bibel gelesen, die liefe er noch, er

glaubte an Gott, der pimmel und Grde gemacht, und also, er brauchte ihrer nicht ec.

Gr hat ein Feldbett wie ein Soldatenlager, sehr elend, ein klein Gfcnchen, ( hölzern

Stuhl, ( alte hölzern Tisch klägl giebt der Aurfürst jährlich (500 ff.

vor sie und Ainder und 50V ff. vor seine Unterhaltung; sie hat ihn ins Aloster

jährl. vor (00 Thlr. veraccordirt. Gr jammert mich. Aönnte man's beim Aönig

dahin bringen, daß er loskäm. Wo sie's verhindern kann, thut sie's denn sie alle

am pof glauben sollen und ausgesprengt wird, er wäre ein Narr. Sie sagen alle,

wenn er gescheit und ihr und den Aindern als Vater vorzustehen wüßte, so käm er

los, denn er nichts gethan oder der Aurfürst ungnädig sei; sie setzte zwar hinzu, er

habe der Aurfürstin zu begehren ersuchet, auch ihr Billets geschrieben, ihn so glück¬

lich zu machen, so aber die Aurfürstin nicht angenommen. Als das nicht glauben

wollte, sich so vergessen zu haben, sagte sie, daß sie Oopia der Billets unter seinen

Papieren gefunden. Als solche zu sehen begehrte, sagte sie, solche verbrannt zu

haben. Gr ist jederzeit mit Ghrfurcht angefüllt gewesen. Gott erbarme sich seiner
Seel und Leib.

Bei nun Ablauf des Jahrs cmpf. Guch und die Gurige in Gottes Schutz :c.

Guere liebe Tochter Lotte werdet Ihr gesund angetroffen und glücklich übcrbracht

haben, ich küsse sie und Frln. Nettche in Gedanken ec., behaltet mich lieb und

glaubet, daß zeitlebens sein und bleiben werde meines lieben Bruders ergebenste
Dienerin v. Aussein.

Gichen, 23. Xbr. (763.
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Seine Gemahlin Sophia geb. v. Dalberg wurde Vvrmünderin ihrer Kinder:
Augusta (später verm. mit dem kurinainz. Kammerherrn Frhrn. v. Neuen) und
Karl Theodor (nachmal. grherz. frankf. Staatsminister). Außerdem ernannte der
Kurfürst zu Mitvormündernund Beiständender Frau v. Eberstein den Regicrungs-
Präsidentcn Frhrn. v. Venningen und den Geheimen Rath Frhrn. v. Frik zu
Mannheim. Von dem Prinzen Taver, damaligen Administrator der Kursachsen, aber
wurde der zum Euratvr möntäs seines Vetters Karl Christian ausersehenc Graf
Friedrich v. Eberstein zu Grost-Leinungen erst unterm 28. Januar 1768 als solcher
bestätigt und zugleich angewiesen,wegen des in den sächs. Staaten liegenden Vermögens
des genannten Kammerherrn mit dessen Ehegattin zu Mannheim zu kominunizirenund
dieser die ihm zukommenden jährl. Einkünfte verabfolgen zu lassen.

Nr. 449. An den Gber-Aufseher der Grafschaft Mansfel'd nnd Kammerherrn

von Wurgsdorff.

Xavarins, Königlicher fXinze, der Kursachsen Administrator :c. Bester, lieber

Getreuer. Ans ist aus dein am (8. April vorigen chahres anhero erstatteten ge¬

horsamsten Berichte geziemend vorgetragen worden, wessen sich Friedrich Graf

von Tberstcin zu Groß-Lcinungen wegen Übernahme der Enrulklg-k insntis

seines Betters, des Freiherrn Karl Thristian von Eberstein, erkläret. Worauf

hiermit unser Legehren, ihr wollet gedachten Grafen von Eberstein dem Freiherrn

gleiches Namens zum Euralors msnti« zu dessen in hiesigen Landen habenden An¬

gelegenheiten konstituiren und, daß er sowohl wegen Administration dessen allhiesigen

Vermögens mit der Ebersteinischen Ehe-Eonsort,in zu Wann heim kommuniziren,

als auch an selbige die eingehenden Revenuen verabfolgen lassen solle, anweisen.

Datum Dresden, den 23. Jan. (768.

Nr. 450. Graf Aricdrich v. Oberstem, welcher seit seines Waters 1752 er¬
folgten Kode die Geschäfte seines Wetters in Mannheim bezüglich dessen

Güter in Sachsen, also schon vor dem das Schicksal desselben so tragisch ge-

stallenden Worfalle, geführt hatte, übersendet mittels Schreibens <l. <>. Groß-

Leinungcn, 23. Dez. I7K8 seiner Wase, der Iran v. Oberstem zn Mann-

heim, Abrechnungen für die Jahre 17K1 bis 17l>8.

Reichsfrei Sochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Base! Euer Gnaden

gnädiges schreiben vom 9dsr habe wohl zu erhalten die Ehre gehabt und daraus

ersehen, daß Sochdieselben gerne sehen, daß die Familien-Affairen in Richtigkeit ge¬

setzt werden und Eie hernach die Revenuen richtig genießen, welches, so Gott will,

mir sehr angelegen sein lassen werde, daß Dero billiger Wunsch erfüllet wird. Und

werde ich hernach, wann Dero wcrthestes schreiben völlig beantwortet, Bericht er¬

statten, was bereits ausgemacht worden und noch ausgemacht werden solle.

Daß es mit chhrem Seirathsgut so lang hergehet, bedaure, und die Edukation

der lieben Kinder ist hoch uothwendig. Was die 600 fl. angehet, so habe bereits

vor (fl Tagen nochmals die Grdre gestellet, Euer Gnaden solche zu schicken. Da

man nur geschrieben, es fehleten noch etwa 50 fl. daran, so nicht eingangen, so

habe geantwortet, man sollte Ihnen derweil das Borräthige schicken und dann den

Rest hernach. Söffe also, Euer Gnaden werden es richtig empfangen haben, und

bitte mir darüber eine Quittung ohnbeschwert aus, und es wird mit der )?ost ge¬

schickt werden, daß es also nichts als das Kostgeld kostet.

Was die Lehnstammszinsen anbelanget, so ist alles auf einem guten Weg

und beruhet nur aus des einen Bruder (Heinr. Karl Wilh. v. E. vvn der Morunger

Branche), der zu Wagdeburg im Quartier liegt, Anherokunst, welches im halben

chanuario geschehen soll, so wird alles in Richtigkeit kommen, in was vor Terminen

das Geld bezahlet werden soll, künftig aber allzeit zwischen ()ohanni und Wichael

gezahlet werde ohne Anstand.
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Den Augenblick, da ich schließen wollte, erhalte das gnädige Schreiben vom

7. dieses; sage zuvörderst unterthänigen Dank vor Dero wohlmeinenden guten Wunsch

zu heiligen Feiertagen und Iahresänderung :c. Das versprochene Geld habe schon

in vorigem geschrieben, daß ich vor länger als Tag Grdre gestellt, an Ihnen

zu schicken, und Sie nichts als das Kostgeld davor zahlen dürfen und nur eine

Quittung schicken, und wollte Gott, es wären die Umstände so, daß ich alles auf

einmal schicken könnte, so wollte es mit größten: Vergnügen thun, damit ich bald

meine Vormundschaft niederlegen könnte. Womit in aller Hochachtung verharre

Guer Gnaden gehorsamster Diener Gr»k rou GberMi«.

Groß-Leinungen, 23. Xbris s?63.

?. 8. Luer Gnaden empfangen hierbei die Rechnung von Z7s; bis ;7SZ, desgleichen von
;7SZ bis Z768, woraus Sie ersehen, daß ich Ihrem Herrn Gemahl Thlr. Gr. 2 Pf.
sämldig bleibe, wovon nun die verhoffentlich angekommenen sechshundert Gulden, oder wieviel es
ist, abgehen. Den .berschnß können Hochdicselbcn, wie ich in Derschlag gebracht, als ein Kapital
bei mir gegen 5 pro conto wenigstens ein Jahr oder zwei, stehen lassen; sollte aber dieses nicht
gefällig sein, mir doch wenigstens Zeit lassen, es ans gewisse Terminen zu bezahlen.

Graf Friedrich v. Eberstedt starb 17. Juli 1772 zu Groß-Leinungen. Da der¬

selbe vor seinem Tode die der Frau v. E. zu Mannheim schuldig gebliebenen 1476 Thlr.

17. 2 noch nicht ganz abgezahlt hatte, so ersuchte letztere das Stadtgericht zu Mainz,

dafür Sorge tragen zu wollen, das; die genannte Summe auf das den Grafen v. E.

gehörig gewesene Haus zu Mainz als Hypothek eingetragen, auch dies Haus nicht

zun: Nachtheil ihrer Kinder veräußert werden möge. Dies Haus hatte zwar eiuen

Werth von ungefähr 4000 fl.; es haftete aber darauf schon eine Hypothek von 2000 fl.,

welche i. I. 1756 der Domsänger Frhr. v. Specht dargeliehen hatte.

Nr. 451. Ans Stadtgericht zu Mainz. Gehorsame rechtliche Vorstellung und

Witte um hochgeneigteste Sicherheitsverfügung von Seiten und in Sachen

derIreifran von Kverstein gebornen Areiin von Dalberg eni'atoi'io nomine

ihrer Kinder «antra derselben Wormund Kerrn Ariedrich Grafen von Kber-

stein zu Grofz-Leinungen in Sachsen punvta resilliii et rmlürn'tariim ratio» um.

Wenn es nicht äußerste Nothwendigkeit wäre und die gegen meine minder¬

jährigen Ainder tragende als die damit verknüpfte Auratelpflicht von mir unnach-

sichtlich es nicht erforderte, so würde ich gegenwärtigen Schritt bei G. Zc. zu thun

annoch Bedenken tragen. Der nunmehro selig verstorbene Herr Graf Friedrich

von Tberstein zu Groß-Leinungen in Sachsen wurde nach Zeugnis der unter Ziffer s

in beglaubigter Abschrift angefügten Nebcnlage zun: Luratore msntis meines Ghe-

herrn gndgst. ernannt und demselben zugleich die Alitadministration aller jenem in

Sachsen zustehenden Gefälle zu besorgen übertragen. Gr unterzog sich diesen beiden,

und ob er gleich die meinen Aindern jährlich eingegangenen Gefälle in Gefolg

seiner Anrate! einnahm, auch verschiedene Lieferungen thate, so bliebe er gleich-

wohlen ausweislich der snb dio. 2 hierneben verlcslichen Anlage und dessen am

Tndc gemachte Nota einschl. des s?63. Jahres seiner eigenen Bekanntnis nach

f^7S Thlr. s? Gr. 2 H>f. sächsischer Währung Hinterstellig. Gb es nun zwar

unstreitig ist, daß meinen Aindern das sämtl, vermögen ihres Euratoris mit einer

stillschweigenden Hypothek verhaftet, so wird es dennoch denenselbcn nicht zu ver¬

argen sein, wenn sie auf ihrer Hut stehen und von ihrer Forderung die geziemende

Anzeig erstatten, damit das ihnen stillschweigend verpfändete, dem Herrn Grafen

von Gberstein zuständige in Alainz ge!egene Haus etwan nicht zu ihrem Nachtheil
veräußert werden möge. Darum so gelanget an G. :c. namens meiner Ainder

mein rechtl. Bitten um die hochgeneigteste Verfügung, wornach das eingangs be¬

nannte von den: Herrn Grafen von Gberstein zu ersetzende Quantum all sH76 Thlr.

s? Gr. 2 Hff. sulvis o. j. auf dessen Haus zu Alain; gesichret und bis zu deren

Berichtigung in keine Wege veräußert werden möge.

Den 22. Iulii s772 Hrn. Amtmann Hebell zugeschickt.
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Nr. 452. V Zluckirine In üllionilv ck'Lhei^tmil nvv Vnioinm ckv Ilulilltoi?? ü
Nnimlivim.

Hochwohlgebvrne Freifrau! In Gcfolg der mir aufgetragenen Aammission in Betreff des
Graf Lbcrsteinischen hiesigen Hanfes falle lncmit gehorsamst ahiwerhaltcn, wie daß mich
anheut auf hiesigem Stadtgericht diesfalls informiret und das Gcrichts-Hratokall aufschlagen lassen,
worinnen dann erfindlich, daß auf dieses Haus von dem verstorbenen Domen-Sänger Freiherr«
von Specht anno ;?SS 2000 fl. gerichtlich geschossen worden; in wie weit aber allenfalls die
Interessen darab berichtiget oder aufgeschwollen sind, solches kann noch zur Zeit nicht wissen.
Dieses Haus solle aber ohugcfähr Horm fl. wcrth sein. Kann ich nun Ew. Gnaden hierinncn
weiter was dienen, so haben Hochdieselbcn zu befehlen, der in all schuldigem Respekt verharre

Ew. Gnaden unterthaniger Diener HeliM.
Mainz, den ;. Iunii t?7Z.

Nach dem Tode des Grafen Friedrich v. Eberstein wollte Frfr. Sophia v. Ebcr-

stein geb. v. Dalberg zu Mannheim die Besorgung ihrer mit den übrigen Eberstein'schen

Erb-Interessenten gemein habenden Angelegenheiten zu Ende des 1772. Jahres dem

Gerichtsdirektor und kursächs. Advokaten Johann August Kettembeil zu Heldrungen

übertragen und lies; ain 23. Dez. 1772 die hierzu nvthige Vollmacht und eine besondere

Instruktion ausfertigen. Da die Umstände des Gerichts-Direktors Kettembeil ihm

jedoch nicht gestatteten, des Kammerherrn Karl Christian v. Eberstein Geschäfte in der

Grafschaft Mansfeld zu führen, so sandte derselbe Ende April 1773 die ihm zugeschickten

Schriftstücke der Frau v. Eberstein in Mannheim wieder zurück.

Bereits unterm 18. Mai 1773 hatte Fräulein Charlotte v. Eberstein zu

Grosi-Leinungen, welche nach des Grafen Friedrich v. E. Tode die die Ebersteinischen

Kinder zu Mannheim betreffenden Vormundschafts-Akten in Verwahrung genommen, der

Frau v. Eberstein geb. Dalberg n. a. gemeldet, das; die dein Gcrichts-Direktor Kettembeil

übersandte Vollmacht nicht legal sei und daher nicht produzirt werden könne. Zugleich

theilte Frln. Charlotte mit, das; ihr Bruder Joh. Karl Fricdr. zu Tilsit, Kom¬

mandeur des Apenburg. Dragouer-Rgts., die Allodial-Erbschaft des Grafen Friedrich

v. E. am 17. Febr. 1773 «X Esssiou. des gräsl. Ebersteinischen Allodialcrben Frhrn

v. Hausen angetreten habe.

Nachdem nun Joh. Karl Fr. Frhr. v. Ebcrstein 1773 Leinungen acguirirt

hatte, traf derselbe sofort auch die nöthigen Anstalten zur Wiedereinlösung von

Horla. Sein jüngster Bruder Ludwig Ernst Karl ertheilte ihm, als dem

ältesten Bruder, sofort nicht nur seineu Konsens dazu, sondern trat ihm auch sein auf

Horla habendes Mit-Rückkaufsrecht ab. Es fehlte also nur noch dieser Konsens des

mittleren Bruders, des kurpfälz. Kammerherrn Karl Christian. Um denselben zu

erlangen, wandte sich der damalige Oberstlieut. I. Karl Fr. v. E. mit einein Gesuche

an den Kurfürsten Karl Theodor. Auch seiner Schwägerin Sophia geb. v. Dalberg

zu Mannheim machte der Oberstl. Karl v. E. zu Tilsit am 18. Juli t773 von seinem

Vorhaben, Horla wieder einzulösen, Mittheilung, zugleich aber auch davon, das; er des

Grafen Friedrich v. E. zu Grosi-Leinungen ganze Nachlassenschaft unter gewissen

Bedingungen und mit einer festgesetzten Schuldenlast übernommen habe, dast die liquiden

Schulden des Grafen sich auf 30 000 Thlr. belaufen und die Familie sogar genöthigt

gewesen sei, der gräsl. Witwe die Zinsen des auf Leinungen haftenden Lehnsstamms

auf ihre Lebenszeit zu überlassen.

Die frhrl. v. Ebersteinischen Beistände zu Mannheim, welche der irrigen Meinung

waren, das Amt Lcinungen hätte die Familie Eberstein gemeinschaftlich besessen,

und welche von der Übernahme der Nachlassenschaft des Grafen Friedrich v. E. seitens

des Oberstl. v. E. zu Tilsit Kenntnis erlangt hatten, ersuchten deshalb letztern um

Auskunft über diese Angelegenheit und wennmöglich um Berichtigung der Forderungen,

welche die Erben des kurpfälz. Kammerherrn v. E. an den genannten Grafen ge¬
habt hatten.
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In dem Antwortschreiben des Oberstlientenants Frhrn. v. Eberstein ä. ä. Tilsit

l0. Aug. 1773 heißt es:
. . . und sind Ew. Hochwohlgeb. ganz 'unrecht informirct, wann Dieselben glauben, mein
Bruder seie mit einem iüouäomiuio an dein Amte Meinungen beteiliget. Weder ich, noch
mein Bruder haben jemals ein weiteres Recht, als das Rahheitsrecht vor einem fremden
Käufer, falls der Graf solches verkaufen wollen, auf Leinuugen gehabt.

Das unserem sel. Rater in der großväterl. Erb- und Rcrlasscnschaft zugefallene Vor¬
werk Hörle; als welches unser sel. Rater wicdcrkäuflich verkauft hat dergestalt, daß nur sooo Alst.,
welches der iu der Familie festgesetzte Lehnstamm ist und welcher uns dreien Brüdern von
denen jetzigen Inhcibcren alljährl. mit zoo INfl. verzinset wird, und ein rtcr Theil von den»
Hütten- und Bergwesen ist das einzige, so unser Rater uns in Sachsen hinterlassen. Es sind
aber auch diese Lchnstammszinseu seit einigen Iahren nicht ordentlich abgetragen
worden und stehet auf die Zukunft zu befürchten, daß wir wegen der verschiedenen Inhaber dieses
Vorwerks noch mehrere Schwierigkeiten haben werden, daher ich auch entschlossen bin, das
Wiederkaufsrecht, als der älteste von meinen Baüdern zu urgircn und solches Vorwerk von
denen jetzigen Inhabern einzulösen, und hoffe ich, meine Brüder werden solches Erbstück lieber
in meinen Händen als in fremden sehen. Alcin jüngster Bruder hat mir bereits seinen
Konsens darzu gegeben und sein Wiederkaufsrecht cedirct. Da aber auch die Ecssion
mciues dortigen Bruders mir zu diesem Zweck nöthig ist, so habe au Sc. Kurfürst!. Durch!,
desfalls geschrieben und gebeten, diese Ecssionsschrist entweder durch meinen Bruder sclbstcn,
oder durch den ihme alldorten vermuthlich vorgesetzten Vormund unter dortiger hohen Regierung?-
Konfirmation unterschreiben zu lassen. Zu dem Endo habe auch alle Schriften, so diese Sache
koncerniren, in vidimirter Kopie mit bcigefüget, welches Ew. Hochwohlgeb., falls Dieselben, wie
ich vcrmuthe, meinem Bruder als Vormünder oder vnratores vorgesetzt sein sollten, hierbei bekannt
zu machen ohnermangeln will, mit dem ergebensten Ersuchen, diese Sache zn einer baldigen End-
befördcrung geneigtost mit bewirken zu helfen. Wogegen mit vieler Hochachtung zn beharren die
Ehre habe Ew. Hochwohlgcb. gehorsamer Diener

Tilse, den tv- Iulii (verschr. f. Aug.) l?7Z. Gstersteil».

Unter dein 24. Ang. 1773 reskribirte der Kurfürst: „Auf Vernehmen der ab-

sonders angeordneten freiherrlich von Ebersteinischen Beistände ist, ivieferne keine wesent¬

liche Bedenklichkeit obwaltet, die verlangte Renunciations-Urkunde in legaler Form zu

fertigen und all munus unterthänigst einzusenden, widrigenfalls der obstirende Befund

anzuzeigen."

Die Frau v. Eberstein in Mannheim ertheilte nun dem Hauptmann Albrecht

v. Eberstein zu Groß-Leinungen die Kommission, ihre Forderungen an den verstorbenen

Grafen v. E. mit dem Oberstlieut. v. E. zu liquidiren. Der oben genannte Hauptm.

Albrecht hatte auch die Vormundschaft über seinen unglücklichen Vetter Karl Christian

und dessen Kinder übernommen.

Unterm 7. Aug. 1775 machte Joh. Florian Heydrich, Bürgermeister zn Artern,

der Frau v. Eberstein zu Mannheim die Mittheilung, daß er mit dem Sohne des

Oberstlieutenants v. E. zu Tilsit des Kammerherrn Forderungen an die Erben des

Grafen Friedrich v. E. berechnet habe, und wiederholte die Bitte um Zustellung einer

Session des dem Kammerherrn auf Horla zustehenden Wiedereinlösungs-Rechtes. Das

Antwortschreiben der Frau v. Eberstein ct. ä. 30. Sept. 1775 enthält die Bedingungen,

unter welchen die Einwilligung zur Einlösung von Horla seitens des Obersten v. E.

gegeben werden sollte. Zugleich ersuchte Frau v. E. den Hauptm. Albrecht, einen

Plan zur Beendigung der gu. Angelegenheit zu entwerfen. Nachdem letzterer den ihm

gegebenen Auftrag ausgerichtet hatte, bat Frau v. E. 23. Aug. 1776 Hrn. Hepdrich,

in Gemeinschaft mit Hauptin. Albrecht die dein Obersten v. Eberstein in Tilsit zur

Einlösung von Horla erforderliche Cessions-Urkunde aufzusetzen.

Endlich (im Nov. 1776) wurde dem Obersten v. E. die Einwilligung zur

Wiedereinlösung von Horla ertheilt und die Cessions-Urkunde konfirmirt. (Näheres in

meinen „Histor. Nachrichten" S. 248 ff.).



— 603 —

Joseph Karl Theodor Freiherr v. Oberstem,
gro.sskerZogl. krnnkkurt. HtiUlt.sinini.ster uiul kurpknl.?-diipcr. Käuuucrrr,

der einzige Sohn des nach so langjähriger Einsperrung im Kloster Weinheim 1795 's

kurpfälz. Kammerherrn Karl Christian Frhrn. v. Eberstein, geb. 12. Aug. 1761 zu

Mannheim (zwei Jahre vor der rechtlosen und gransamen Einsperrung seines „als

gestörten Gemüths" behandelten Vaters), f 29. April 1833 zu Mainz. Venn. I) mit

Sophia geb. v. Melden (ch 1789); II) 15. Okt. 1791 mit Maria Anna Wilderica

geb. Freiin Ritter v. Grünstein; III) 15. Febr. 1808 mit Aargusrits Islioits

Isiäovs (geb. 25. April 1770, f 16. April 1837), des Eisrrs Nislisi Visomts äs

krossv und der ^.n^sligus Isiäors b'slisitö äs Di/smoiit, Tochter.Dessen Töchter: lr Ehe:
t. Sophia, Stiftsdame von Villich, f 31. März 1844 zu Tulln bei Wien, venu,

mit dem k. k. Major Karl v. Villecz.— t>) 2r Ehe: 2. Marie, f 13. März 1860 zu Stuttgart als Witwe des k. pr.
Majors a. D. August v. Dallwitz.

3. Christiane Clementine, geb. 7. April 1804, -f 2. März 1836 zu Stuttgart, venu.

25. Nov. 1823 mit Franz Frhrn. v. Tropfs, Herrn auf Domenek u. k. württemb.

Generalmajor a. D. (f 15. Sept. 1866 zu Stuttgart). Die Ketzte des Maua-heimer Zweiges.
4. Auguste, lebte noch 1826.
— e) 3r Ehe: 5. Karolnre Angelica Felicitas Johanna, geb. 1. Aug. 1309 zu

Frankfurt a. M., f 16. Sept. 1862 zu Bonn, verm. 20. April 1330 zu Mainz

mit dem nachmaligen k. pr. Major a. D. Joseph Hubert Aloys v. Oidtman

(f 4. Juni 1877 zu Bonn).

Nr. 453. Dxtrustns s liltvv Iluptisinuli Deolssius Duioslliulis uä 8^"'"
8sdustiiuinin Iluiinllsinii.

.4.NN0 Sulutis Niiissimo LsptinASntssinro LsxuASsimo prima äis vsro äs-

simü tsrtiü msnsis ^.UAmM Lapti^ulus est äosspllus EuroIns Dllsoäorus,

Mus legitimus liiustrissimi Domini Euroii Eliristiuni D. IZ. äs Dbsrst.siu,

8sr"'" Dlsetoris i'alutini Eumsrurü, et liiustrissimu Dominu Loplrius nntus 17.

L. äs Dulbsi-K Eonsupmm, Isvunts Lsrsnissimo Domino Msstors Dulutino

Euroio Dllsoäoro per Lubstitutunr DxosIIsntissimnm st lilnstwissimum Domi-

uum Euro tum Druneisenm Eomiksm äs Xssssiroä, 8sr"" Disstoris Dalutini

Eonsiliurium Intimum Eumorus Disetorulis Drussiäsntsm. In gnorum liäsm

prusssntss s iibro Duroeliiuli tiäsiitsr sxtruetus LiAiiiogus Dräinurio nrnnitus

äubum mann propriu Nunnlrsmii, äis 21""" .4p>rilis 1766.

(D. 8.) ä. ^.äumns Doilss, Eons. Deeiss. Dseunus st puroslrns mpriu.

I. Karl Theodor's Pathe und Fürsorger war Karl Theodor Kurfürst von der

Pfalz-Neuburg und später, seit Ende 1777, auch Kurfürst von Bayern. Am Hofe des

Kurfürsten nun erzogen, wurde der „bisherige Edelknabe Karl Freiherr v. Eberstein"

mit seinein erreichten 19. Jahre kraft des nachstehenden kurfürstlichen Reskripts

AccessisEauf der adligen Bank bei dem kurpfälzischen Hofgericht:

Nr. 454. An Kurplatz. Kofgericht, den dem Kart I -reihrn. von Kllersteingdgst. gestatteten dortigen Kaths-uesess lietr.

Ksrsnissimns Msstor! Gleichwie Se. Aurfürstl. Durchlaucht auf unter-

thänigstes LuMÜsiren des bisherigen Edelknaben Äarl FreiHrn. von Eberstein

mildest bewogen worden sind, demselben den ueesss bei Rurpfälzischem Hofgericht

auf der adeligen Bank gnädigst zu gestatten; als wird es erstben. Hofgericht zu

gemäßer Verfügung und Beobachtung andurch gnädigst ohnverhalten.
München, den (2. Sept. (730.

Euiä Mrsoäor Aurfürst. vt. Fh. von Dberndorff.
.4,1 manclutum Lerenissimi Oomini Oleotoris proprium Schmitz..
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Nachdem der Kurfürst 3 Jahre später, am 1. Januar 1733 ihn zu seinem

Kämmerer ernannt und ihn unter dem 6. Mai desselben Jahres für großjährig

erklärt hatte, beförderte er ihn schon im folgenden Jahre, am 15. Sept. 1784 zum

wirklichen Neuburgischen adeligen Regierungsrathe mit Sitz und Stimme.

Die 3 bezüglichen Dokumente lauten:

Nr. 455. veoret für den Karl Arkrn. von Klierstein als gnädigst ernannten
knrfürstk. Kämmerer.

Lsisnissimus Alsetov! Indem Seine Aurfürstl. Durchlaucht den Aarl Frey-

Herrn von Eberstein in gnädigster Rücksicht seines erprobten altadeligcn Her¬

kommens, dann sonstig guter Eigenschaften zu Höchst Dero Aämmcrer unter heutigem

Datum zu ernennen mildest geruhet haben; als wird ihm solches durch gegenwärtiges

höchstcigenhändig unterzeichnetes und mit dem größern geheimen Signet ausgefertigtes

Dekret in kurfrstl. höchsten Gnaden zugesichert. UAinchcn, den j. Iäners s?3Z.

Aarl Theod. Aurfürst.

.44 nümdMnm Fsreuissimi Domün üteetoris proprium L. L. Airstncr.

Nr. 456. Venia aetatis für den Karl Areisterrn von Köerstein.

Wir Aarl Theodor, von Gottes Gnaden Hflalzgraf bei Rhein, Herzog in

Gber- und Nieder-Bajern, des heil. röm. Reichs Erz-Truchsäß und Aurfürst, zu

Gülich, Eleve und Berg Herzog, Landgras zu Leuchtenberg, Fürst zu Ucörß, ölnrqum

zu Bergen Gpzoom, Gras zu Veldenz, Sponhein:, der Ukark und Ravcnsperg, Herr

zu Ravenstein :c., Haben dem kurpfälzischen Aäinnrerer und adeligen Raths-

aoesssistön Aarl Freiherrn von Eberstcin aus desselben unterthänigstes Bitten

die Gnad gethan, ihme die vvniam uktakis angedeiheir zu lassen; erklären somit

genannten Aarl Freiherrn von Eberstein dergestalten für volljährig, daß derselbe

rechtsfähig und gültig über sein cigenthümliches Vermögen äisponiren, ordnen und

handle» könne, ihme mithin wegen annoch abgehenden öluj»riluslK-Iahreu das

nrindeste nicht in Weg gcleget werden solle. Urkundlich Unseres hierangedruckten

kurfürstlichen größeren Regierungs-Aanzlei-Insiegels gegeben in Unserer Haupt- und

Residenzstadt Ulann heim am 6. Uüai s?8Z.

sV. 8.) Aurpfalz Regierungs-Raths Präsident, Vice-Hräsident, Vice-Aanzler,

Geheime und Regierungs-Räthe.

Karl Klnlipp Kczchcrr von Pen» in gen. F. Stamm.

Nr. 457. Patent für den knrfürstk. Kämmerer Karl Ireyherrn von Köerstein
als wirklichen H'falz-Weuönrgifchen adeligen Wegiernngs-Hlatlj mit Sitz nnd
Stimme.

Wir Aarl Theodor, von Gottes Gnaden jDfalzgras bei Rhein, Herzog in

Gber- und Niederbayern, des heil. röm. Reichs Erztruchseß und Aursürst, zu Gülich,

Aleve und Berg Herzog, Landgraf zu Leuchtenberg, FmK zu Ulörs, Ularquis zu

Bergenopzoom, Gras zu Veldenz, Sponheim, der Uüark und Ravensberg, Herr zu

Ravenstein :e., thun kund und fügen Unseren Vbersthofmeistern, Gberkämmern,

Gbersthofmarschällen, Gberststallmcistern, geheiinen Aanzlern, sonderlich aber Unscrn

Neuburgisch l'russiävntön, Viek-Di'aesiÄknten, Vios-Aanzlern, Viveotorn, Geheimen-,

Regierungs-, Hoskannner- und Landschafts-Räthen, fort smnmcntl. Hos- und Land¬

bedienten, auch sonsten jedermänniglich hieinit zu wissen, daß Wir Unserm Aäinmerer

Aarl Freyherrn von Eberstein die Gnade gethan und selbigen auf gut Ver¬

trauen und Glauben, so Wir zu ihme gestellet, und seiner Uns geleisteten Eides¬

pflicht, so lang Uns gnädigst gefällig ist, zu Unseren: wirkl. Neuburg, adeligen

Regierungs-Rathen mit Sitz und Stimme auf und angenommen haben, thun

auch solches hieinit und kraft dieses also und dergestalt, daß Uns und Unseren:

Aurhaus er treu und hold sein, Unseren Nutzen frommen und Interesse befördern,

Arges und Schaden, so viel an ihn: ist, in Zeiten warnen und wenden, sein räth-
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liches Gutachten, so oft dasselbe von ihm gefordert wird und in Eonsilio abzu¬
geben ist, seinem Verstand und Wissenschaft nach erstatten, mithin die Beförderung
der heilsamen Justiz sich eifrigst angelegen sein lassen, auch sonsten nach Anlaß
dortiger Unserer Lands- und Aanzlei-Grdnung sich also verhalten solle und wolle,
wie es einem getreuen, ausrichtigen und vernünftigen Regierungs-Rath Pflichten und
Amts halber oblieget. Guch Allen und jedem hiemit gnädigst befehlend, daß ihr
gedachten Aarl Hreyh. von Ebenstem für Unseren Neuburg, wirkl. adeligen
Regierungsrathen annehmen, halten und erkennen sollet. Rrkund Unserer eigen¬
händiger Unterschrist und bcigedruckten geheimen Aauzlei-^usiegel. Ukünchen, den
sch Sept. s?8H.

Aarl Theod., Aursürst
^ck Illnnckntunr LereiÜ8simi Doinini LIsotoris proprium G. G. r>. Dunrhosf.

Karl war aber auch vermöge seiner Befähigung und seiner Kenntnisseder so früh
ihm übertragenen Funktion voll gewachsen; er ließ es aber auch nicht bei der bloßen
büreaukratischenGeschaftsgewandtheit bewenden, sondern dehnte seine Thätigkeit über
die pflichtmäßigeGrenze hinaus auf nicht unmittelbar zu losende, aber doch für den
ganzen Geschäftsgang wichtige Aufgaben aus. Wie er in seiner späteren Stellung als
Präsident der Regierung von Regensburg sich auch den kameralistischen Theil der ihm
unterstehendenVerwaltung angelegen sein ließ, sodaß er von dein berühmten Walters¬
häuser Forstvercine zum Ehremnitgliede ernannt wurde laut folgenden Diploms:

„Die Socictät der Forst- und Jagdwisscnschaftcn zu Wackershausen cruannte am I.Nov I7!XZ
Herrn Geheimcn-Rath Freiherr» von Ldersteiu als Kenner und Beförderer besserer forstwisscnschaft-
lieher Einsichten zu ihrem Ehremnitgliede Joh. Matth. Leolrstein, Direktor.

Wollershausen, l. Nov. 17gs. Joh. Dlicktb. Ueineoke, Secretair."
so legte bereits 1784 er als junger Negierungs-Rath selbst Hand an, um Hindernisse
für den sachlichen Fortgang der Reichstagsverhandlungenbei dem damaligen permanenten
Reichstage beseitigenzu helfen, welche durch Streitigkeiten über Stimmberechtigung und
Vertretnngsformalitäten hervorgerufen waren; er hatte zu diesem Zwecke eine staats¬
rechtliche Abhandlung veröffentlicht unter dem Titel:

„Karl's Frhrn, von Eberstcin, kurpfälzischcn Kammcrherrn zu Mannheim, Abhandlung
auS dem Deutsche» Stnats-Rechte von der Neligions-Eigenschaft, sowohl der Viril- als
KnriabStimmcn auf tcutschcn Reichstagen, inS besondere von der Neligions-Eigenschaft des Fränkisch-
nnd Westphiilischen Grafen-Kollegiums, nebst einem neuen Vorschlag zur Beilegung der darüber
entstandenen Irrungen."

Der kaiserlichewirkliche Geheime Rath und Prinzipal-Kommissarius bei der
allgemeinen Neichsversammlung, der Erb-Generalpostmeister Fürst Karl Anselm von
Thnrn und Tnris, hatte in dieser seiner Funktion Gelegenheit gehabt, die Fähigkeiten
des in dein deutschen Staatsrechte so bewanderten kurpfälzischen Regieruugs-Rothes
Karl Theodor v. Eberstein kennen zu lernen, und wünschte wohl, für die eigene Ver¬
waltung der weitläufigen Besitzungen seines Hauses eine so tüchtige Arbeitskraft zu
besitzen. Seinen Bemühungen gelang es denn auch, daß der Kurfürst Karl Theodor,
dessen Vasall der Fürst für verschiedene seiner Besitzungenwar, die Zustimmung dazu
ertheilte, daß Karl Theodor v. Eberstein in des Fürsten Dienste trat.

Mit Erlaubnis des Kurfürsten Karl Theodor trat nun Karl v. Eberstein 1786
in die Dienste des Fürsten Karl Anselm von Thurn und Taxis, zunächst als Hof¬
meister der zu Würzburg studirenden Prinzen"). Nach vollendeter Studienzeit über-

") 1786, 17. Aug. Da die auf der Würzbnrgischen Universität sich aufhaltenden Herrn Prinzen
des Fürsten von Thnrn und Taxis gestern hier angekommen und sich einige Tage in dem Weißen
Lamm (Untere Königstr. 28, jetzt Tabakfabrik), allwo sie Absteigequartier genommen, aufhalten werden,
so haben Herr Statthalter (Joh. Philipp Anton v. Schaumberg, Domdechant), nachdem die Herren
Prinzen ihre Ankunft haben melden lasse», den Hoffourier an dieselben abgeschickt, um das Gegen-
Kompliment zu machen, zugleich denenselbcn versichern lassen, daß Sie Selbsten würde von der Gnade
profitirt haben aufzuwarten, wann Sie nicht in Erfahrung gebracht, daß die Herren Prinzen im Begriffe
stunden, nach dem Seehof (Lustschloß, 5 Kilometer von Bamberg entfernt) zu fahren. Sie hofften,
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tvuq ihm der Fürst, unter gleichzeitiger Zusicherung der Präsidentenstelle bei seiner

Regierung in Negensburg unter dem 5. Januar 1788, die Führung seiner beiden

Prinzen auf den üblichen „Lünderreisen". Nachdem solche zur Zufriedenheit des

Fürsten vollbracht worden war, ernannte derselbe gemäß jener Zusicherung nunmehr

unter dem 13. Nov. desselben Jahres den bisherigen kurpfalz - bayerischen Kämmerer

Karl Frhrn. v. Eberstein zu seinem wirklichen Geheimen Rathe und Regierungs-

Präsidenten bei der fürstlichen Landesregierung zu Regensburg und verwilligte ihm

„über die versprochene Pension" von jährlich 2000 fl. weitere 2000 fl., dann „zur

Equipage" einen jährlichen Geldbeitrag von 500 fl. und für das gewöhnliche Neujahrs¬

präsent 1000 fl. Neben diesem Amte hatte aber Karl v. Eberstein noch weiter eine

Funktion fortzuführen, welche seinem Fürsten sehr am Herzen lag: die Funktion eines

Gouverneurs und Vertrauten des Erbprinzen.

Nr. 458. Dekret für Kr». Gek. Watlj und Wegierungs-Wräkdenten Arljrn.
v. Eversten!.

Wir von Gottes Gnaden Karl Anselm, des heil. röm. Reichs Fürst

von Thurn und Taxis, gefürsteter Graf zu FriedbergGcheer, Gras zu Valsusina,

Freiherr zu Zmpden, Herr der freien Reichsherrschaften Durmentingen, Ehlingen,
güschingen, Trugen Hofen, Ballmertshosen, Demnnngen und Tuttenstein, dann

Herr der Herrschaften Wolferthein, Roßum und Rüeuseghem, wie auch zum Bußen :c.,

der Louvrainen Provinz Hennegau Erbmarschall, Ritter des Goldenen Bließes, Ihro

röm. kaiserl. Rkajestät wirklicher geheimer Rath und ^rineiyul-EvmmisLurius bei

der allgemeinen Reichsversammlung, auch Grb-Generalpostmeister im heil. röm.

Reich, Burgund und denen Niederlanden :e., Urkunden und bekennen anmit. daß

Wir die von Ans mittels Dekrets vom 5. Päner d. P. dein kurpfälzischen Räm-

mercr Frhrn. von Gberstcin vorläufig ertheilte Zusicherung auf die inzwischen von

Unserem ersten Geheimenrath Frhrn. von schneid zeithero versehene Präsidenten-

steile Unserer sürstlichen Landesregierung bei den nunmehro zu Unserer gnädigsten

Zufriedenheit geendigten Länderreisen Unserer beiden Prinzen Liebden Liebden in

wirkliche Erfüllung zu bringen den gnädigsten Entschluß genommen haben.

das Glück zu haben, sie diesen Nachmittag in der Gesellschaft auf ein Spiel n. bei dem Sonper bei sich
zu sehen. Hoffouricr offerirtc zugleich Chaisen und Pferde zum Fahren und Reuten. Die Herren Prinzen
gaben hierauf wieder dem Hoffouricr ein Kompliment auf, ließen für die Attention nnd Höflichkeit
danken und versicherten, abends aufzuwarten; den Hofwagen aber wollten sie verlangen, wann sie vom
Seehof zurückkämen. Um 9 Uhr fuhren sie mit ihrem Herrn Hofmeister Karo« von Eversten»
u. Herrn Domizcllaren v. Bubenhofen mit 2 Hofpostzllgen, der eine 6 spännig, der andere 4 spännig,
nach dem Secbof, wohin allbereits Nachricht ertheilt war. Dieselben rctournirten um l Uhr. Sie
speisten im Weißen Lamm, wohin 2 Hoflakaien bestimmt waren, um den Befehl von denen Herrn Prinzen
zu erwarten, welche um 4 Uhr den Hofwagen verlangten. Da derselbe kam, fuhren sie zur Frau
v. Lochner und an verschiedene Orte, Visite zu machen, und nach S Uhr zu dem Herrn Stalthalter,
allwo sie der Gesellschaft beiwohnten u. bei dem Souper, so 24 Couverts stark war, blieben.Aug. 18. Giengen die Herren Prinzen mit ihrer Suite zu Fuß in der Stadt, was merkwürdig,
zu besehen, frühstückten bei dem Herrn Hofkavalier von Loch »er, gicngcn zu dem Herrn gcistl. Rath
und Hof-Ceremoniar Carums, seine Kupfcrsammlung, u. zu Herrn Cetlnrium Lautcnsack, dessen
Naturalicnkabinet, dann zu dem Chordircktor Schramm, seine Sammlung von Seltenheiten zu sehen,
beschauten hierauf die Pferde bei Hof, welche sämtlich vorgeführt wurden, und endlich den Domschah,
worauf sie in dem zur Domkirche hinbestellten Hofwagen unter Begleitung der zweien Hoflakaien
wiederum in das Weiße Lamm fuhren und allda zu Mittag speisten. Um 3 Uhr fuhren sie nach der
Residenz, die Zimmer zu besehen, von da aus nach dem Kloster Michaelsberg und von hier nach
den Raabcn (Rcdoutenhaus), um den Sxectacul, allwo sich eine Drahttänzcrin produzirtc, beizuwohnen.
Nachdem sich die Herren Prinzen wiederum nach Hause begeben, gieng Hosfourier zu dieselben, das auf¬
gehabte Abschiedskomplimcnt des Herrn Statthalters zu entrichten M. der Fürstbischof Franz Ludwig
war am 4. Juli nach Würzburg abgereist).Aug. Iii. Frühe um 7 Uhr reisten die bccdcn Herrn Prinzen mit Postpfcrden von hier nach
Banz u. Ko bürg ab. An Douceur gaben dieselben denen Hoflakaicn 3, dann denen Kutscher» 2
Konventionsthaler.

Aus dem Hofdiarium v. 178g (S. 104) im Bamberger Archive mir gefälligst mitgetheilt durch
Herrn Eniil Freiherrn Marschalk von Ostheim zu Bamberg.



Wir ernennen dahero obbefagten kurpfalz-bayerischcn Aämmerer Aarl ^rhrn.

v. Oberstem zu Unserem wirklichen Geheimenrath und Präsidenten bei Un¬

serer fürstlichen Landesregierung und wollen, daß derselbe in diesen Eigenschaften

von jedermann erkannt und geachtet werden solle.

Zu einem jährlichen Besoldungsgenuß werfen Wir ihme Hrhrn. von Eberstein

über die versprochene Pension von jährlichen zweitausend Gulden, deren viertel¬

jährige Bezahlung aus Unserer Generalkasse geschehen wird, weitere zweitausend

Gulden, so Wir im Ulonat Juni dies Jahrs zugesichert haben, aus der Rasse

Unserer fürstlichen Regierung ebenfalls von nun an in vierteljährigen rntis zu er¬

heben, in Gnaden aus. Dann zur llchnipn^s einen jährlichen Geldbetrag von

fünfhundert Gulden, und für das gewöhnliche Neujahrspräsent die 5umme von

eintausend Gulden, nebst den llchnipn»'S-Geldern ebenfalls aus Unserer General¬

kasse zahlbar, nicht minder die Theilnehmung an den bei Unserer fürstlichen Re¬

gierung fallenden Taxgeldern. Alles nach Blaß Unserer vorläufig geschehenen

Zusicherung. Zu dessen behöriger Bekräftigung haben wir gegenwärtiges Dekret

eigenhändig unterzeichnet, mit Unserm fürstlichen Znsiegel versehen, auch kontrasig-

nircn lassen. So geschehen Regensburg, den November 1783.

(R. 8.) Aarl mp.

Dx spseikti IliuutiNo Lereiüssimi-Pi'üieixis. I. N. Libor.

In welchem Sinuc und nach, welcher Richtung hin der Fürst van seinem Ge¬

heime» Ruthe die Leitung und Überwachung des Erbprinzen gehandhabt wünschte,

sprach derselbe in folgender Zuschrift aus:

Ellntenn VronAknllovsn es 11. nont 1792.

Nonsienr ä'billsrstsin! Es gas Rons äsvons n Rotrs ellsr tils 1s Drines

llsrsäitnirs opsrs trop puissnmmsnt sur Rons ponr ls psrärs jnmnis äs vns. et

e'sst änns ess ssntimsnts äs teiulrs nttnellsmsnt n sn psrsonns st äs pnrlläte

eonfinnes sn In votrs, gns Rons trouvons llon, Nonsisnr, äs vons ellnr^sr ponr

tsmps illimits äs vons rnpproellsr <le lni nntnnt gus possillls n 1'stkst äs.

rsmplir ponetnsllsmsnt es gns Rons ässirsrions äs es eots.

Vons nvs?, Nonsisnr, äss es momsnt n äiriger sous mss orärss immsäints

on esnx, gus js pourrnis jn^sr bon äs vons lllire insiuusr pur mon eonssillsr

intims 1s Lnron äs 3ellnsiä, non ssnlsmsnt Iss llsnrss st 1s -xsnrs ä'stnäs

nsesssnirs sneors nn ält Drines llsrsäitnirs, innis nnssi tont es gni ponr In

äsesnes äs son etat psnt on ns pns eonvsnir nn olloix äs sss soeistss, äs sss

i'slntions st msms äss nmnssmsnts, gns Rons sommss plutot inolinss n nnKinsntsr

gn' n äiminnsr än momsnt gn'ils ns portsnt, point nttsints n es lpu sst än n sn
nnissnnos.

Rons ssntons gns ponr pnrvsnir n es llnt 11 sst inäispsnsnllls, gne vons

sovsx jonrnsllsmsnt inkorms äs es gni snrvisnt, gns pnr oonssgnsnt vons vons

tronvie/ nnssi sonvsnt n 8t. bimmsrnn, gus vons pnissis? ,v prsnärs Iss nrrnnZe-

msnts gns vons,ji:^ersx nsesssnirss, gnnnt nnx psrsonnss nttnollsss immsäints-

msnt nn ssrvies äs Rotrs ellsr Iiis eomms nnssi gnnnt n 1'intsrisnr äs son

nppnrtkmsnt; et Rons vons oommnniguons iei SN eopiö es gn' n es snjkt st ponr

gnsllpiss ellnn^smsnts änns 1s ssrvies äss Envnlisrs Rotrs Änrsellnl äs In eour,

1s Eomts äs Wstsrllolt, rs^oit sn msms tsmps äs Rotrs pnrt.

bin Asnsrnl, Nonsienr, votrs onvrn^s eonsists n eloiZner es gni pnr In

äsesnes on pnr In ornints äs mnuvnisss snitss n'sst pns eompntillls nvse Rotrs
nräsnt ässir äs eontribnsr äs tontss Ros koress nn llisn-strs äs Rotrs eller

Drines llsrsäitnirs, st ä'v sullstitnsr nn eontrnirs ä'nprss nn Systems llisn pris

änns Iss eireonstnness s^nlsmsnt tont es gni psut 1s rsnärs rseommnnänllls st

nimnllls nnx Asns ä'ssprit st äs llonns säueation.

Uns Isetnrs elloisis, eonvsnnllls n es gn'il sst, n es gn'il äoit äsvsnir nn

jonr, n'sst snrsmsnt point nn äss moinärss inoz'sns äs 1s rsnärs tel. Vons stss,
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Hlcmsieur, t-res en etat de jn^er es gn'en eela il salb dejü ou innere eneere.

Ee junnl est ti-op essenliel pom- c>u'i1 ne doivs xns prendre v1g.ee dans 1'snsemdle

du Systeme, et les livres, seit de delgssemeut seit d'un xenre plus serienx, deut
g eette du vous kevex negnisitien, vens serent. de t-reis eu kreis mois xgsses en

eompts sous sveeidegtions siAnees pur veus.

I^'gttaedenleut de d'etre oder dls, sg eonviekion, gue ee gne Xous knisens

derive nnigusmenk de Rokrs desir de 1e rendre deurenx, lg eendguee endn, ciu'g

Rat.re vrnie satistgetiou 11 Mut g lg Nekre en vekre xels ponr tout ee gui eeu-

oerne 1e IZieu de Retre Unison, ue Mus douueut gueuu inet.it de doutee, qne

ee <gn Rens tieut su eet odjet taut g eoeur, ue s'exeeuts vgidglteiuent gu Zu-e de
Ms soudgits.

Veus eemmuniguerex, Nonsienr, 1e pi-esent reserik en entisi- gu diinee

Mtre dls, Mi seus dgte de ee jour en est pi-eveuu pgi- Rens meine. Mus

gttendous uu ruxport, detgiUe sur ees sultes et sonlines kres purtniteinent., Ulensienr

d'dlderstein, vekre trss gdeetiens Edarles.

Und in welcher Weise Karl v. Ebersteiu nid)t nur das in ihn gesetzte Vertrauen

des fürstlichen Vaters rechtfertigte, sondern dabei and) die Liebe und Hochschätzung des

Erbprinzen sich erwarb, davon giebt die lange Jahre über den Austritt Eberstcin's aus

der fürstl. Taxischen Verwaltung hinaus fortdauernde Reihe von thätigen Beweisen

des Wohlwollens des späteren Fürsten Karl Alexander für jenen und seine Familie

Zeugnis.

Im Herbste 1797 ernannte Fürst Karl Anselm seinen „Geheimen Rath und

damaligen Regierungs - Präsidenten Karl Freiherrn v. Eherstein" zu seinem „zweiten

dirigirenden Geheimen Rathe und Präsidenten bei seiner Geheimen Kanzlei

und General-Postdirektion" in Regensburg. In dieser Stelle verblieb Eberstein

bis zum Jahre 1798, zu welcher Zeit er sich nach Heidelberg zurückzog und daselbst

bis 1806 privatisirte.

Nach des Fürsten Karl Anselm von Thum und Taxis Tode legte auch der

junge Fürst Karl Alexander dem Frhrn. v. Eberstein den Charakter seines fürstl.

Geheimen Raths bei und verwilligte denrselben 20. März 1806 den Fortgenuß her

bisher bezogenen Besoldung von jährl. 2000 Gulden nebst den 500 Gulden Equipage¬

geldern.

Nr. 459. „Decret für Kerrn Geh. Hiatst War. von Oberstem zu Keidelverg."

Wir von Gottes Gnaden Aarl Alexander, des heil. röm. Reichs Fürst von

Thurn und Taxis, Fürst zu Buchau, gefürsteter Graf zu Friedberg-Scheer, Graf

zu Valsasina, auch zu Aüarchtall und Neresheiin, Herr der freien Reichsherrschaft

Gglingen, Herr zu Gstrach und Schemmerberg, Herr der freien Herrschaften Dem-

mingen, Tischingen, Balmershosen, auch zum Bußen rc., Ritter des Goldenen

Vließes, s)hro Röm. Rais, auch Rais. Aönigl. Apostol. Alajcstät wirklicher geheimer

Rath und Prinzipal-Aommiffarius bei der allgemeinen Reichsversammlung, auch

Grb-General-Postmeister im h. röm. Reiche ?c., Urkunden und bekennen anmit:

Da nach dem Ableben Unsers in Gott ruhenden Herrn Vaters der Herr geheime

Rath Baron von Gberstein die Bitte um die Belastung dessen, was ihme von

Anserm Herrn Vater bewilliget worden, an Ans gestellet und Wir sowohl in Hin¬

sicht der bestehenden Verhältnisse, als auch demselben Ansre rücksichtsvolle und wohl¬

wollende Gesinnungen zu bethätigen, recht gerne geneigen, dieser Bitte zu willfahren:

Als legen Wir vor allem genannten Freyherrn von Gberstein anmit den Tha-

rakter Ansers fürstlichen geheimen Raths bei und verwilligen demselben den

Fortgenuß der bishero bezogenen Besoldung von jährlich zweitausend Gulden

nebst denen fünfhundert Gulden Gguipagen-Gelder und lasten Unsere Gber-Gin-

nehmerei anweisen, daß diese Gelder wieder wie bishero in vierteljährigen Raten

bezogen werden können. Zu Arkund dessen haben Wir gegenwärtiges Dekret eigen-
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händig unterschrieben, Unser fürstliches Insiegel beidrucken, auch solches visiren und

eontrasignircn lassen, So geschehen Regensburg, den 20. R'kärz (306.

Uarl Alex. vib. al. Lrhr. Vrints Lerberich.
Auf ör. hochfnrstlichen Durchlaucht ausdrücklichen gnädigsten Befehl G. Aliiller.

Es hatten aber mittlerweile die staatlichen Verhältnisse im deutschen Reiche nicht

nur einen gewaltigen Umschwung erfahren, sondern solches war auch mit dein deutschen

Reiche selbst der Fall: ein solches existirte nicht mehr. Nach dem Siege von Austerlitz

hatte Napoleon geglaubt, nunmehr Deutschland alles bieten zu können, und gemäß

dein Grundsatze ckivicia et impsra! hatte er die Uneinigkeit unter den deutschen Fürsten

mit solchem Erfolge geschürt, daß die Auflösung des „deutschen Reiches" nicht nur

unvermeidlich geworden, sondern wie ein Akt der Verwesung eingetreten war. Noch

stand die Periode von Deutschlands tiefster Erniedrigung erst noch bevor, zu welcher

nicht allein das Unglück der Waffen, sondern zu einen: großen Theile die Eifersucht

der deutschen Fürsten beitrug. Schon als sich Napoleon nach seiner Kaiserkrönung

am Rheine zeigte, machten ihm daselbst die süddeutschen Fürsten den Hof und ließen

sich von ihm durch das Projekt einer neben Osterreich und Preußen zu gründenden

neutralen Mittelmacht — einestheils zwischen diesen beiden Staaten. selbst, theils

zwischen Frankreich einestheils und den verbundenen Staaten Rußland, Österreich und

Preußen andererseits — düpiren und übersetzten die da erhaltene Stnatsweisheit

sofort in die Praxis, als Osterreich mit England und Rußland in ein..Bündnis

getreten war; ihr unklarer deutscher Patriotismus und ihre Entrüstung über Österreichs

„»»patriotische" That wurde aufgestachelt, die Fürsten von Bayern, Baden und

Württemberg lösten sich vom Kaiser los und schlössen ein Trutzbündnis mit

Frankreich (1805). Nach Niederwerfung Österreichs beschied Napoleon Gesandte der

beiden neuen Könige von Bayern und Württemberg von Seinen Gnaden, sowie die

der kleinen Staaten nach Paris, diktirte denselben Sätze zu einer „Konföderation" und

ließ solche am 12. Juli 1806 unterzeichnen; für den Kurfürsten-Erzkanzler und Erz-

bischof von Regensburg Karl Theodor Freiherr von Dalberg, welcher am 25. Juli
1802 dem Kurfürsten und Erzbischofe von Mainz succedirt hatte, unterzeichnete Graf
v. Beust. Nachdem nun die Würde eines deutschen Kaisers keinen Sinn mehr hatte,

legte Kaiser Franz die deutsche Kaiserkrone nieder. So war es denn Napoleon ge¬

lungen, die zu seinen Zwecken bestens verwendbare Mißgeburt des „Rheinbundes" zu

Wege zu bringen! Zur weiteren vorläufigen Erhaltung des Scheinlebens seiner

Schöpfung bediente er sich Dalberg's, dessen schwache, für ihn aber werthvolle

Seiten er erkannt hatte. Dalberg sollte aber in der von'Napoleon ihm angewiesenen

Stellung in reichem Maße die Veränderlichkeit menschlicher Dinge kennen lernen, wie

er solche schon gleich bei dein Eintritte in die hohe Würde seines Vorgängers hatte an

sich erfahren müssen. Es war ihm zwar auf Befürwortung Napoleon's durch den

„Hauptschluß" der nach Regensburg einberufen gewesenen außerordentlichen Reichs¬

deputation die Kurwürdc gewahrt, das linksrheinische Gebiet des vormaligen Kur¬

fürstenthums Mainz aber war an Frankreich abgetreten worden; als Ersatz erhielt er

die Fürstenthümer Aschaffenburg und Regensburg und die bisher freie Reichsstadt

Wetzlar, indem gleicherzeit der erzbischöflichc Stuhl von Mainz auf das Domstift des

heiligen Emcranus von Regensburg übertragen wurde und er selbst den Titel erhielt

Kurfürst-Reichskanzler, Metropolitan-Erzbischof von Rcgcnsburg und Primas von
Deutschland.

Von diesem gewaltigen Umschwünge der Dinge in Deutschland mußten selbstver¬

ständlich auch die kleineren ehemaligen Reichsstände berührt werden; die meisten

geistlichen Fürsten, sowie die bedeutenderen weltlichen Mitglieder der Fürsten- und Grafen¬

bank wurden „mediatisirt" und ihre Gebiete den benachbarten „souveränen Bundes¬

staaten" einverleibt; die Reichsritterschaft aber wurde einfach aufgehoben. So konnte

es denn nicht fehlen, daß auch für den „Erb-General-Postmeistcr im heiligen römischen

Reiche" mit der Endschaft des letzteren wesentliche, für denselben nicht günstige
39
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Änderungen eintraten; einmal wurden seine reichsunmittelbaren Besitzungen mediatisirt,

dann aber erlitt auch sein bisheriges Reichsamt eine Verschiebung.

Der Fürst Karl Alexander von Thurn und Taxis konnte daher „bei den ein¬

getretenen Verhaltnissen" das unter dem 5. Juli 1789 von seinem verstorbenen Vater,

dem Freiherrn v. Eberstein gegebene Versprechen auf eine kaiserliche Neichs-Postmeistcr-

Stelle „nicht mehr in Erfüllung bringen". Er ertheilte aber dicserhalb auf Grund

des von dem nunmehrigen Fürsten Primas und Vorsitzenden des Rheinbundes ge¬

äußerten Wunsches, dein Freiherrn v. Eberstein die Erlaubnis, in die Dienste des

Fürsten Primas zu treten, indem er ihm zugleich als Elitschädigung den lebens¬

länglichen Genuß von 3500 fl. rhn. aussetzte.

Nr. 460. „Zlecret für Kerrn Geheimen Watts Areyljerrn v. Köerstein."

Wir von Gottes Gnaden Rarl Alexander, des h. röm. Reichs Fürst von

Thurn und Taxis ze. zc., Urkunden und bekennen anmit: Nachdem der Herr Ge¬

heime Rath Aarl Freyherr von Eberstein die wiederholte Vorstellung an Ans

gebracht, ihn wieder auf eine angemessene Weise in Unsere wirkliche Dienste aufzu¬

nehmen, oder ihm zu erlauben, mit Beibehaltung seines bisherigen Besoldungs- und

Pensions-Bezugs in andre, namentlich in Fürst Primatifche Dienste treten zu

dürfen; Und da Uns Se. Hoheit der Fürst Urimns den Wunsch zur Ertheilung dieser

Erlaubnis selbst haben zu erkennen geben lassen: So haben Wir sowohl in diefer

Hinsicht und zu Bezeugung Unsres schuldigen und aufrichtigsten Bestrebens, denen

Wünschen Sr. Hoheit nach Wcöglichkeit Genügen zu leisten, als in Erinnerung des

Versprechens, welches Unser hochseliger Herr Vater dem Frey Herrn v. Eberstein

unterm 5. Juli (789 aus eine kaiserliche Reichs-Postmeisters-Stelle verliehen

haben, von Uns aber bei den eingetretenen Verhältnissen nicht mehr in Erfüllung

gebracht werden kann, die gnädigste Entschließung genominen, dem eben erwähnten

Freyherrn v. Eberstein hiermit die Erlaubniß zu ertheilen, in die Dienste Sr.

Hoheit des Fürsten Urimns zu treten, wobei Wir ihm andurch zugleich aus oben

angeführten Ursachen und zur Entschädigung der ihm entgangenen Postmeisters-

Stelle den lebenslänglichen Genuß von dreitausendsünfhundert Gulden rheinisch

aussetzen und dessen Zahlung aus die Gberpostamts-Rassa in Regensburg,

oder wenn diese nicht hierzu hinlänglich und Freyherr von Eberstein die Zahlung

mit der Zeit lieber in Frankfurt beziehen sollte, aus die Gberpostamts-Rassa

in Frankfurt vom eintretenden Hten Quartal anfangend für Uns und Unsre Nach¬

kommen und zwar so bestimmen und anweisen, daß selbige zu denen wirklich aus

gedachte Postämter radizirten ständigen Ausgaben gerechnet und als solche von

denen respective zwei Gberpostamts-Aassirern ausgezahlt werden sollen. Zu Urkund

dieses Unsres festen und steten Willens haben Wir gegenwärtiges Dekret eigenhändig

unterschrieben, Unser fürstliches Znsiegel beisetzen, auch solches visiren und mmt.ru-

signiren lassen, So geschehen lSchloß Trugenhofen, den 30. Sept. (806.UM Alrxmuter mp. Vt. Al. Frli. Wrints Derbcnrll.
Auf Br. hochfürstlichen Durchlaucht ausdrücklichen gnädigsten Befehl G. F. Müller.

Abgesehen von diesen politischen Verhältnissen, welche das Ausscheiden Ebersteiu's

aus Taxis'schen Diensten veranlassten, waren aber dabei auch noch andere, auf persön¬

lichen Jntriguen beruhende Umstände im Spiele gewesen, wie aus folgender (wie es

scheint bei Gelegenheit der Kondolenzbezeigung auf den wenige Tage zuvor erfolgten

Tod von Eberstein's Mutter an diesen gerichteten) gemeinschaftlichen Zuschrift des Fürsten

Karl Anselm ssn. und des damaligen Erbprinzen Karl Alexander herauszulesen ist:
Nr. 461.

V. G. G. Rarl Anselm ?c. Fürst von Thurn und Taxis bekennen

andurch: Es ist Uns erinnerlich, daß Wir im Herbst vorigen Zahres :c.

Unserem Geheimen Rath und damaligen Regieruugs - Präsidenten, Aarl

Freiherrn von Eberstcin zu Unseren zweiten dirigirenden Geheimen Rath

und Präsideuten bei Unserer geheimen Aanzlei und Gcneral-Post-Direktion:c.,
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ernannt, insbesondere aber ihn, zc., unterm 28. Okt. gedachten Jahres die Zusage

gemacht haben, daß, da es den Anschein habe, als hätten gewisse sdersonen gewußt,

ihu an dem Uaiserl. Aönigl. ,c. Hose anzuschwärzen, Wir gegen ihn die Garantie

übernehmen :c. Sollten Wir aber eine ihn, etwa entgegenstehende Abneigung zu

überwinden nicht im Stande sein :c., so versprechen Wir :c., ihm und seiner Ge¬

mahlin all jenes ohne Schmälerung zu belassen, was beide von^Uns 'entweder an

Besoldung oder Pension beziehen :c., oder was wir letzterer auf das Absterben

ihres Gemahls als Pension versprochen haben. So geschehen Schloß Tru Zeil¬
hofen, den 26. Jänner (7ß3.

Kurl. UM Erbprinz von Thun, und Taxis.

Wie schon oben bemerkt worden, bewahrte der junge Fürst sjseine», vormaligen

Mentor bis in die Zukunft sein Wohlwollen; er dehnte solches sogar auf Eberstcin's

dritte Gemahlin aus; als dieser wahrend seines Aufenthalts in Paris (in Begleitung

des Fürsten Primas) sich mit der Gräsin Ä1nrANsrit,s ^äkleilö Imäors äs IZrosss

verlobt und hiervon den, Fürsten v. Thun, und Taxis „freundschaftliche Eröffnung"

gemacht hatte, übertrug er auch auf diese zukünftige 3. Frau Eberstein's auf den Fall

von dessen Ableben die Zusicherung einer jährlichen Pension, wie solche die verstorbene

Gemahlin von dem fürstlichen Hause gehabt hatte — „in Rückerinncrung der

vielen nützlichen und ersprießlichen Dienste, welche genannter Herr hoch-

fürstl. Primatische Staatsrath und Unser geheimer Rath Karl Frhr.

v. Eberstein Uns und Unserem fürstlichen Hause seit langen Jahren ge¬

leistet und immer noch besorgt und bemühet ist, Uns mit Rath und That

nützlich zu werden.

Ztr. 462. Menlionsverkcherungs - Dekret für Areifrau von Kkerstein gev.von Mrosse dermalen in Maris.
Wir Aarl Alexander, Fürst von Thurn und Taxis ,c. ,c., Bitter des

Goldenen Vließes auch Erbland - Postmeister, Urkunden und bekennen anmit, Da

Uns der hochfürstl. s)ri,na tische Staatsrath und Unser GeHein,er Rath

Aarl Freyhcrr von Eberstein die freundschaftliche Eröffnung seiner vorhabenden

Vermählung mit dem Fräulein Unrtzimrils Pälieitä äs Lrosse gemacht und zugleich

die Bitte gestellt hat, daß Wir dieser seiner künftigen Gemahlin aus den Fall seines

Ablebens eine gleiche Pension verleihen möchten, wie dieselbe seiner verstorbenen Frau

Gemahlin von Unser,,, fürstlichen Hause zugesichert gewesen. Und da wir in Rück-

crinnerung der vielen nützlichen und ersprießlichen Dienste, welcher genannter Herr

Staatsrath Uns und Unser,,, sürstlichen Hause seit langen Jahre» geleistet und immer

noch besorgt und bemüht ist, Uns mit Rath und That nützlich zu werden, So

haben Wir in diesen Hinsichten und zur Bewährung Unsers erwähntem Freyherru

von Eberstein gewidmeten besondern Wohlwollens und Theilnahme an alle dem¬

jenigen, was demselben Angenehmes zugehet, gegen Unser,, genommenen und seit

Unser», Regierungsantritt feste befolgten Grundsatz, in dermaligen Zeitverhältnissen

keine dergleichen Zusicherungen zu geben, dennoch die ausnahmsweise Entschließung

genommen, der obgenannten Fräulein von Urassg auf den Fall, daß sie sich mit

den, Freyhcrn von Eberstein vermählen und Witwe werden würde, eine jähr¬

liche, in Hlllartals-Raten zahlbare Pension von fünfhundert Gulden in der An-

hoffung und unter der ausdrücklichen Voraussetzung hiermit zusichere, daß sich die

Umstände Unsers fürstlichen Hauses nicht „och mehr und empfindlich verschlimmern

und dadurch eine solche Pensions-Bezahlung unthunlich machen würden. Zur Ur-

kund dessen haben Wir gegenwärtiges Pensions-Versicherung?-Dekret eigenhändig

„nterschrieben, Unser Jnsiegel beidrucken, auch solches visiren und contrasigniren

lassen. Geschehen zu Regensburg, den (5. Febr. (303.
(U. 8.) Ui,rl Alcxnmtcr Fürst roir Tkurn uml Tu,vis.

Vt. AI. chrlrr. Nint.s Jerberirli.

39*
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Auch die Fürstin Maria Franziska Taverina ertheiltc für Eberstein's „Freile

Tochter" die Anwartschaft auf eine Stiftsdamenstelle des altadeligen Reichsstift Nieder-

münfter in Regensburg:

Nr. 463. Gxpectanz-Dekret für eine Zsreiin von Köerstein.

Von Gottes Gnaden Wir Maria Franziska Aaverina, des heil. röm.

Reichs Fürstin und des kaiserl., fürstl. freiweltl. altadeligen Reichsstifts Niedermünster

in Regensburg regierende Zlbtissin :c.; dann ich Maria Franziska Roiuana

Reichsfreiin von Heidenhein: auf Minsterhausen Stifts- und Äapitular-Dame:

dann Seniorissinnen und gesaintes Aapitul geben kraft dies zu vernehmen, daß,

nachdeme uns der khochwohlgeborne Herr Rarl Theodor Joseph Freiherr von

Tberstein, kurpfalzbayerischer Aannnerer, fürstl. Thurn und Taxischcr Geheimer

Rath und Regierungspräsident, seiner Freile Tochter die Anwartschaft auf

eine Stiftsdamenstelle unseres anvertrauten Reichsstifts zu ertheilen geziemends er¬

suchet, Mir resolviret haben, wohlgedachtem Freiherrn fothane Anwartschaft be¬

sagt seiner Freile Tochter, wenn selbe mit denen in :c. unseren Statuten vor¬

geschriebenen Qualitäten und Alter bei sich ergebender Vacatur und treffenden Rang

begabt sein wird, aus besonderen Ursachen zuzusagen und zu konseriren, wie Mir

dann auch solche derselben hiermit zugesagt und konferirt haben wollen. Zu dessen

Urkund haben wir wiederholten Freiherrn von Tberstein gegenwärtiges Dekret

unter gewöhnlicher Subscription und Fertigung zugestellet. So geschehen in ab¬

gedacht unserm Reichsstift, den (6. April (739-

(T. 8.) Mittun K'MS. Auren»» Reichssürstin und Äbtissin.

(V. 8.) Maria Franziska von Umlenke:»:.

in: Nainen des gesamten EupitnI.

Nach der durch den Grafen v. Beust in Dalberg's Namen am 12. Juli 1806

zu Paris vollzogenen Unterzeichnung der Föderations - Akte des Rheinischen Bundes

ernannte der Fürst Karl Alexander von Thnrn und Taxis seinen bisher zu Heidel¬

berg gebliebenen Geheimen Rath v. Eberstein zu seinem Residenten bei dem Vor¬

sitzenden des neuen Bundes. Eine solche bewährte Kraft aber und eine Persönlichkeit

von solch staatsmännischcr Einsicht und Erfahrung konnte Dalberg nicht nur mit

größtem Nutzen in seiner neuen Stellung verwenden, — er hatte sie geradezu nöthig.

Den Umstand nun, daß die gegenwärtigen fürstl. Thurn und Taxis'schen Verhältnisse

die günstige Gelegenheit boten, durfte Dalberg sich daher nicht entgehen lassen. Als

daher der Fürst von Thurn und Taxis seinen Wünschen bereitwillig willfahrt hatte,

ernannte der Fürst Primas Karl Theodor Freiherr v. Dalberg seinen Vetter Karl

Theodor Freiherrn v. Eberstein „in Anbetracht seiner vortrefflichen Eigen¬

schaften, tiefen Einsichten, bewährten Rechtschaffenheit, Geschäftsersahren-

heit und edlen Gesinnungen" zu seinem wirklichen Geheimen Staatsrathe

zur Verwaltung des Fürstenthums Regensburg (unter Einwirkung des ersten

Ministers Frhrn. v. Albini). Da gemäß der von Napoleon diktirten Paragraphen

jener Föderations - Akte Dalberg auf Grund eines sehr mager ausgefallenen Memoirs

des Ministers v. Albini und eines von Napoleon gegebenen Nachtrags dazu als¬

bald die erste Bundesversammlung nach Frankfurt in den Römer ausschreiben wollte,

so ernannte er seinen neuen Staatsrath Eberstein zugleich zu seinem Direktorial-

und gleichzeitigen besonderen Bundes - Gesandten uä Interim bei besagter

Versammlung, sowohl bei allgemeiner Sitzung als auch in: Fall, wo beide Kollegien

der Könige und Fürsten besonders berathschlagen würden, und gab ihn: „volle

Macht und Gewalt", sowohl das allgemeine Direktorium bei erwähnter Versammlung

und in den: Kollegium der Könige in seinen: Namen zu führen, als auch in

den vorseienden Berathungen seine Stimme (als die eines Bundesgliedes) abzu¬

geben. Überdies erhielt Eberstein für Behinderungsfälle das Recht der Substitutions¬
befugnis.
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Nr. 464. Dekret zur geheimen Staatsrathsllell'e im Knrstenthnm Wegensöurg
für Kreiherrn von Kvcrstein.

Wir Karl von Gottes Gnaden Grzbischof und Primas, Souverainer Fürst

von Regensburg, Aschaffenburg, Frankfurt und Metzlar :c. erneunen den bisherigen

fürstlich taxischen Residenten und geheimen Rath Freiherrn von Gberstein in

Anbetracht seiner vortrefflichen (Eigenschaften, tiefen Ginsichten, bewährten Recht¬

schaffenheit, Geschäftserfahrenheit und edlen Gesinnungen zu Unserm wirklichen

geheimen Staatsrats zur Verwaltung des Fürstenthums Regensbürg nebst

der Ginwirkung Unsers Staatsministers Freiherrn von Albini nach dein Sinn

Uusers Organisationspatents. Mir setzen auf ihn das feste Vertrauen, daß derselbe

das Mohl des Staats und der Unterthanen in vereinigtem Verhältnis befördern

werde. Zum Gehalte werden ihm freie Mohnung und zweitausend Gulden

jährlich angewiesen, welche er vom zweiten Quartal dieses Zahres an nebst ein¬

tausend Gulden Reisegeld aus dem Regensburger Rentamte zu beziehen hat.

Auch wird ihm der Genuß seiner freien Mohnung in dem Fürstenhaus in

Regensburg zugesichert. In Urkund Unsrer eigenhändigen Unterschrift und bei¬

gedruckten Unsers geheimen Hofkanzlei-Znsiegels. Frankfurt, den 5tcn des Ok¬

tobers (306. (p. 8.) EM Fürst Urinms.
Nr. 465.

Mir Karl von Gottes Gnaden Fürst Primas der Rheinischen Konföde¬

ration, Souveräner Fürst von Regensburg, Aschaffenburg, Herr von Frank¬

furt und dessen Gebiet, Graf zu Wetzlar :e., Urkunden und bekennen andurch:

Demnach vermöge der am (2ten Zulius zu Paris unterzeichneten Föderations-Akte

des Rheinischen Bundes und deren Art. 6 eine allgemeine Bundesversammlung

dahier in Unserer Stadt Frankfurt a. M. stattfinden soll, auch Uns nach dem

Art. (0 derselben Akte die Führung des Vrraetorii dabei, sowohl bei allgemeiner

Sitzung, als auch in dein Fall, wo beide hohe UollöAÜg, der Könige und Fürsten be¬

sonders berathschlagen würden, in dein EollsZ'inm der Könige zusteht und obliegt.

So ernennen und bevollmächtigen Mir andurch als Unfern VirsatormI und — in

der Gigenschaft als Mitglied des Rheinischen Bundes — als Unsrem beson¬

deren Gesandten ml intsrim bei besagter Versammlung den wohlgebornen Unsren

wirklichen Geheimen Staatsrath für das Fürstenthum Regensburg Karl

Freiherrn von Gberstein und geben ihm volle Macht und Gewalt, sowohl das

allgemeine als besondere Virketorinm bei erwähnter Versammlung und in dem

Lollög'inin der Könige in Unsrem Namen zu führen, als auch in den vorseiendcn

Berathungen Unsre Stimme abzugeben und all jenes mit berathen und beschließen

zii helfen, was zur allgemeinen Wohlfahrt der ganzen Eonküclsrg.lion und zur Auf-

rechthaltung ihrer Rechte und Befugnisse gereichen mag.

Mas nun benannter Unser bevollmächtigte Gesandte in obbesagter doppelter

Gigenschaft vortragen, handeln und mitbeschließen helfen wird, das alles versprechen

Mir zu genehmigen und so anzusehen, als wäre es von Uns selbst in eigner Person

vorgetragen, gehandelt und mitbeschlossen worden, auch ihn Unfern Gesandten

deshalb vollkommen schadlos zu halten. Zugleich crtheilen Mir demselben in

Krankheits- oder sonstigen Verhinderungs-Fällen die Gewalt, einen andern eins¬

weilen zu Führung des Vivaelovii sowohl, als Unsrer besondern Stimme zu

substituiren und diesem die hiezu erforderliche Vollmacht zu ertheilen. Au dessen

Urkunde und Bekräftigung haben Mir gegenwärtige Vollmacht eigenhändig unter¬

schrieben und Unser Geheimes Kabinets-Siegel beidrucken lassen. So geschehen in

Unsrer Stadt Frankfurt a. M., den f. Oktober (306.

(U. 8.) CiU'I Fürst Uriums des Rheinischen Bunds.

Um für die Organisation der Verwaltung seines eigenen aus verschiedenartigen
Bestandtheilen zusammengewürfelten Fürstenthums (das übrigens mehrmals in
Napoleon's Händen wie weiches Wachs sich veränderte) einigermaßen eine Einheitlichkeit
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zu schaffen, crtheiltc er seinem für das Fürstenthum Regensburg angestellten Staats¬

rath von Ebenstem auch den Auftrag, als Kon-Kommissarius neben dem Grafen

v. Beust als General - Kommissarius bei der Verwaltung der Stadt Frankfurt und

des zugehörigen Gebietes „mit Hand anzulegen", da „die unermüdete bekannte

Thätigkeit des Freiherrn v. Eberstein nicht nur zu erstattende gutachtliche Be¬

richte und schriftlich zu verfertigende Aktenarbeiten in Beziehung auf das Fürstcnthum

Regensburg ohne Anstand besorgen könne, sondern auch hinlänglich Zeit übrig hat,

um das Wohl der hiesigen Stadt bestens zu befördern, und beide Geschäftsaufträge

sich sehr wohl vereinigen ließe."

Nr. 466. Dekret für den Jürft-H'rimat. Staat-Watlj Areiherrn von Kversieinzur Konkommilfarius-Stelke der hiesigen Stadt Frankfurt a. W.
Wir Rarl von Gottes Gnaden Erzbischof und Primas der Rheinischen

Ronföderation, Souvcraiuer Fürst von Regensburg, Aschaffenburg, Frankfurt und

Wetzlar rc. Unserm für das Fürstenthum Regensburg und denen dahin einschlagenden

Geschäften angestellten Staatsrath Freiherrn von Eberstein ertheilen Wir den

Austrag, als Ronkominissarius bei Souverainer Verwaltung Unserer Stadt

Frankfurt mit Hand anzulegen. Wir verlassen Uns hierin auf seine bekannte tiefe

Ginsicht, Geschäftserfahrenheit, menschenfreundliche Gesinnungen und bewährte Recht¬

schaffenheit und bezichen Uns aus diejenige Instruktion, die Wir wegen Vrgani-

sirung Unserer hiesigen fürstlichen Rommission ertheilt haben.

Da die unermüdete bekannte Thätigkeit des Frciherrn von Eberstein nicht

nur erstattende gutachtliche Berichte und schriftlich zu verfertigende Aktenarbeiten in

Beziehung auf das Fürstenthum Regensburg ohne Anstand besorgen kann, sondern

auch hinlängliche Zeit übrig hat, um das Wohl der hiesigen Stadt bestens zu

befördern, so lassen sich beide Geschäftsaufträge von demselben sehr wohl vereinigen.

Nebst der dekretmäßigen Beibehaltung des Staatsraths-Gehalts, welcher auf

das Regensburger Rentamte angewiesen ist, erhaltet derselbe jährlich in Auartal-

Ratis erstlich zweitausend Gulden jährlich als hiesiger Ronkominissarius, so¬

dann zweitens achthundert Gulden zur Haltung eines jDrivatkanzlistens, beides

aus der hiesigen Rentamtskasse. In Urkund Unserer höchsteigenhändigen Unter¬

schrift und beigedruckten geheimen Hoskanzlei - Znsiegels. Frankfurt, den s ten

Jänner s307. <R. 8.) GM.

Nr. 467. Instruktion für die Kommission zur Ausübung der Herechtfame desSonveraincnFürsten von Arankfurt.
K s. Der Endzweck der Rommission bestehet darin, daß sie das Grgani-

sationspatent zum Besten der Stadt Frankfurt und dessen Souveraincn Fürsten zur
Ausführung bringe.

ß 2. Sie bestehet erstlich aus^, UnsermZRonferenz-UIinister Grafen von

Beust als General-Rommissarius, dein in Unserem Namen die Erfüllung der

wichtigsten Regentenpflicht anvertraut ist, nämlich die zweckmäßige Anwendung der
vollstreckenden Gewalt.

Die Rommission besteht zweitens aus Unsrem Staatsrath Freiherr» von

Eberstein als Ronkominissarius, dem Wir die (Oberaufsicht über den wirklichen

Geschäftsgang aller hiesigen Stellen anvertrauen, damit er anhaltend und vollständig

erforsche, ob und welcher Ulaß Unser Grganisalionspatent in allen Theilen ohne

Ausnahme befolget werde, dahero er hiermit berechtiget wird, denen Ätzungen der

Stellen beizuwohnen, so oft er es für nöthig erachtet.

Die Rommission des Souveraincn Fürsten dahier besteht drittens aus Unsrem

Referendum Gehcimenrath Seeger, der sein schriftliches Gutachten an den Souverainen

Fürsten ertheilt, Weisungen an untergeordnete Stellen und allgemeine Verord¬

nungen entwirst, nachdem die Gegenstände nach dem Sinn des Grganisations-

patcnts vierten Abschnitts von dem Senat und bürgerlichen Rollegien vorbereitet
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worden. Er besorgt ferner die Angelegenheiten nnd Korrespondenz in Beziehung
auf auswärtige Staaten.

H Z. Jedes Acitglied der Kommission berichtet in seinem Fache unmittelbar
an den Souverainen Fürsten; nebstdem versammelt sich die Kommission alle Sams¬
tage bei dem General-Kommissarius und berathct sich gemeinsam über diejenigen
Gegenstände, die eine wechselseitige Zusammenwirkung erfordern. Ein annoch zu
ernennender Kommissions-Sekretair führt das Protokoll, das dem Souverainen
Fürsten zur Bestätigung einzusenden ist.

H K Das sämtliche Militair und der Ober - Polizeidirektor, Direktions¬
rath Ztzstein, sind an den General-Kommissarius zur Ausführung und Befolgung
in Erhaltung öffentlicher Auhe und Sicherheit, auch Bollstreckung der Gesetze an¬
gewiesen.

§ 5. Die Oberaufsicht, die dein Aonkommissarius anvertraut ist, wird
allen Stellen bekannt gemacht. Seine Bemerkungen über den wirklichen Geschäfts¬
gang geben dein General-Kommissarius, dem solche mitgetheilt werden, Anlaß zu
vollstreckenden Blaßregeln. Dem Aefcrendair liegt ob, die Bersassung der zu ent¬
werfenden Weisungen, die in dringenden Fällen provisorisch von der Kommission
gemeinsam zu erlassen sind; in entscheidenden jedoch erhalten solche durch die fürst¬
liche Bestätigung ihre Kraft. Archivarius Holbein und die Kanzlei-Personen
sind an den Rcserendair angewiesen, stehen aber demnächst wie alle übrigen dahin
gehörige Subalternen in wesentlichen Sachen unter dem General-Kommissarius und
werden deshalben von der Kommission verpflichtet.

H 6. Wenn ein Blitglied der Kommission abwesend ist, so wird die Besorgung
seines Geschäftes von den beiden andern übernommen.

Frankfurt, den 2st. Novbr. s306. EM Littet kiiinit«. (K. dl.)

So wenig es nun aber dem Gründer und Protektor des Rheinbundes, dein auf
die Welt-Despotie hinarbeitenden Napoleon, Ernst mit dein Bunde war, so betrachteten
diesen auch die größeren in ihn eingeführten Staaten nur als Mittel zu ihren egoistischen
Zwecken. Zunächst beschicktensie den ausgeschriebenen Bundestag nicht und brauchten
den zwischen Napoleon und Preußen ausgebrochenen Krieg als Vorwand, die Ver¬
handlungen über das Neichsgrnndgesetz hinauszuschieben.

Eine Darstellung der ferneren erfolglosen Bemühungen Dalberg's giebt ein auf
genauer Kenntnis der Aktenstückeberuhender Vortrag, welchen der großherzoglich hessische
Bezirksgcrichtsrath Herr I)r. K. G. Bockenheimer am 24. Febr. 1870 im Vereine
für Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthümer gehalten hatte. Da einmal
dieser Gegenstand nicht sachgemäßer geschildert werden könnte und eine in Worten
abweichende Darstellung doch nur eine bloße Umschreibung sein würde: so hebe ich,
unter Berücksichtigung der Betheiligung Karl Theodor's v. Eberstein, indem ich der
stillschweigenden Genehmigung des Herrn Verfassers theilhaftig zu werden hoffe, die
betreffenden Partien aus.

Voraus schicke ich das allgemeine Urtheil Herrn I)r. Bockenheimer's über Dalberg
(S. 4 f.):

„Ausgestattet mit einem für alles Edle leicht empfänglichen Herzen, van den: regsten Eifer

erfüllt, den Kreis seines Wissens nach den verschiedensten Richtungen auszudehnen, van dem Wunsche

beseelt, seinen Rainen mit den bedeutendsten nnd wichtigsten Erscheinungen nnd Verhältnissen seiner

Zeit in Verbindung zu bringen, würde Dalberg mit seinen keineswegs hervorragenden Talenten

im ruhigen Verlans der Zeiten ein väterlicher Regent, etwa nach dem Illuster des Kurfürsten

Friedrich Karl v. Erthal, ein warmer Beschützer van Kunst und Wissenschaft, ein Ivohlthäter für

Hülfsbedürftige innerhalb nnd außerhalb der Grenzen seines Landes geworden sein, wenn nicht

die Stürme der französischen Revolution den Bestand des Kurfürsten wesentlich verändert nnd damit

dem Koadjutor vorerst den Boden zur Entfaltung seiner Thätigkeit entzogen hätten. Es war ein

gefährlicher Ersatz, den sich Dalberg bei seinem Drange nach großen Thaten suchte; er drängte
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sick in die hohe Politik, zu einer Zeit, wo klares Erfassen der Diiuze, festes »nd entschiedenes

ksandcln die nethwcndigstcn Eigenschaften eines Diploinatcn sein mußten, Eigenschaften, die ihm

gänzlich fehlten. Ivos Wunder wenn die wechselnden Ereignisse ihn nach den verschiedensten

Richtungen trieben.

„Bei Gelegenheit der Verhandlungen mit den Franzosen hatten diese ihm so gewaltig

imponirt, und diese hatten, in richtiger Würdigung der Eitelkeit des Mannes, die schwachen Seiten

so gut zu benutzen gewußt, daß Dalberg von da an unwiderstehlich zu jener Seite sich hinge¬

zogen fühlte. Bekannt ist, wie glücklich ihn die Begegnung mit Napoleon in Mainz bei Ge¬

legenheit der Aaiscrfahrt des Jahres rso-t machte; wie er hoffte, daß es ihm gelingen werde, mit

Bülfe des Kaisers das deutsche Reich zu neuem Glänze zu bringen, ohne zu merken, wie himmel¬

weit er mit seinen Plänen von denen des französischen Kaisers abwich; das hinderte den Kaiser

nicht, sich seiner bei Gelegenheit zu bedienen." . . . „Immer wieder muß hervorgehoben werden,

daß Dalberg bei seiner Verblendung in dem neuen Bunde das Ziel patriotischer Bestrebungen,

die Verwirklichung aller ans nationale Einigung gerichteten Wünsche erblickte."

Zur Sache selbst berichtet mm im Anschlüsse cm das oben Vorangeschickte der

Verfasser Folgendes (S. 10 ff.):

Räch dem Frieden von Tilsit traf Rapoleon auf seiner Rückreise nach jdaris in Frankfurt a. M.

ein und lud den Großherzog von Frankfurt (M. muß heißen den Fürsten Primas, denn zum

Großherzog hatte er ihn noch nicht gemacht) ein, zur Berichtigung der deutschen Angelegenheiten,

insbesondere zur Abfassung eines Fnndamcntalstatnts, sowie zur Abschließung eines Konkordates

mit dein römischen Ijofe für die katholische Kirche Deutschlands eiligst nach jdaris zu kommen.

Riemand hätte über einen solchen Auftrag glücklicher sein können als Dalberg; seinem Ehrgeize,

seiner Eitelkeit mußte es schmeicheln, daß der Kaiser sich seinen Rath erbat. Wie reizend mochte

ihm erst die Aussicht erscheinen, daß von nun an jeder, der in deutschen Angelegenheiten einen

Wunsch hatte, sich an ihn, den Mittler zwischen Deutschland und Frankreich, wenden werde.

Bei so glücklichen Hoffnungen ging ihm keine Ahnung von der wirklichen Sachlage auf;

er merkte nicht, wie wenig Ernst es dem Kaiser Rapoleon mit einer Konsolidation Deutschlands

war und wie die deutschen Fürsten, die Absichten des Kaisers besser crrathcnd, einzeln ihre sdlänc

in jdaris verfolgten und durchsetzten, sodaß Dalberg, der in Ataris der Mittelpunkt der Dinge

zu werden hoffte, in Wirklichkeit nicht bloß nichts durchsetzte, sondern durch seine Thätigkeit grade

bei seinen Mitständcn das größte Ärgernis erregte. Doch greifen wir dein verlaufe der Dinge

nicht vor.

Zu seinen Berathern ersah sich Dalberg zwei Männer aus, nämlich für die

politischen Angelegenheiten den geheimen Staatsrath und Direktorialgesandten

Freiheiten von Cfferstcin, für die geistlichen Angelegenheiten den Weihbischof

von Kolborn. Der crstere ist noch vielen Bürgern unserer Vaterstadt in lebhafter

Erinnerung, sodasi es gestattet sein dürfte, mit einigen Worten seiner zu gedenken.

Karl Theodor Joseph Freiherr von Eberstein, Sohn des kurfürstlichen

Kammerherrn Karl Christian v. Eberstein und der Sophia Franziska v. Dalberg,

zu Mannheim am 12. Aug. 1761 geboren, erhielt seine Erziehung am Hofe seines

Pathen, des Kurfürsten Karl Theodor, in dessen Dienst er zunächst als Kammerherr

eintrat; diesen Dienst vertauschte er später mit der Stelle eines zweiten dirigirenden

geheimen Raths bei der geheimen Kanzlei des Fürsten von Thurn und Taxis in

Regensburg, woselbst er nach seiner Beförderung zum Generaldirektor der kaiser¬

lichen Posten bis zum Jahre 1798 verblieb. Nachdem er kurze Zeit privatisirt, trat

er in die Dienste Dalberg's, der ihn zu seinem geheimen Staatsrathe und bei Über¬

nahme des Großhcrzogthums.Frankfurt, Januar 1807, zu seinem Konkommissarius

und im Sept. 1806 zum Direktorialgesandten bei dem Bundestage ernannte.

Seit dem Rücktritte Albini's lag die Leitung der öffentlichen Angelegen¬

heiten des Staates bis zur Auflösung des rheinischen Bundes in seiner

Hand; Dalberg schenkte ihm volles Vertrauen und er that sehr wohl

daran, denn alle die Eigenschaften, die dem Regenten abgingen, waren

reichlich bei dem Minister vertreten. Tüchtiges Wissen, Erfahrung, Ge-
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neten den Minister vor anderen Rathen des Großherzogs ans; besser wie

alle andern hat er die Mängel, aber auch die guten Seiten seines Fürsten

erkannt und ihn in seinem Sinne zu leiten gewußt. Nach dem Rücktritte ans

dein Staatsleben hielt er sich in Mainz auf, woselbst er am 29. März 1833 verstarb.

Er und seine Frau, die am 16. April 1837 verstorbene Gräfin NurguarUa

büüiaitcM Isickora ckk Lrosse, zeichneten sich durch ihren Wohlthätigkeitssinn aus; uicht

minder bekannt wurde der alte Herr durch seine freimüthigen Äußerungen, seinen

schlagenden Witz, der ihm alle Zeit zu Gebote stand.

Was den zweiten Begleiter Dalberg's anbelangt, so war derselbe am 2V. Aug.

1806 nach dem Ableben von Heimes zum Weihbischof und wirklichen geheimen geist¬

lichen Staatsrath ernannt worden, in welcher Stelle er nicht minder als der Vor¬

genannte seinem Fürsten treue Dienste leistete.

Von Eberstein liegt bei den bereits erwähnten, auf der hiesigen Stadtbibliothek

verwahrten Akten ein ausführliches Memoire über die Pariser Reise vor, an dessen

Hand ich die folgenden Ereignisse vortragen werde."

Da mir dieser Ilmstand bekannt war, so wandte ich mich dieserhalb an die

großh. Hess. Bürgermeisterei der Provinziell - Hauptstadt Mainz und erhielt in deren

Auftrage von dem Stadtbibliotheknr Herrn Or. Velke nachstehenden Brief vom

19. Sept. 1884.
Nr. 468.

Sehr geehrter Herr! Erst heute kann ich Ihnen auf Ihren an die gvoßh. Bürger,

meisteret gerichteten Mansch, über die hier depcmirtcn v. Lbcrstcin'schon Archivalien znr Geschichte

des Rheinbundes Auskunft geben; die sehr zeitraubende Durchsicht derselben hat eine frühere Be¬

antwortung nicht gestattet.

Eigentlich historisches Material befindet sich unter den Akten wenig, obgleich dieselben

einige ?o, zum Thcil allerdings nur wenige Blätter umfassende Fascikel füllen. Gerichts- und

ähnliche Ordnungen, Flugschriften aus den neunziger Iahren, welche wohl gedruckt sein werden,

sehr viele Gutachten über setzt gegenstandslose Dinge u. a. sind vorherrschend, wenige Briefe an

Dalberg sind zufällig zwischen die Papiere gerathen, ohne daß der Minister v. Eberstcin mit

denselben in Verbindung zu stehen scheint. In Betracht kommen könnte nur der Entwurf eines

Fuudamentalstatuts des Rheinischen Bundes und eingehende Erörterungen desselben, außerdem

der „Bericht über meinen Aufenthalt in Paris von August i80? bis März ^8vs."

Das Wichtige auch aus diesen Schriften ist bereits veröffentlicht von Bocken hcimer „E. Th.

v. Dalberg'? Aufenthalt in Paris ^so?—zsos", und der Bericht selbst wird ausführlich, soweit

er irgend ein Interesse bietet, für das demnächst erscheinende Pest der Zeitschrift des hiesigen

historischen Vereins bereits gedruckt :c.

Dalberg verließ am 4. Aug. 1807 in Begleitung zweier Kammerherrn, des

Obersten von Rodenhausen und des Oberstlts. Frhrn. v. Jungken, seine neue Residenz,

um über Köln und Brüssel nach Paris zu reisen, während am selben Tage Eberstein,

Kolborn und der General v. Pfürdt dieselbe Reise über Mainz und Metz antraten.

Wenige Tage nach der am 10. und 11. Aug. erfolgten Ankunft in Paris, so erzählt

Eberstein, versprach der Kaiser dem Fürsten Primas, die deutschen Angelegenheiten

ehestens vorzunehmen und möglichst bald zu beendigen. Dalberg übergab alsbald

dem Kaiser eine Entwickelung seiner Gedanken nach allgemeinen Umrissen in einem

kurzeil, selbstverfaßten Memoire, das der Kaiser zu prüfeil zusagte.Inzwischen machte sich Eberstein an den für die deutschen Angelegenheitenbe¬
stellten und am meisten damit vertrauten Divisionschef llk In Uernurckillrö, eine aus
deu Schilderungen Gagern's und Müller's hinreichendbekanntePersönlichkeit. Ihm
legte Eberstein einen aus eigner Initiative hervorgegangenenEntwurf eines Fun-
damentalstatuts vor und debattirte denselben mit ihm Punkt für Punkt.

Wäre dem Rheinbunde überhaupt durch eine Verfassung zu helfen gewesen, so

wäre die projektirte nicht die schlimmste gewesen, denn in vielen Stücken hält sie den

Vergleich mit der Bundesakie vom Jahre 1815 aus, in manchen übertrifft sie dieselbe.
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Dieser Entwurf aber ward nie dem Kaiser zur Prüfung unterbreitet, indem Dalberg,
nachdem ihm einmal der Kaiser in Bezug auf die deutschen Angelegenheitengesagt
hatte: il u'eu est pas eueors le bsmps, nicht inehr den Muth fand, von neuein mit
Projekten vorzutreten. An dem bereits zur Abreise bestimmtenTage erschien Dalberg
noch einmal bei dem Aever des Kaisers, um sich von ihm zu verabschieden;wiederum
ertheilte ihm der Kaiser, indem er sein Bedauern über die rasche Abreise des Fürsten
zu erkennen gab, die Versicherung, daß er sich der obschivebenden Angelegenheitenan¬
nehmen und dieselben in gleicher Weise, als wenn der Primas zugegen wäre, er¬
ledigen wolle. Nach allen Richtungen hin war die Thätigkeit Dalberg's in Paris
erfolglos geblieben.

Nach dem am 14. Okt. 1809 zu Schonbrunn von dem auf der Hohe seines
Ruhmes und seiner Erfolge angelangten Napoleon diktirten Frieden wurden abermals
die willkürlichsten Gebietsveränderungen innerhalb Deutschlands von ihm vorgenommen.
Auch der Fürst Primas wurde hiervon betroffen. Napoleon nahm nun zwar jetzt dein
Fürsten Primas das Fürstcnthum Regensburg und gab dasselbe an Bayern; er ent¬
schädigte aber Dalberg mit den Fürstenthümern Hanau und Fulda und schuf aus
den nunmehrigen vereinigten BesitzungenDalberg's ein Grostherzo gthum und er¬
nannte Dalberg zum Großherzog von Frankfurt. Der neue Großherzog ernannte
nun seinen bewährtenund ihm unentbehrlich gewordenen Vetter und Freund Karl
Theodor v. Eberstein zu seinem Minister-Staatssekretär und übertrug ihm nicht
nur das Ministeriumder auswärtigen Angelegenheiten und des Kultus, sondern
auch die Militairadministration:
Nr. 469. Dekret für den bisherigen Kerrn geheimen Staatsrath :c. Are:-

Herrn von Köerltein als Winister-Staatstekretär, Minister der auswärtigen

Angelegenheiten, des Kultus und der Wilitäradministration.
Wir Aarl von Gottes Gnaden Fürst-P>rimas des Rheinischen Bundes,

Großherzog von Frankfurt, Grzbischof von Regensburg :c. :c. haben beschlossen
und beschließen:

Art. f. Rnser bisherige wirkliche geheime Staatsrath und Acmkommissarius
zu Frankfurt Aarl Freiherr von Gberstein ist zum Minister-Staatssekretär,
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, des Aultus und der Militär¬
administration ernannt.

Art. 2. Gr soll sich unterschreiben: Minister-Staatssekretär, Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten, des Aultus und der Militäradministration.

Art. Z. Gegenwärtiges Dekret soll in das Regierungsblatt eingerückt werden.
Gegeben Aschaffenburg, den 6ten September s3f0.

(A. 8.) ' Uml.
Auf Befehl des Großherzogs der Rabinetssckrctlir INiillcr.

In welch umsichtiger und wahrhaft staatskluger Weise der Minister Karl Theodor
Frhr. v. Eberstein sein nicht leichtes Amt führte, darüber sprechen folgende Dokumente,
welche mir aus hiesigem k. Staatsarchivedurch die zuvorkommende Güte des Herrn
Geh. Archivraths 41v. (lollmert, und Hrn. Brase mitgetheilt worden sind. Da nach
dem oben angeführten Briefe des Hrn. Br. Belke in Mainz die Drucklegung sowohl
des Eberstein'schen Entwurfs des Fundamentalstatuts als auch des Reiseberichtsbereits
im Werke ist: so sehe ich von dein Abdrucke dieser immerhin für die allgemeine
Geschichte wichtigen Dokumente meinerseits ab und lasse nur die in meinen Händen
befindlichen Schriftstückein chronologischer Reihenfolgeohne weitere Zusätze einfach
abdrucken und gebe anHeim, dieselben bei der in Aussicht stehenden Bearbeitung in der
Zeitschrift für die Geschichte des Rheinlandes zu benutzen.
Nr. 470.

Frankfurt, 19. Ml»t 1898. Euer Hoheit habe ich die Gnade zu berichten:1) daß ich mit Hrn. Bacher wegen der Pensionen der ehemaligen mainzischen ex gast,
preußischen Offiziere zu Erfurt gesprochen habe. Derselbe läßt sich Euer Hoheit zu
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Gnaden empfehlen und sagte seine möglichste Verwendung zu; zweifelt jedoch sehr

daran, ob er etwas ausrichten werde, da die Betreffenden Militär-Personen seiein Für

Civil-Personen, und ins besondere für Geistliche, habe er wohl schon manchmal etwas

erwürkt, allein bei den Militär-Personen werde es große Schwierigkeit haben, und

die Ausrede, wie jedesmal genommen werden, es sei kein Geld dazu vorhanden.

2) Hat mir die Witwe Markloff die hier gehorsamst angebogene Bittschrift zugeschickt,

unr solche an Euer Hoheit gelangen zu lassen. Sie bittet darin Alters und Krankheit

wegen um eiuen gdsten. Vorschuß von 100 fl. bis ihre rückständige Pension von 1807

und das halbe Jahr 1808 werde abgetragen sein. Sie ist eine Domkapitulische

Pensionistin und es wäre wohl zu wünschen, daß das Domkapitel sie zufrieden stellte.

Ob aber Eure Hoheit derselben den gebetenen Vorschuß gewähren wollen, hängt bloß

von Hvchstdero Gnade ab. Sie hat kein Recht für sich, ihn zu fordern. 3) Folgt

hiebet die 80. Designation über die Ausgaben des Approvisionirungs-Amtes nebst zwei

Neben-Anlagen. Die Last ist noch immer sehr groß, die Zeche für den französischen

Kommandanten und Kriegs-Eommissaira sehr stark, und der Wagen für den Bürger

Hofmann, sowie die Zahlung für seine Bedienung an einen gewissen Flöthmann

eine besondere Erscheinung. 4) Habe ich den Hrn. AppellationS-Rath Bnchmann von

Euer Hoheit gdstn. Intention verständiget, daß er die Zensur der Winnkoppischen

Zeitschrift der Rheinische Bund zu übernehmen habe, und demselben die von

Höchstdenenselben mir übermachte Anweisung an das hiesige F. Rentamt auf 150 fl.

zugestellt. Er dankt Eure Hoheit mit gerührtem Herzen für das gnädige in ihn setzende

Vertrauen und wird sich aufs gewissenhafteste bemühen, dasselbe zu verdienen. Da

Hr. Bachmanu ein sehr bescheidener und kluger, fast schüchterner Mann ist, so ist nicht

zu besorgen, daß er je etwas werde passiren lassen, was mit Grund Aufsehen erregen

oder zu Beschwerden Anlaß geben könnte. Von Hrn. K. R. Winnkopp war es

äußerst unklug, nachdem er erst durch die k. sächsische Beschwerde hätte gewitziget sein

sollen, den Aufsatz lila. 33 dein 17. Hefte seines Journals einzurücken. So fein ver¬

brämt auch der Stachel darin ist, so ist dessen Tendenz nicht minder unschicklich und in

einein öffentlichen Blatte bedenklich. Aber eben die feine Einkleidung ivird auf der

andern Seite die Ursache sein, daß viele, ja die meisten Leser sie nicht bemerken und

den Aufsatz gleichgültig und ohne Arges zu wittern durchlaufen werden. Durch eine

auf diesen Aufsatz namentlich gerichtete Erklärung des Herausgebers mochte

erst die Aufmerksamkeit allgemein rege gemacht werden, und es scheint mir zu befürchten

zu sein, daß dadurch (das) Übel ärger gemacht werde. Ich habe daher ohne unthste.

Maßgabe geglaubt, mich in dem nur gdst. aufgetragenen, hier angeschlossenen Entwürfe

einer dem nächsten Hefte zu inserirenden Erklärung mich ganz in Miraralibus halten

zu müssen und gar nicht ucl spaeiein einzugehen. Was einmal gedruckt und gelesen

ist, kann ohnehin nicht ungeschehen gemacht werden. Die darin erwähnte besondere

Zensur scheint mir hinlänglich darauf zu deuten, daß der HeranSgeber seiner Unklugheit

und Anmaßlichkeit halber einen Verweis bekommen habe, und die Vorsorge durch diese

Zensur für die Zukunft scheint mir hinlängliche Genugthuung für das Publikum zu

sein. Sollten Euer Hoheit hiermit gdgst. einverstanden sein, so werde ich sogleich nach

Zurückerhaltung des Entwurfs dem Hrn. K. N. Winnkopp dieselbe mit dein anbefohlenen

Verweise «x manckuko zugehen lassen, ihn zu deren wörtlichen Einrückung anweisen

und ihm aufgeben, jedesmal vorerst die seiner Zeitschrift einzurückenden Aufsätze dem

Hrn. Appellationsrathe Bachmann im Manuskript vorzulegen und sich nicht zu unter¬

fangen, ohne das beigesetzte Imprimatur dieses gdgst. verordneten Censors irgend etwas

darin aufzunehmen. Den Höchsten Befehlen Euer Hoheit entgegensehend, habe ich die

Gnade respektvollst zu beharren Euer Hoheit unterthänigster Diener Ebcr.otcin.
Nr. 471.

Werthester Herr Staatsrath! 1) danke ich verbindlichst für die gute Be¬

Besorgung und eingelegte Empfehlung bei dem Hrn. Bacher, dem ich viel Schönes

zu sagen bitte. Der anliegende Brief eines armen Hörsters, der 20 ^jahre gedient

hat, ist ein neuer Beweis des dasigen Elends, ^.ck 2) Diese Angelegenheit habe ich
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dein Domkapitel abcnnal empfohlen, werde auch mit dem Herrn Domdechante da¬

von sprechen. Traurig ist es, daß man unmöglich allen helfen kann, Ick 3) werde

ich die Sache der Hrn. Hofmann und Flötmann aus eigenem Antriebe zur Sprache

bringen und hierüber (wenn Unordnung besteht) eine förmliche Untersuchung ver¬

anlassen. (^n Bezug auf w. U)innkopp) der Hr. Staatsrath hat diesen Gegenstand

mit vieler Älugheit und Einsicht gefaßt. Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden

und ersuche Sie, gelegentlich die Gründe des diesseitigen Benehmens dein von

Hartwich begreiflich zu machen. EM.
Aschaffenburg, den 2(. Uttri (303.

Nr. 472.
Frankfurt, 1. Juni 1808. Euer Hoheit habe ich 1) die Gnade anzuzeigen,

daß die Aufträge an den Frhrn. v. Reding und an Hrn. Bacher besorgt sind;

2) unermangele ich die mir zugekommene 82. Designation des Approvisionirungs-Amts

untthgst. einzusenden; 3) hat Hof-Rath Winnkopp nur anliegendes Schreiben nebst

der langen Deduktion und dem Entwürfe einer andern Erklärung zugehen lassen,

welche er wünschte, anstatt der ihm gdgst. vorgeschriebenen einrücken zu dürfen. Es

kömmt alles auf Euer Hoheit höchste Bestimmung an. Im Grunde sagt letztere im

wesentlichen das nämliche, was jene besagt, und es konnte ihn: meines unmaßgeblichen

Erachtens diese Abänderung wohl erlaubt werden. Die Hauptsache ist, daß künftig

durch die gdgst. angeordnete Zensur dergleichen Unanständigkeiten verhütet werden. In

tiefstem Respekte beharrend Euer Hoheit unterthänigster Diener Gberstein.

Afchussenlmrg, den 2te». .-Ul I) Ich danke für die gute Besorgung.

Ick 2) Ich danke für die AUttheilung. Ick 3) Acit unbegrenztem vertrauen über¬

lasse Ich diese Sache gänzlich der Entscheidung des Herrn Staatsrathes.
Ihr Freund Carl.

Nr. 473.
Frankfurt, Ä0. Juli 1808. Euer Hoheit geht die Frau v. Bornheim

in der hier anliegenden mir nck 8ta,t,um keZsncki offen zugeschickten Vorstellung aber¬

mals unterthänigst über nachfolgende zwei Gegenstände an. Der erste ist die wieder¬

holte Bitte um Höchstdero Verwendung zu baldiger Beendigung der bekannten Differenzen

über das Lehen zu Soden und Sulzbach. Bei dieser Sache weiß ich unterthänigst

nichts anderes vorzuschlagen, als daß den? Hrn. Geh. Rath v. Roth, welcher schon

mehrmal darüber berichtet und die eigentliche Lage der Sache vorgelegt hat, empfohlen

werden möge, sich bei den übrigen Herren Abgeordneten zun? Mainzer Ausgleichungs-

Geschäfte für die baldige Vornahme und Erörterung derselben nach Möglichkeit zu

verwenden. Daß der Frau v. Bornheim durch die Verzögernng der Beendigung wehe

und unrecht geschehe, unterliegt wohl keinen? Zweifel: das Unglück ist aber hierbei wie

überall, daß kein oberster Richter mehr existirt, an welchen der Unrecht Leidende
rekurriren könne!

Der zweite Gegenstand der Bitte ist nun und besteht in das von den? Herrn

Enal « der Frau v. kZornlmim, den? Freiherr?? v. vorstm eisten, besitzende, zu Orb

gelegene, ursprünglich Menburgische Lehen, welches theils Mann- theils Weiberlehen

und mit aklockia untermischt sein solle. Die Frau v. kZornllsim wünscht, daß Eure

Hoheit die Höchste Gnade haben möchten, das Mannlehen ihr zu Gunsten auch in

Weiberlehen umzuändern und gleich dem auf sie als Forstmeisterischen Descendenten

übergehenden Weiberlehen ihr und ihrer Nachkommenschaft zu überlassen. Schon vor

einiger Zeit hatte eine Frau v. IZmnckisim über diesen Gegenstand ihre Bitte geschrieben

und das durch die Rheinische Bundesakte abgeänderten Verhältnisses unerfahren mich

gebeten, ihr einen Weg an den fürstlich Menburgische?? Hof anzudeuten, woselbst sie

diese ihre Angelegenheit anbringen wollte. Ich gab ihr zu erkennen, daß dieses Lehen

nicht mehr von Menburg, sondern als im fürstlich Primatischen Staate gelegen, nun¬

mehr von Euer Hoheit nskevire, verwies sie auf das von Höchstdemselben erlassene

Lehens-Anfforderungs-Patent und bemerkte ihr endlich, daß es vor allen? nöthig seie,

daß ihr Herr Eimke diese Lehen bei den? fürstlichen Lehcnhofe zu Aschaffenburg muthe
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und empfange. Ohne vorerst der EntschließungEuer Hoheit über die Verwandelung
des Mann- in Weiberlehen vorgreifen, oder auch nur die Reichlich-oder Nicht-
Räthlichkeitder Gewährung untersuchen zu wollen (welche als ras alt-ioris iulla^inis
eine gründliche Erörterung verdienen möchte) beschränke ich mich unterthänigst bloß
darauf, zu bemerken,daß die von dein Freiherrn v. Lorskmeislsr geschehene Muthung
des Lehens und die Vorlage des ersten und letzten Lehenbriefes dazu dienen werde,
um vordersamst zu erfahren, welcher Theil von den ForstmeisterschenBesitzungen zu
Orb Mann-, welcher Weiberlehen und welcher endlich Ailollium feie; maßen eine
separatio keulli ad allollio und die Richtigstellungdes Mann- und Weiber- lehnbaren
Thcils am Lehen bei diesem auf dem Heimfalle stehenden Lehen angezweifeltesBe¬
dürfnis sein werde. Die höchsten Befehle Euer Hoheit erwartend, was ich der Frau
v. Lorulikim antworten solle? Hab ich die Gnade, respektvollst zu beharren Euer Hoheit
unterthänigster Diener EbrrKlci u

Aschttffenlmrg, den Älten A.ll 1) Ich ertheile hiermit dein Herrn Ltaats-
rathe Auftrag und Vollmacht, sich hierüber mit dein Geh. Rathe von Lotli ver¬
traulich zu benehmen und ihm zu sagen, daß ich ihm diese Angelegenheit bestens
empfehle, ^.ll 2) Der Herr Ltaatsrath bemerkt sehr richtig, daß wir vor allen die
Aenntuis der Lache erwarten müssen. Lchreiben können Lie ihr eiusweilen, daß Ich
fest entschlossensei, ihre Allodien so theuer ihr abzukaufen, daß sie sich darüber freuen
wird. Übrigens gedenke ich nicht die Löhne in Töchter zu verwandeln. Zu ver¬
denken ist Dur wohl auch nicht, wenn Ich die Aur heimfallenden Lehen meiner
Familie ertheile, welche so vieles verloren hat. Die Aulagen schicke ich all aela
zurück. Ich bin mit großer Hochachtung Dero Freund Carluzs.
Nr. 474.

Frankfurt, den 19. Februar 1899. Euer Hoheit! Nachdem des Hrn.
Grafen v. Pappenheim's Schriftsteller in der weitläufigen Deduktion über den
Ursprung, das Amt und die Würde des erloschenen Erbamtes und über den Zustand
des Erbmarschalles bei Auflösung des deutschen Reichskörpers historischund politisch
kommentirt hat, kömmt derselbe in der 3. Abtheilung auf die so betitelte rechtliche
Ausführung und stellt in dem Z 74 die Entschädigung - Forderung auf folgende
8 Punkte fest: 1) Verlust in den Einkünften, womit das Erbamt verbunden war, be¬
sonders in den Krönung-, Lehen- und JntroduktionS - Gefällen; 2) in demjenigen,
was der Erbmarschall vermöge eines besondern vom Kaiser und Reich ratifizirten
Vertrages mit den Reichsstädtenzu erheben hatte, und den diesfallsigen Rückständen
seit der Permanenz der letzten allgemeinen Reichsversammlnng; 3) in den Rückstünden
von dem ihm in -^.o. 1767 und 1791 bewilligten Rvmermonaten; 4) in Karirung
mehrerer Städte-Steuern; 5) in weiterer Entbehrung der durch seine Mediatisirung
verlornen Revenüen; 6) in dem ihm nach nicht mehr zu Regensburg bestehenden
Reichstage entzogenen Vergleichsquantofür die Abtretung der Juden daselbst, wobei
derselbe nach schon getroffenen Einleitungen vieles von der Gerechtigkeit und
wohlthätigenAbsichten Eurer Hoheit erwartet; 7) in dem eben dadurch cessirt habenden
Antheil an den Koncessions - Civil- und Kriminal - Strafgeldern, Sporteln und Taxen
mancher Art; endlich 8) in den mit seinem Amte verbunden gewesenen Auszeichnungen.

^.ll 1) Soviel die verlornen Einkünften und Emolumenten betrifft, so will der
gräflich PappenheimischeSchriftsteller die Entschädigungdafür der Gesamtheit des ehe¬
maligen Reiches (eolleetivemsus) zumuthen. Allein ich sehe nicht ein, wie der Herr
Graf von Pappenheim deshalb mit Recht eine Entschädigung überhaupt und ins¬
besondere von dein ehemaligen deutschen Reiche in corpore ansprechen könne. Die
Auflösung des Reichs war ein außer der Macht der Reichsständederselben abzuwenden
gelegener Zufall. Casum autsm kerb dominus! Könnte und wollte man den Grund¬
satz annehmen, daß das gewesene Reich all jene zu entschädigen habe, welche durch
jene Umwälzung und Einführung eines neuen Zustandcs der Dinge gelitten haben,
so wären wohl weder die einzelnen Reichsstände,noch das ganze Konsortium derselben
reich genug, um all diese Entschädigungenaufzubringen. Sodann hatte ja Hr. Gr.



v. Pappenheim nicht ein Erzamt oder ein Reichslehen seines Amtes megen. Er hatte
alles als Substitut van Kursachseu, ein von dieser Kur zu Lehen rührendes Erbamt,

und wären (wenn ja eine Entschädigungs - Forderung denkbar wäre) mit dieser an

Kursachsen, uncka causam Iialmik, zu verweisen.

M 2) Mag der mit den Reichsstädten im Jahre 1614 geschlossene Vertrag

(dem es an Widerspruch von Seiten der Städte nicht fehlte) beschlossen gewesen sein

wie er will, so ist doch soviel unstreitig, daß das guantmm parlikium von 1000 fl.

p. Reichstag (oder bei dem fortwährenden Reichstage pro siuZmIo amm) künftig und

seit dein Juli 1806 nicht mehr gefordert werden kann, indem kein Reichstag mehr

besteht, folglich der gewesene Erbinarschall keine Funktion mehr hat. Was aber die

gefordert werdende Rückstände von 136 Jahren her mit 136 000 fl. betrifft, so wäre

der Hr. Graf, falls er mit dieser sonderbaren Prätension auszulangen hofft, an die

ehemaligen Reichsstädte, namentlich an die jenen Vertrag unterzeichnet habenden Städte

Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ulm mocko deren Souverains zu verweisen,

um dieselben an den betreffenden Höfen entweder zu sollicitiren, oder auch gerichtlich

einzuklagen.

Ml 4) Die Entschädigungsforderungen für die entbehrenden Steuern von einigen

ehemaligen Städten, z. B. Aalen, Weißcnburg, Nördlingen zc., welche auf alten kaiser¬

lichen Verpfänd- und Verleihungen beruhen sollen, gehören ebenso an die jetzigen

Souverains dieser Städte, und sind daselbst anzubringen, wenn änderst dieselbe oder

ein Surrogat dafür noch sxig'iblc sein sollten, woran aber umsomehr zu zweifelu ist,

als alle dergleichen Perceptionen durch die Rheinbunds-Akte erloschen zu sein scheinen.

M 5) Gehört die Separirung der Revenüen des Souverains und der Mediatisirten

bloß an den Souveräne oder — falls Streit zwischen beiden darüber entsteht — vor

den Bundestag und den Hrn. Protektor des Bundes, an welchen sich der Hr. Gr.

v. Pappenheim zu wenden haben würde. Bekanntlich aber gehört Bayern, welchem

der Hr. Graf unterworfen worden ist, zu den liberalsten Souverains, dessen Erklärungen

in Hinsicht der Mediatisirten wohl eher zum Typus der Behandlung derselben ange¬

nommen werden dürften, als daß Grund zur Beschwerde darüber vorhanden märe.

Ml 6) Das Vergleichsquantum für die Abtretung der Juden zu Regcnsburg

hat wohl mit Erlöschung des Reichstages und des deutschen Staatskörpers seit dem

Juli 1806 aufgehört, da der Hr. Graf seit Cessirung seiner erbamtlichen Würde gar

keinen Anspruchstitel mehr auf die Juden jener Stadt hat, welcher sogar schon stricto

fürs aufgehört hatte, als durch den Rcichs-Deputations-Schluß v. I. 1803 Rcgensburg

mediatisirt und dem damaligen Kurerzkanzler submittirel worden war.

Ml 7) Sind alle dergleichen Ansprüche auf Konccssionen, Strafgelder zc. (wenn

sie auch, was sehr zweifelhaft ist, ganz gegründet gewesen sein sollten) mit der Reichs¬

verfassung selbst erloschen; und sie gehören in die nämliche Klasse mit jenen snl> Mm.

1), für welche, als iutsritu rsi principalis verloren, nirgends eine Verbindlichkeit zur

Entschädigung vorhanden ist.

Endlich sind ack 8) mit dein Erbamte selbst natürlicherweise auch alle damit ver¬

bunden gewesenen Auszeichnungen erloschen, und ich wüßte nicht, welche Entschädigung

dafür gefordert werden könnte oder geben werden sollte? Wird vielleicht der Herr

Graf v. Pappenheim, seiner Herrschaft wegen, von Bayern, als seinein Souverain,

nicht als Standesherrn, sondern nur als subjizirter Reichsritter behandelt, so würde

derselbe die wünschende erhabenere Klassifikation bloß bei Bayern zu sollicitiren haben.

Es darf aber hiebet eben so wenig übersehen werden, daß er eigentlich kein Recht dazu

hat, indem die Herrschaft Pappenheim seit Erlöschung der Grafen von Lupfen sich nicht

mehr zum schwäbischen Grafen-Kollegio gehalten, dagegen in imxu mit der Reichsritter¬

schaft bis auf die neuesten Zeiten gestanden hat. Es bleibt somit meines Erachtens

nur der einzige Punkt

M 3) übrig, nämlich die Forderungen der Rückstände von den in amns 1767

u. 1791 bewilligten Römermonaten, für welche Ew. Hoheit sich zu Gunsten des Hrn.

Gr. v. Pappenheim gndgst. verwenden könnten. Diese Forderung geht aber bloß an
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die Ang'nkos der damaligen Reichsstände, welche im Rückstände geblieben sind und

denselben dermalen nach schulden, oder falls ein Theil davon durch die Rheinische

BundeS-Akte sollte mediatisirt geworden sein, an deren Souveräns. Um aber die

Debenten namentlich zu erfahren, hätte meines Erachtens vorerst der Hr. Gr.

v. Pappenheim das Verzeichnis derselben Ew. Hoheit vorzulegen und zugleich dabei zu

beurkunden, daß er seit der eingetretenen neuen Ordnung der Dinge diese Rückstände

von den ÄnAmlis resp. deren Souverains gefordert habe, mit seinen Forderungen
aber nicht gehört werde, oder aber deren Berichtigung verzögert werde. Inden: ich

solchermaßen den erhaltenen höchsten Auftrag der Begutachtung über das gräfl. v. Pappen-

heim'sche Gesuch erfülle, überlasse ich alles Ew. Hoheit gdgst. Entschließung und beharre

respektsvvllest Ew. Hoheit unterthänigster Diener Oberstem.
Nr. 475.

Frankfurt, 21. Fekr. 1899. Einverstanden,und wird Hr. Staatsrath
Hrhr. v. Eberstein ersucht, eine Abschrift dieses gründlichen Gutachtens verfertigen

zu lassen, welche durch Hrn. Staatsnnnister Hrhru. v. Albini den Grasen von

Pappenheim zugehen wird, als ein Beweis, daß Ich mich in dieser Sache mit dem

besten Willen dennoch nicht verwenden kann CM.

Nr. 476. Auf Gesuch <1. ck. Lünten:: cke llonKeiikoken, 21. Mai 1809 des

Wrinzeu Karl von Tljurn u. Caans.

Ich ersuche Herrn Staatsrath von Eberstein, das anliegende Schreiben den:

Herrn von Brintz zur Besorgung zuzustellen, indem Ich nicht weiß, in welcher

Gegend das Schloß Trngenhof sich eigentlich befindet; 2) ersuche ich Sie, Acir

Ihre gutachtliche Weinung über den vorliegenden Gegenstand zu schreiben, sich auch

zu erkundigen und Wir zu melden, ob in: Aönigreiche Westphalen, in: Hanauischen,

in: Bayreuthischcn und hauptsächlich in: Herzogthume Berg die Patrimonialgerecht-

saine aufgehoben seien, welches ich Wir bestimmt zu melden bitte; Z) da Ich

auf jeden Hall entschlossen bin, an den Protektor des Rheinischen Bundes zu

schreiben, so wünsche Ich sogleich die Abschrist des Württembergischen Ediktes in

französ. Sprache zu erhalten, sowie dasselbe wörtlich in das ckonrnnl cke Rrnnetort

eingerückt worden. Ich bin mit großer Hochachtung Ihr Freund GM.

M. Der Bericht fehlt.

Nr. 477. Aic Kinfüljrung des Locke in dem Aürst-Arimatischen

Staate.
Frankfurt, 26. Mai 1869. Euer Hoheit! Gelegenheitlich einer änderet: An¬

gelegenheit bemerkte mir der Hr. Direktor v. Mulzer zu Wetzlar, Eure Hoheit hätten

den Professoren bei der dortigen Rechtsschule ein Gutachten über die Einführung des

Locke Xg.poleon in den: Fürst - Primatischcn Staate abgefordert. Ich glaube es den

weisen Absichten Euer Hoheit schuldig zu sein, Hochdenenselben berichten zu müssen,

daß, da man grvßherzoglich hessischer, sodann herzoglich und fürstlich naussauischer Seits

mit den: nämlichen Vorhaben umgeht, diese Höfe sich in den: Grundsatze vereiniget

haben, gemeinsam hierin voranzugehen, da ihre Lande angrenzend, zun: Theil vermischt

unter einander liegen. Man hat großherzoglich hessischer Seits eigene Kommissarien

zur Vorbereitung der Sache ernannt, und von Seiten Nassaus befindet sich schon seit

einiger Zeit der hadamarische Herr Ober-AppellationSgerichtsrath v. Almendingen zu

Darmstadt, um gemeinschaftlich mit den hessischen Kommissarien die Sache zu bearbeiten,

wobei der inzwischen erschienene badische Locke blnpoleon mit zu Rathe gezogen und

mit den wechselseitigen Gutachten verglichen wird. Gemeinsames Einverständnis zwischen

den, vorzüglich den nahe angrenzenden konföderirten Fürsten scheint allerdings wesent¬

liches Bedürfnis zu sein, indem bei dessen Vernachlässigung ganz gewiß jener schäd¬

liche Mißstand erfolgen würde, welchen zwei der schätzbarsten Schriftsteller über den

Locke Mpoleon (Hr. von Almendingcn und Hr. v. Dalwigk) geahnet haben, daß man

ansonsten soviele Locke Rnpoleon haben würde, als Gebiete in der Konföderation seien,
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wovon keiner dein andern und keiner dem Original ähnlich sähe. Ein Mißstand,

wodurch anstatt die durch die bisherige verschiedene Landrechte bestandenen Rechts-Un¬

sicherheiten zu heben, nur neue und größere Verwirrung entstehen würde. Vielleicht

wären Euer Hoheit dieser Betrachtung ivegen geneigt, der von Hessen und Nassau für

nützlich erkannten gemeinsamen Berathung beizutreten, als welches ich Höchstdero tiefen

Einsicht und Ermessen der vermischten und angrenzenden Lage des Fürstenthums

Aschaffenburg, dann des hiesigen und Wetzlarer Gebiets mit jenen Staaten halber

nnterthänigst anheimstellen muß, und respektvolles! verharre Euer Hoheit unterthänigster
Diener Ebrrsteii».

Nr. 478.

Am 37. Ultti 1807. Euer Hochwohlgeboren bemerke ich hierauf aus höchstem

Auftrage blm"", daß Höchst Sie mit diesen Grundsätzen allerdings einverstanden seien,

wenn es einmal zur Einführung des Eocka Rnpoläon kommen werde. Vorerst ist nur

den Professoren Bachmann, Sticket und Abel die gutachtliche Bearbeitung der etwaigen

Modifikationen nach allgemeinen und Lokal-Verhältnissen aufgetragen. Diesen ward

auch der badische Entwurf zugeschickt und sollen sich auch in Gießen nin die Grund¬

sätze des Eackv ack lloe erkundigen. Ihr Gutachten soll alsdann den verschiedenen

Regierungsbehörden zu Frankfurt, Regensburg, Wetzlar und Aschaffenburg mitgetheilt

werden und hierauf durch ein paar ausgezeichnete Rechtsgelehrte ein Ganzes gemacht

werden, welches sich vorzüglich nach den Grundsätzen unserer Nachbaren, wie es Euer

Hochwohlgeboren richtig bemerken, richten soll. habe ich dem Grafen v. Hazfeld

aufgetragen, sich wegen der Einführung des Eocks Rnpoläon in Sachsen die Meinung

des Königs zu erbitten; das Definitive ist demnach noch ausgesetzt, weil lZm'""° Sich

hierin nicht übereilen wollen; ohnehin würde eine politische Veränderung alles einzelne

wieder umwerfen, und wir können derselben doch am Ende nicht entweichen. Mit

innigster Hochachtung gehorsamster Freund Gruben.
Nr. 479.

Herr Staatsrath Freiherr von Eberstein wird beiliegendes darinstädtische

Schreiben zur Einsicht mitgetheilt mit dem Bemerken, daß Ich zu der vorgeschlagenen

Konferenz nach Gießen absenden werde den hiesigen Gber-Appellations-Rath Danz,

den Professor in Aschaffenburg Bach mann und den Professor in Wetzlar Stickel.

Ich ersuche den Hrn. Staatsrath Freih. von Eberstein in dieser Waß ein Antwort¬

schreiben in meinem Namen zu entwerfen und beizufügen, daß ich deswegen drei

Aommisfarien ernenne, weilen die Verhältnisse von Frankfurt, Aschaffenburg, Wetzlar

lind Regensburg so sehr verschieden find. Gnrl.

Frankfurt, 20. Iunius s309.
- Nr. 480.

Fra»rlif«rt> 30. Mai 1809. Eurer Hoheit habe ich die Gnade, anliegen¬

des gestern erhaltenes Schreiben des Herrn Konsuls Hestermann zu Neapel unter-

thänigst vorzulegen. Es enthält seine vermeintliche Rechtfertigung gegeil die von dem

Herrn Minister äss Ualnkioils Lxlkrisurss murgnis <lk Enlla durch den königlichen

Botschafter zu Paris an Eure Hoheit gebrachte Beschwerde. Unmaßgeblich erachte ich

unterthänigst, daß dasselbe ohne weitere Rückantwort lediglich aus sich erliegen bleiben

könne, da diese Sache seitdem schon ziemlich in Vergessenheit gekommen ist. Zwei

tödliche, kurz auf einander gefolgte Krankheiten des Herrn Konsuls sollen seine Recht¬

fertigung verspätet haben. Respektvolles! beharrend unterthänigster Diener
Gberxitkin.

Nr. 481.

Afchaffenburg, den 38ten. Am besten ist's, die Sache beruht auf sich.

Auch wüßte ich ihm weiter nichts zu antworten, als den bekannten Denkspruch:

8is Immilis, krnter. Die Warnung wird dem sonst braven Wanne nützlich sein.
Cm!.

Frnnlrfnrt, 37. Wni 1809. Euer Hoheit habe ich die Gnade, zu berichten,

daß ich die dahier eingesammelten Beiträge für Regensburg in dein Betrage von
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sechszehntausend achthundertnndneunzig Gulden heute dem Postwagen in zwei mir von

den Hrn. Gebr. Bethmann unentgeltlich gegebenen Anweisungen an Hrn. Dittmer's

Söhne zu Regensburg an des Hrn. Staatsministers Frhrn. von Albini Exe. abgeschickt

habe. Ohne ruhmredig zu sein, darf ich mir schmeicheln, daß ich durch meine Auf¬

munterung Vieles zu diesen Gaben beigetragen habe, so gering auch der Beitrag ist,

den ich aus eigenen Mitteln dazu leisten konnte. Respektsvollest beharrend Ew. Hoheit
unterthänigster Diener Eber,stein.

N. S. Soeben erhalte ich daS Moratorium E. H. dieses Gegenstandes wegen. Dieses ist folglich er¬
ledigt. Die Gelder waren schon am Mittwoch zur Absendung bereit. Ich konnte aber erst heute frühe
mit den Hrn. Gebr. Bethmann des Zählens derselben halber in Richtigkeit kommen. S.

Nr. 482.
Aschaffenburg, den 39ten. Ich danke dem Hrn. Staatsrathe verbindlich

und erkenne Ihren edeln Eifer mit lebhaftem Danke. Ich bitte, dem Hrn. General¬

konsul Bethmann viel Schönes zu sagen. Ich bin mit großer Hochachtung Ihr

Freund von Herzen. Em!.
Nr. 483.

Afchaffenburg, 11. Aug. 1899. WohlgebornerFreiherr, werthester Herr
Staatsrath! Ich bitte, beide Anlagen mit Aufmerksamkeit zu lesen. Sie werden

daraus bemerken, daß ungegründete Ansprüche früher oder später von selbst scheitern.

Aus guten Gründen wünsche Ich eben nicht in Beziehung auf das Haus Darm¬

stadt Beschwerde bei dem Kaiser Napoleon zu führen in einen: Zeitpunkte, in

welchem Sie, werthester Herr Staatsrath, über diesen Gegenstand in freundschaft¬

lichen Unterhandlungen begriffen sind. Unterdessen kann es nicht schaden, wenn

Sie gelegentlich dem Hrn. Gesandten von Hedouville davon sprechen, ohne jedoch

noch zur Zeit etwas Schriftliches zuzustellen. Gut ist es immer, daß dieser brave

Ulann die wahren Verhältnisse und unsere Uläßigung kennt. Ich bin mit be¬

sonderer Werthschätzung Dero Freund Eurlus.

An den Herrn Geh. Staatsrath Frhrn. v. Lberstein.

Nr. 484.
Frankfurt, 14. Aug. 1899. Euer Hoheit! Der gnädigste« Weisung vom

11. dieses zufolge habe ich nicht versäumt, dem Herren Gesandten v. Hedouville den

Antrag zu erzählen, welchen der großherzoglich hessische Hr. Gesandte v. Pappenheim

zu Paris an den Hrn. Grafen v. Beust daselbst wegen gemeinsamen Vorstellungen

bei des Kaisers Maj. gegen die von dein Hanau- und Fuldaischen Lehnhofe aufgestellte

Behauptungen der fortdauernden lehensherrlichen Verhältnisse in den Landen der

konföderirten Fürsten gemacht hat. Herr v. Mckouvilla wird davon den erforderlichen

Gebrauch höchsten Orts machen. Ewer Hoheit haben schon in der Antwort an den

Hrn. Grafen v. Beust die Grundsätze umständlich entwickelt, aus welchen man diesseits

die Möglichkeit der Fortdauer lehensherrlicher Rechte eines konföderirten souverainen

Fürsten in den Landen des andern, jedoch der Souverainität untergeordnet, von An¬

beginn an behauptet hat; und selbst bei Erlassung des Aschaffenburger Lehen-Patents

zur Einziehung.der fremdherrlichen Lehen zu dem diesseitigen Lehnhofe haben Ew.

Hoheit u) den Fall ausdrücklich ausgenommen, wo, wie mit Darmstadt, besondere

Vertrüge in cantrarium vorliegen; b) haben Höchstdiesclben immerhin diese Anordnung

nur provisorisch und in rstorsionnin der Erklärungen aller übrigen konföderirten

Fürsten in so lange verstanden, bis der Bundestag die strittige Frage in welch einem

Sinne werde entschieden haben.

Der dermalen unterliegende Fall mit Hanau und Fulda ist aber noch ganz

anderer Art, als jener zwischen zweien konföderirten Fürsten unter sich. Diese beiden

Fürstenthümer waren weder am 12. Juli 1806 der Konföderation beigetreten, noch

haben sie sich inzwischen dazu bekannt. Sie bleiben demnach gegen die konföderirten

Fürsten in ebendem Verhältnisse, in welchem jeder dritte nicht konföderirte Fürst gegen

dieselbe steht. Der Rheinische Bund hat nämlich den wohlhergebrachten Rechten eines

Dritten weder derogiren können noch wollen. Ich darf hiebei Euer Hoheit jenes
40



hiemit gleichstimmende Gutachten untcrthänigst in Erinnerung bringen, welches die
hiesige fürstl. General-Kommission rücksichtlich der fuldischen Lehen, welche die Stadt
Frankfurt zu Donamss, sodann wegen der fuldischen Lehen, welche das Haus Solms
zu Nieder-Urselbesitzt, an Höchstdieselbe erstattet hat, worauf Euer Hoheit zu
resolviren geruhet haben, daß vor der Hand und solange über Fuld nicht
definitivewerde entschiedensein, die Sache in ihrem bisherigen Zustande ver¬
bleiben solle.

Der hessische Lehnhof zu Gießen hat schon früher mit dem Hanau- und fuldischen
Lehenhofe Streit über dergleichen Lehen gehabt, welche die der hessischen Souveraiuität
unterworfenen Freiherrn von Riedesel besitzen. Er wollte dieselben ohne weiteres an
sich ziehen: allein, sobald die Lehenhöfe zu Hanau und Fuld etwas ernstlich wider¬
sprochen hatten, ließ man hessischer Seits von seinen Behauptungen ab und stellte eins¬
weilen alles wieder in Stockum Mstinnm her, indem man es nicht für rathsam hielt,
mit Napoleon zu streiten. Dagegen scheint man den ministeriellen Weg der Unter¬
handlung einschlagen zu wollen, und der Antrag des Gr. von Pappenheim zu Paris
ist der Fingerzeig dazu. Daß eine Übereinkunft mit dem Kaiser — im Fall er Hanau
uud Fuld für sich zu behalten willens sein sollte, wünschenswerth sein werde,
unterliegt wohl keinem Anstände. Ohne eine ihm zu machendeKompensation aber
wird er sich schwerlich dazu verstehen! Sollten dagegen Hanau und Fuld an einen
konföderirten Fürsten vergeben werden, so wird sich wohl aller Anstand von
selbst heben.

Der Unterhandlungen mit Darmstadt wegen habe ich schließlich noch die Gnade
beizufügen,daß vor ungefähr 14 Tagen der jenseitige Hr. Kommissarius Geh. Rath
Bigeleben hier bei mir war, große Entschuldigungen über die Zögerungenmachte,
in acht Tagen wiederzukommen versprach, bis jetzt aber nicht erschienen ist.
Respektsvollest beharrend Euer Hoheit unterthänigster Diener

Eber.strm.Nr. 485.
Afchaffenburg, de» ISten. Ich danke dem Hrn. Staatsrathc für die

Besorgung und bin mit dein Inhalte Ihrer gründlichen Bemerkungen ganz ein¬

verstanden. Ls war vorzusehen,.. daß die Darmstädtcr sich in den Unterhand¬

lungen nicht übereilen würden. Üble Dinge wollen Weile haben. Ich bin mit

vieler Werthschätzung Dero freund Cnrl.Nr. 486.
Aschaffenlmrg, 28. Okt. 1809. Werthester Herr Staatsrath! Ich über¬

sende Ihnen hierbei die Abschrift meines Briefwechsels mit dem bekannten Grafen

von Pfaffenhoven. Ich bitte, seinen Brief und meine Antwort dem Herrn

v. Hedouville im Vertrauen vorzulegen. Ich bin von Herzen dero Freund
C»rl.Nr. 487.

Frankfurt, 26. Mai 1810. Euer Hoheit! Der hiesige Bürger und Handels¬
mann v. Bethmann hat mir gestern in seiner Eigenschaft als russischer General-Konsul
in der Rheinischen Konföderationden unterthänigst anliegenden Brief geschrieben,
worin er Euer Königliche Hoheit von dem kais. Dekret über eine neue Organisation
des russischenStaatsraths, sodann von dein zwischen Nußland und Österreich geschlossenen
Abtretungs- und Demarkations-Vertrage in Gallizien Theil giebt. In soweit als Hr.
v. Bethmann einen bloßen Brief an mich geschrieben hat, möchte nichts dabei zu er¬
innern sein, wenngleich die Konsuls, als für bloße Kommerzial - Gegenstände bestellte
Agenten, nirgends zu diplomatischen Kommunikationenzugelassen werden, und wenn
Hr. v. Bethmann es versucht hätte, eine Note einzureichen,dieselbe ihm ohne Zweifel
hätte zurückgeschicktwerden müssen. Die Nicht-Anwesenheit eines russisch-kaiserlichen
diplomatischen Agenten möchte dennoch diese sonst ungewöhnliche Kommunikation ent¬
schuldigen. Dagegen finde ich mich verpflichtet, Eurer KöuiglichenHoheit darauf auf¬
merksam zu machen, daß Herr v. Bethinann affektirt zu zwei Malen in diesem Schreiben
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den Ausdruck zu gebrauchen: 8. iK. 1'lÄnpkrsur mau inaibrs. Dieser Ausdruck

kauu nur van einem Fremden als Konsul anwesenden luclivicluo jener dlution, zu

welcher er gehört, nicht aber von einem Unterthanen, gebraucht werden, welchen: sein

Landesherr die Erlaubnis aus Gnaden ertheilet hat, die Kommerzial-Verhältuisse eines

fremden Reiches in seinein Lande zu besorgen. Niemand kann zweien Herren dienen,

und sobald er gegen den Staat oder Fürsten, dessen bknterthan er ist, einen fremden

Souverain als 80?? mnitre prädiziret, Hort er auf, seinen Landesherrn als solchen

zu erkennen. Euer Königlichen Hoheit kann seit geraumer Zeit die Bemerkung nicht

entgangen sein, das; Hr. v. Bethmann bei jeder Gelegenheit es versucht, sich an das

Eorps ciiplcnnubiguk zu accrochiren, zu welchem er nach seinen Verhältnissen nicht ge¬

hört, und welches ihn nicht als zu ihm gehörig erkennt. Ein ganz neuer Versuch dieser

Art liegt darin, daß Hr. v. Bethmann nicht nur selbst die russische Kokarde tragt

(welches ihn: in bürgerlichen Kleidern nicht und nur dann zu gestatten wäre, wenn

er in der russischen Konsuls - Uniform erscheint), sondern sie jetzt auch — erst seit

einigen Tagen — seinen Leuten tragen läßt. Ich habe sie gestern an seinem Kutscher

und Jäger gesehen. Diese Freiheit haben allein fremde Gesandte oder fremde

Konsuls, nicht aber Unterthanen, welche auswärtige Konsulatsgeschäfte inachen. Sie

deutet gerade zu auf Exemtion und Immunität, und wenn, was so leicht geschehen

kann, ein Bethmannischer Bedienter mit der russischen Kokarde in einem Wirthshausc

oder sonsten mißhandelt oder arretirt würde, könnte man nicht änderst, als in sehr

unangenehme Kollisionen mit den? russischen Hofe verflochten werden. Den?? soivie die

Flagge das Schiff einer Nation deckt, so decket die Kokarde die Person dessen, der sie

trügt. Ich glaube die Aufmerksamkeit Euer Königlichen Hoheit auf dergleichen aus

den? Aristokratismus des Geldes herfließende Versuche, sich einen Nepräsentations-

Charakter beizulegen und nach und nach gesnndschaftliche Rechte und Immunitäten

zu erschleichen, rege machen zu müssen. Driueipiis obsbu! ist ii? solchen Fällen eine

Klugshcits - Regel. Ich darf mir Euer Königlichen Hoheit bestimmte Verhaltuugs-

befehle, hierüber unterthäuigst erbitten. In der Hauptsache möchte mir unmaßgeblich

zu kommittireu sein, dein Hrn. v. Bethmann auf sein Schreiben als russischer Konsul

zu antworten, die Wendung aber zu gebrauchen, ,,cp?« 8. u. uvuib vü gu'il ??s

8S trcmv« Point äs öliumtrs ckv 8. U. plöinporeur cl« toutS8 ls8 Iiu88i«8 ck'-reerö-

üitü uuprÜ8 ck'lüllo, ennLSnti ü rsekvoir 168 eommunicmticum tüitas pur l'cwgana

ckk ülr, in Ec>N8ul pmwrul." Dieses alles de??? einsichtsvollsten Ermessen Euer König¬

lichen Hoheit unterthänigst unterstellend und Höchstdero gnädigste Entschließung er¬

wartend, beharre ich in tiefste??? Respekte Euer Königlichen Hoheit uuterthänigster
Diener Elmstein.

Untcrthänigste Bemerkung. Die Kommunikationen der Konsuls gehen (wenn sie nicht zugleich
wie Hesternmnn in Neapel Agenten sind) nicht an das Departement der auswärtigen Geschäfte,
sondern an das Ministerium deS Kominerzcs, da sie nur auf Handels-Verhältnisse Bezug hahcn
können, und alle politische Kommunikationen durch die diplomatischen Agenten laufen,

Nr. 488.

Aschaffenlmry, den ZVten. Herr Staatsrath habe,? un wesentlichen ganz

recht. Auch bin ich fest entschlossen, die vorgeschlagene?? Ivege einzuschlagen. Ich

werde zugleich jene Schonung eintreten lasse??, welche mit den diplomatischen

Souveraiuitätsrechten vereinbarlich ist, und welche ich gern in Betreff eines Bcanucs

beobachte, der ei?? rechtschaffener Bürger und Einwohner Frankfurts ist, dort gern

alles Gute befördert, eines der stärkste?? dasigen Haudluugshäuser leitet, sich durch

anhaltende persönliche Dienstfertigkeit und gute Eigenschaften meinen Dank und

Freundschaft erworben hat, und die Ehre genießt, der Generalkonsul eines der ersten

und größten Höfe Europas zu fein. Ich bin mit vieler Hochachtung Dero Freund
CÄrluB.

Nr. 489.

„Die sämtlichen vertriebenen Albstädter Unterthanen", welche nächtlicher

IDeile durch eil? starkes Aommaudo darmstädtischer Soldaten überfalle??, ausgeplündert40*
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und des Landes verwiesen wurden, bitten den Großhcrzog, als ihren früheren Landes¬

herrn, sich beim Großherzog in Darmstadt für sie zu verwenden, oder wann dies

nicht angängig, daß sie sich im hanauischen Freigericht mit Handarbeit ernähren
und niederlassen dürfen.

Herrn Staatsrath Freih. von Gberstein gcschiehet der Auftrag, sich mit vieler

Aläßigung für die Supplikanten in Darmstadt, ohne dieselben zu nennen, zu ver¬

wenden, und „wenn sich die Supplikanten bei Euer Hochwohlgeb. melden, denselben

gefälligst Trost zuzusprechen". Hanau, 27. Iunius (8(0. Cml.
Nr. 490.

Frankfurt, 13. Juli 181V. Euer Königliche Hoheit geruhetcn, auf die
von den geflüchteten hessischen Unterthanen zu Albstadt eingereichte, hier unterthänigst

anliegende Vorstellung mir unterm 27. v. M. aufzutragen, „mich mit vieler Mäßigung

für die Supplikanten in Darmstadt zu verwenden, ohne dieselbe zu nennen, und diesen

Leuten, wenn sie sich bei mir melden würden, Trost zuzusprechen". Ich hielt es dem¬

nächst vordersamst für nothwendig, das Erscheinen dieser Leute bei mir abzuwarten,

um genauer mich über das Verhältnis der Sache zu belehren, worüber die eingereichte

Supplik nur unzulängliche Bruchstücke zu enthalten schien. Erst nach acht Tagen stellten

sich zwei Männer von den Albstädtern bei mir ein, welche ich näher über alle Um¬

stände vernahm. Da mir aber schon vorher, besonders durch den sehr verträglichen

und billigen Herrn Geh. Rath Frhrn. v. Türckheim bekannt worden war, daß das

Amt Alzenau sich sehr gröblich gegen die landesherrlichen Befehle vergangen hatte, und

die in offene Empörung übergegangene Auflehnung nicht zu rechtfertigen seie, wenn¬

gleich v. Türckheim mir selbst zugegeben hatte, daß man großherzoglich-hessischer Seits

mit zu strengen Maßregeln verfahren seie; so erachtete ich der Klugheit gemäß zu sein,

um durchaus nicht Euer Königliche Hoheit zu kompromittiren, mich noch vorher in

Darmstadt bei einem vertrauten Manne näher zu erkundigen, insbesondere auch darüber,

ob überhaupt einer diesseitigen höchsten Verwendung stattgegeben werden .... Ich

schrieb demnach an den Euer Königlichen Hoheit bekannten sehr redlichen und bescheidenen

Herrn Hof-Kammerrath und Kammer-Prokurateur Hofmann, von dem ich gestern die

in der Urschrift unterthänigst anliegende Antwort erhielt. Wenn es nun gleich sein

mag, daß die im Februar d. I. eingerückte Militär-Kommission (wie es meistentheils

bei dergleichen Konnnissionen der Fall ist) in mocko excedirt habe; so scheint es doch

dagegen nicht minder wahr, daß die Albstädter, nachher entflohene Unterthanen, sehr

strafbar sein, wie denn Herr Hofmann behauptet, daß einige derselben sogar Todes¬

strafe verdient hätten. Als Haupt-Rädelsführer und besonders gravirt nennt er die

2 Männer Joh. Kunzmann ssn. und den sogenannten Bayerfürsten Ulrich, welche beide

auf keinen Fall Vergebung von Sr. König!. Hoheit dem Herrn Großherzog von Hessen

zu erwarten hätten. Überhaupt wird den sich geflüchtet habenden und sich dermalen

im Hanauischen aufhaltenden Unterthanen Schuld gegeben, die Zurückgebliebenen heim¬

lich aufzuwiegeln und zur ähnlichen Auflehnung gegen ihren Souverain anzureizen.

Ich habe diese Beschuldigungen den heute wieder bei mir erschienenen zwei

Albstädtern nicht verheimlicht und sie namentlich über Kunzmann und Ulrich befragt.

Sie nahmen aber stark die Partie zwei der Genannten und gaben sie für ebenso

rechtliche als verständige Männer aus. Ich konnte diesen Leuten übrigens nichts weiteres

sagen, als daß ich vordcrsamst an Eure Königliche Hoheit meinen unterthänigsten Bericht

erstatten würde und dieselbe bei Höchstderoselben glücklichen erfolgenden Rückkunft von

Fuld wohl daran thun würden, sich neuerdings bei Höchstdenenselben zu präsentiren.

Es wird nun darauf ankommen, ob Eure Königliche Hoheit mir zu befehlen geruhen

wollen in Höchstdero Namen öffentlich für diese Leute aufzutreten oder nicht? Ver¬

wendungen dieser Art sind schon an sich immerhin bedenklich und werden von den

betroffenen höchsten Souverainen nicht gern gesehen. Bei den Unterthanen des Amtes

Alzenau ist eine solche um so bedenklicher, als dieselben schon unter kurmainzischer

Hoheit als sehr unruhig bekannt waren — und sich gegen ihren dermaligen höchsten

Souverain grohe Verbrechen sollen schuldig gemacht haben. Dem Amte Alzenau würde



seiner geographischen Lage nach nicht besser geHolsen werden, als wenn dasselbe das

Glück hätte, unter Eure Hoheit milde Regierung zurückzukommen, welches — da dem

hanauischen Amte Balenhausen entsagt werden mühte — so leicht durch Hinweisung des

Amtes Alzenau zum Grostherzogthum Frankfurt an des Erstem Stelle hätte geschehen

können. Diesem ungeachtet sehe ich Euer Königlichen Hoheit höchsten Befehlen entgegen

und habe die Gnade, respektvollst zu beharren Euer Königlichen Hoheit unterthänigster

Diener ^ Eber,stein.
Werthestcr Herr Staatsrath! Mein Wunsch in Betreff dieser vertriebenen

Leute aus dem Hrcigericht gehet dahin, daß die Bestrafung von Seiten des Landes¬

herrn gegen die Rädelsführer, wenn sie nothwendig und unvermeidlich ist, etwa in

einer Schanzarbeit im Darmstädtischen bestehen und solche Verbrecher nicht durch

Landesverweisung von Haus und Hos vertrieben werden. Wo sollen diese Leute hin?

Ich bin entschlossen, sie nicht aufzunehmen, weilen solche Aufnahme von Seiten

Darmstadts mißdeutet werden konnte. Unterdessen dauern Mich diese Leute doch sehr,

weilen jeder Mensch doch irgend einen Aufenthaltsort haben muß. Wenn diese

Leute nach Ungarn, Rußland oder Amerika auswandern wollten, so würde Ich sie

gerne in der Stille und in fremdem Namen durch Reisegeld unterstützen. Belieben

Sie der Sache nachzudenken und Mir Ihre Meinung im Vertrauen zu eröffnen.

Ich bin mit vieler Hochschätzung Dero Herzensfreund Carl.
Nr. 491.

Frankfurt, 18. Angl. 1810. Eure Königliche Hoheit haben mir gestern ein

k. bayerisches Notifikationsschrcibench über die Entbindung der Königin mit dem Befehle

zugehen lassen, ein Glückwünschnngsschreiben darauf zu entwerfen. Ich must aber vorerst

folgende unterthänigste Bemerkung machen und um höchste Verhaltungsbefehle bitten. Es

giebt nämlich der König von Bayern Euer Königlichen Hoheit in der Anrede nur den Titel:

„Hochwürdigster Fürst!" in dem Kontext nur „Euer Hoheit" und eben auch nur am

Schlüsse „Eure Hoheit". Der Kaiser von Österreich hat Höchstdenenselben jüngst gegeben:

„Durchlauchtigster, Hochwürdigster Fürst!" und am Schlüsse: „Eweren Liebden".

Prensten, Sachsen und selbst der stolze König von Württemberg haben gegeben: „Hoch¬

würdigster, Durchlauchtigster Fürst!" im Kontext und am Schlüsse aber „Euer

Königliche Hoheit und Liebden". Da der Folgen wegen die Behandlung von Seiten

anderer Höfe nicht ganz gleichgültig ist, so frage ich unterthänigst an, ob dieser Mistgriff

nicht gerügt werden solle? welches, um den glimpflichen Weg zu gehen, am schicklichsten

dadurch geschehen könnte, dast dem bayerischen Hrn. Gesandten Frhrn. v. Reding (durch

welchen das Notifikationsschreiben an den Hrn. Minister Gr. v. Beust, wie ich höre,

gekommen ist) bei Zustellung der Antwort an seinen König zugleich in einer ihm von

gedachtem Hrn. Gr. v. Beust zuzustellenden Note der begangene Kanzleifehler bemerkt

und dessen Verbesserung für die Zukunft angesonnen werde. Sollte dieses wider Ver-

mnthen den verlangten Erfolg nicht haben, so würde nichts anderes übrig bleiben, als

keine k. bayerische Anschreiben, wenn sie durch den Gesandten übergeben werden und

nicht in der gehörigen Form abgefaßt sind, mehr anzunehmen, jene mit der Post

ankommende aber unbeantwortet zu lassen. Eure Königliche Hoheit geruhen, mir Hoch-

dero gnädigste Weisung hierüber zugehen zu lassen.

Gelegentlich dessen habe ich zugleich die Gnade, anzufragen, ob Höchstdieselben

genehmigen, dast ich am 25. dieses, als dein Ludwigs- und dreifachen Namenstage des

Hrn. Grostherzogs, der Frau Grostherzogin und des Hrn. Erbgrostherzogs von Hessen,

mich nach Darmstadt begebe, um dort zu gratulircn; indem, wie ich vernehme, au

besagtem Tage groste Gala dortselbst sein wird. Der kaiserlich österreichische Hr.

Gesandte nimmt sich ebenso vor, zu diesem Ende sich dahin zu verfügen. Der höchsten

Entschließung entgegen sehend, beharre ich in tiefstem Respekt Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster Diener Oberstem.

*) Auf der Anzeige ck. ä. München, 25. Julius 1810 steht: „Hr. Geh. Staatsrath Frhr.
v. Eberstein wird ersucht, ein Glückwünschungsschreiben hierher zu schicken. Aschasfenburg, 1ö. Aug. 1810.

Carl.
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AschaffcttbtN'g, 19. August. Ich danke verbindlichst für die mitgetheiltenBemerkungen, muß jedoch dagegen bemerken: a) daß auch ehemals die Aurfürsten
königlichen Rang zu behaupten suchten; daß b) nach der Bundesakte die Fürsten
erster Alasse, worunter ich der vorstehende bin, königliche Ghren haben; daß mithin
o) dasjenige, was nur der großherzogliche Charakter beizulegen scheint, für mich
kein neues Recht ist, sondern mir längst gebührte, mir auch von dein sranzös.
Aaiser innner gegeben wurde. Ich überlasse meinem Herrn Nachfolger, hierin das¬
jenige zu thun, was er für zweckmäßig erachtet. R?as mich anlangt, so bekenne ich
ausrichtig, daß ich auf solche Dinge in meinem ganzen Leben keinen bverth gelegt
habe, und ich konnte nicht wahrnehmen, daß ich dadurch in der öffentlichenAchtung
verloren hätte. Rur scheinet, daß es inkonsequent sein würde, wenn ich jetzt erst
Auszeichnungen in Anspruch nehmen wollte, die mir längst gebührten. Dieser
Gegenstand mag aus sich beruhen für die kurze Zeit, die ich vielleicht noch zu leben
habe, und es würde mir leid sein, als Primas das so nützliche Band wechselseitigen
Vertrauens wegen unbedeutender Worte zu brechen.

Gs wird mir recht angenehm sein, wenn Sie dem Galatage in Darmstadt
beiwohnen. Sobald Sie Runister-Staatssekretär werden, übertrage ich die Darm¬
städtische Gesandtschast dem Freihcrrn von Geuben, welcher dort wohnen wird.
Ich bin mit vieler HochschätzungDero Freund Cm'l.
Nr. 492.

Frattttfnrt, 9. Aug. 1811. Euer Königliche Hoheit! Die untcrthänigst

hier zurückkommende Berichte und Eorrssponcksn? betreffen zwei verschiedene Gegen¬

stände. Der erste ist die Forderung des Glasschleifers Orth für an den Kurprinzen

von Hessen gelieferte Spiegel ins Hanauer Schloß in: Jahre 1806. Dieser Gegen¬

stand ist schon dadurch erledigt, das; a.) nachdem durch den Hrn. Dammer Herrn v.

Bardeleben eingekommen Zeugnisse des Kurprinzen diese Spiegel bis auf die Summe

von 30 Earolins bezahlt waren; I?) dadurch, daß Euer Königliche Hoheit dein gedachten

Orth nicht nur ungebrauchte Spiegel für die von ihm selbst geschätzte 472 fl. haben

zurückgeben lassen, sondern ihm noch durch Hrn. Zahlmeister Osins ein gnädigstes frei¬

williges Geschenk von 300 fl. gegeben haben, welchemnach Orth über das vnplum

seiner restirenden Forderung erhalten hat, wie dieses der Geh. Kammerrath voarinA

in seinem Berichte v. 3. d. ausgeführt hat.
Der zweite Gegenstand ist, daß der Herr Kurprinz die Vermuthnng hegt, als -

seien Euer Königliche Hoheit Willens, ihn:, nach Abzug des Rückständigen,den Betrag
für sämtliche Spiegel herauszuzahlen. Worauf diese Vermuthnng sich gründe, ist zwar
nicht abzusehen; ich glaube aber unmaßgeblich, daß Eure Königliche Hoheit sich in
dergleichen Erwartungen oder Vorschläge schlechterdingsnicht einlassen können. Bei
jeder Veranlassung haben Eure Königliche Hoheit den sehr richtigen Grundsatz auf¬
gestellt, und müssen denselben fest behaupten, daß Höchst Sie Ihr Recht auf Hanau
nebst allem, was darin ist, nicht von dem Kurfürsten von Hessen und dessen Familie,
sondern allein von dem Kaiser Rapolson, als Eroberer und in Gemäßheit des Tilsiter
Friedens legitimen Besitzer der ehemaligen kurhessischen Staaten, haben; folglich daß
Höchstdieselbe nicht in die jnra. st, «Mig'gckionsL des Kurfürsten und Kurprinzen von
Hessen, sondern allein des Kaisers snccedirt haben. Der gegentheiligeSatz würde
von den nachtheiligsten Folgen für Eure Königliche Hoheit sein.

Hinsichtlich der Mobilien in dem Schlosse zu Hanau (welche ebenso gut als
andre Dinge par ckroit äs oongusts Eigenthum des Eroberers geworden waren)
kömmt noch hinzu, daß im Laufe des vorigen Jahres der Kaiser Euer Königlichen
Hoheit mit den sämtlichen im Hanauer und Fuldaer Schlosse befindlichen Mobilien
ein Geschenk gemacht und solches Höchstdenenselben durch den Hrn. Gesandten Gr.
v. Dsckonvills hat eröffnen lassen. Euer Königliche Hoheit sind daher wegen diesem
niemandem, am allerwenigstenaber dem abgekommenen Eigenthümern etivas schuldig;
und wenn Höchstdieselbe im Gefühle der Billigkeit einigen Arbeitern und Lieferanten,
welche noch nicht bezahlt waren, eine Entschädigung haben reichen lassen, so ist dieses



eine Wohlthat, welche diese armen Leute mit Dank zu erkennen haben, und ans dem

Grundsatze beruht, us gnis loanpletiar tiak cum üamuo ulksriu«. Dies ist aber den

vorigen Eigenthümern, und so namentlich dein Kurprinzen von Hessen, durchaus fremde

Sache. Mit diesen haben Eure Königliche Hoheit schlechterdings nichts zu schaffen, noch

sich mit ihnen zu berechnen oder ihnen herauszuzahlen.

Ich gebe daher mein untcrthänigstes Gutachten dahin ab, daß 1) Orth mit seiner

mehr als befriedigten Forderung möge abgewiesen werden; dagegen 2) die Vermuthung

des Herrn Kurprinzen von Hessen, als wollten Eure Königliche Hoheit ihm etwas

herauszahlen, ganz mit Stillschweigen übergangen werde. Der Höchsten Entschließung

alles unterthänigst anHeim stellend, beharre ich respektvollest Eurer Königlichen Hoheit

unterthänigster Diener Ebstein.

^.ä. I, einverstanden.

Jal 2, wird gelegentlich zu bemerken sein, daß ich die von Frankreich eroberten

Blobilien in einem sehr hohen preise erkauft habe. Cur!.

Aschaffenburg, 7. Aug. s3ss.
Auf einen Bericht <t. ct. kfanau, 2-z. Jan. zszl, den :c. Döring in der Grth'schen Sache

erstattet, findet sich folgendes Besknpt: gersmuo bleibt noch immer ein Zweifel übrig, ob ein
Bürger und lfandwerksmann so viele Jahre lang unerhört geblieben bei wirklich gelieferter Ivare,
da der Erbprinz und auch bfcrr Marschall Volm^ bekanntlich gute Gesinnungen haben. Ich kom-
promittirc hierin auf lfcrr von Buderus, indem derselbe wahrscheinlich Gelegenheit hat, sich
im Stillen zn erkundigen, ein einziges kvörtchcn Ja oder Bein von Seiten des Prinzen, auch nur
mündlich gesagt, würde mich entscheiden. Eiuswcil lege ich als freiwilliges Geschenk eine An¬
weisung von Zoo fl. bei auf meine von Kim. Osius zu verrechnenden privatgclder. Euer lvoblgeb.
danke ich verbindlichst für die übernommene Bemühung und bin mit vieler tverthschätzung Dero
ergebener Carl."

Aschaffenburg, 29. Jan. MM-
Auf einen zweiten Bericht cl. cl. bsanau, z. Aug. ;sn von :c. Döring steht: Im engsten

vertrauen dem kscrrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten zum Gutachten, ob und wie weit
der Anspruch des Bcrrn Kurprinzen von Kcssen-Aassel gegründet sei. Carl.

Ascbasfenbnrg, -z. Aug. l8ll.

Nr. 493. '

Frankfurt, Ä7. Dez. 1811. Euer Königliche Hoheit! Soeben war der

von Paris rstournirts Lüttichische Hr. Grs. v. Lsrtlramsr bei mir und stcllete nebst

unterthänigstem raspseb und seine Empfehlung an Höchstdieselben die Bitte, Eure

K. Hoheit möchten gndgst. geruhen, die dem Herrn Fürsten von Lüttich zu zahlende

1000 fl. dem Hrn. Ober-Postmeister Frhrn. v. Vrints dnhier auszahlen zu lassen,

welche allhie dem Hrn. Fürsten in Karlsruhe nilweisen zu lassen eben jetzt Gelegeilheit

habe. Der Hr. Fürst ist auf dem Punkt, sich mit Baden zu arranZiren und hofft

700 000 fl. von diesem Hofe zu erhalten. Respektvollst habe ich die Gnade zu beharren

Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Gbcrp'tem.

Afchasfenbnrg, den 38. Den Tag nach Neujahr wird Herr Barths liier

das Geld iil Fsurt erhalten. Ts geschah in verwichenem Jahr ebenso, und zwar

zu Vermeidung aller Verwirrung, seitdem in einem der verflossenen Jahre von den

übrigens sehr schätzbaren Herrn Barthonier die Zahlung aus Versehen zweimal
gefordert wurde.

Von Herzen freue ich mich, daß der Hr. Fürst von Lüttich die Summe von

700 in fl. in seiner gerechten Forderung von Baden erwirken wird. Belieben Sie

dem Herrn von Barthonicr recht viel Schönes zu sagen. Ich bin mit größter

Hochachtung Dero Freund. Cürl.
Nr. 494.

Frankfurt, ÄS. April 181Ä. Euer Königliche Hoheit haben gnädigst geruht,

mir per inseriMnn elmn. vom 19ten d. einen von Höchstdero unmittelbaren Ausstände-

Kommission zu Aschaffcnburg gefertigten Entwurf Schreibens des großherzoglichen

Ministeriums der auswärtigen Verhältnisse an das fürstlich Leiningische Ministerium

zu Amorbach zur Ausfertigung zugehen zu lassen, jedoch mit dem Beisatze, wenn kein
Anstand dabei vorwalte. " Da dieses letztere aber wirklich der Fall ist, indem der
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Herr Fürst von Leiningen als meckiutisirt, kein Ministerium mehr hat, mithin ein

Anschreiben von Seiten Höchstdero Ministeriums der auswärtigen Verhältnisse nicht

anwendbar ist, so habe ich die Gnade, den besagten Entwurf nebst den übrigen mir

gnädigst mitgetheilten Akten anbei mit der unterthänigsten Bemerkung zurück zu senden,

daß im Fall, wo sich gegen eine Domänen-Kanzlei oder gegen andere verwaltende

Stellen eines nieckinlisirlen Fürsten zu beschweren ist, diese Beschwerde an den Herrn

selbst, also in substruto an den Herrn Fürsten von Leiningen gerichtet werden müsse.

Es wird demnach von der Höchsten Bestimmung Euer Königlichen Hoheit abhängen, ob

das von der unmittelbaren Ausstände-Kommission entworfene Schreiben nicht von mir

in ein in Höchstdero Namen an den Herrn Fürsten von Leiningen zu erlassendes

Schreiben umgeändert werden solle? Im Fall Euer Königliche Hoheit dieses genehmigen

sollten, erbitte ich mir die Akten unterthänigst zurück aus. Wenn dieser Schritt sodann

wider Vermuthen auch keinen Erfolg haben sollte, so würde nichts anderes übrig bleiben,

als sich an die Sonvsruins des Herrn Fürsten von Leiningen zu wenden und dortselbst

Beschwerde zu führen, welches als dann durch das mir gnädigst anvertraute Ministerium

rssp. durch die einschlagenden Gesandtschaften geschehen könnte. Die weiteren Höchsten

Befehle unterthänigst erwartend habe ich die Gnade respektvollest zu beharren. Euer

Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Oberstem.

Mit der richtigen Bemerkung des Herrn Staatsministers bin ich einverstanden

und schicke daher die Akten zurück. CM.

Aschb., 23. April lSf2.
Nr. 495.

Frankfnrt, 36. Mai 1813. Euer Königlichen Hoheit 1) haben mir unter¬
thänigst wieder anliegende Schreiben des Hrn. Fürsten zu Schaum bürg-Lippe zum

Gutachten zu inskribiren geruhet. Auf diese bloße höfliche Anzeige seines Betragens

in den Streitigkeiten mit Lippe-Detmold und der durch Einschreitung der kais. fran¬

zösischen Gesandtschaft zu Kassel wahrscheinlich zu stände kommenden gütlichen Ausgleichung

ist m. E. nichts zu antworten, als ihm die Mittheilung zu verdanken und der Hr. Fürst

zur Fortsetzung gleicher Mäßigung zu ermuntern. Unter anhoffender h. Genehmigung

habe ich ein Antwortschreiben an denselben in diesem Sinne entworfen, welches ich zur

gnädigsten, gefälligen Unterzeichnung unterthänigst hier anfüge.

2) Der Hr. Kriegs - Eommissuire hat mich gebeten, Ewer K. Hoheit ein-

zuberichten, daß durch seine Verwendung Hünfeld aufgehört habe, Etappenplatz zu

sein, und die Truppen in einem von Fuld bis Vach marschiren müßten. Er hofft

auch, eine richtige Konkurrenz der Benachbarten zu erwirken.

3) Der Hr. Ober-Postdirektor Frhr. Vrints hat mich ersucht, ihn Ewer K. Hoheit

unterthänigst zu Füßen zu legen und zu berichten, daß er durch den Postinspektor

Hrn. Lunckin die Versicherung der Allerhöchsten Zufriedenheit für seine Besorgung auf

der Reise ihrer K. K. Masten erhalten habe. In schuldigstem Respekt verharrend

Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Odrrstrin.

Alrhaffenhnrg, 37. Mai. ^.ck 1) Ich danke für die gute Besorgung, das
Schreiben wird abgehen.

^.ck 2) Die Konkurrenz ist sehr zu wünschen. Gb der Etappenplatz von

ün feld nicht wieder hergestellt werde, ist eine andere Frage? denn Fuld von

^ach ist weit entfernt; für Hünfeld übrigens wäre die Sache vortheilhaft. Im

Ganzen ersuch^ ich den Hrn. Minister, dem Hrn. Rcy für seinen Diensteifer zu danken.

^,ck 3) Ich bitte, dem würdigen Manne viel Schönes zu sagen. Ich habe

auch zuverlässig gehört, daß der Kaiser und die Kaiserin mit seinen HVsteinrich-
tungen sehr zufrieden waren.

Ich bin mit vieler Hochachtung Dero Freund EM.
Nr. 496.

Gesuch ck. ck. Mannheim, 30. Juni 1813 des Freiherrn ckosspll V. Kussel',
worin er den Großherzog bittet, beim Kaiser Napoleon zu vermitteln, daß die Höfe
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von Westphaleu und Nassau durch einen mit Frankreich abzuschließenden Vertrag

„zur Mitübernähme der auf die Rente Lohneck und den Zoll Vilzbach versicherten
kurmainzischeu Schulden verbindlich gemacht wurden".

Hr. Staatsminister Fhr. v. Gberstein wird ersucht, diesem Manne zu ant¬

worten: meine eignen Sachen besorge ich, in anderer Verhältnisse könne ich mich
nicht einlassen. Aschaffenburg, 23. Juli tz2. Carl.

Die befohlene Antwort wird am 27. Inn! i812 in angegebenem Sinne crthcilt.

Nr. 497. Ankda, ll. Januar 181Z. An Se. GFcell'enz den Staatsminister Krhrn.
v. Kverstein.

In anliegendem Diu Namuria bittet der Hr. Tabor, Bürger von Frankfurt,

um ein Vorschreiben an Hrn. Fürsten von IValdeck. Ich ersuche Sw. Bochwohl-

geboren, als Buntster der auswärtigen Angelegenheiten, Bur ein solches Vorschreiben

zur Ausfertigung gefälligst zuzuschicken. Der Graf v. Laust: begleitet dies Dro Na-

moriu mit einem Schreiben aus Dresden, welches erst gesteril angekommen ist.
Carl.

Nr. 498.

Frankfurt, 1t>. Jännev 1813. Ewer Kölliglichen Hoheit habe ich die

Gnade, das befohlene Empfehlungsschreiben an den Herrn Fürsten von Waldeck für

Hrn. F- K. Tabor zur Genehmigung und h. Unterschrift hierbei unterthänigst vor¬

zulegen. Der jetzige Hr. Fürst (tsoi-KSs ist ein durchaus rechtlicher Herr; es ist also

nicht zu zweifeln, daß er dasjenige gewissenhaft erfüllen werde, was das fürstl. Haus

Waldcck dem Hrn. Tabor vertragsmäßig zu leisten schuldig ist. In tiefstem Respekt

beharrend Ew. Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Cbcr-äcin.

IVerthester Herr Buntster! Das Vorschreiben geht ab, und danke Ich für die

gute Besorgung. Fulda, den s2. Jan. k3s3. Carl.
Nr. 499.

Frankfurt, 21. Jänner 1813. Eurer Königlichen Hoheit habe ich die

Gnade, das gndgst. befohlene h. Antwortschreiben an den neuen Hrn. Landammainl der

Schweiz hiebei unterthgst vorzulegen. Auf den in dein h. iusoript,. v. 13. d. ge¬

äußerten Zweifel, ob dem Hrn. Landammann nicht das Prädikat Lxesltsim gebühre,

habe ich die Gnade zu bemerken, daß, wenn das Ministerium eines souverainen Hofes

oder eine Gesandtschaft an diesen ersten touetüouairö und zeitigen Chef der erhabenen

Schweizer-Republik schreiben würde, denselben allerdings dieses Prädikat gebühre; daß

ihm hingegen dasselbe von keinem Souverain im eigeneil Handschreiben selbst nicht von

den Fürsten zweiter Klasse des Rheinbundes gegeben werde, am wenigsten aber von

einem Königliche Würde und Ehre habenden Souvcraine, namentlich nicht von den

Herren Großherzögen, und also auch nicht von Euer K. Hoheit, gegebeil würde. In

tiefstem Respekt habe ich die Gnade zu beharren Euer Kölliglichen Hoheit unterthänigster
Diener GbcrBtei».

Afchnffenknrg, 22. Jan. Ich danke für die Buttheilung des Schreibens,

welches abgehen wird, und bin mit vieler Hochachtung dero Carl.
Nr. 500.

Frankfurt, 3. Fekr. 1813. Euer Königliche Hoheit! Der Hr. Staatsrath

lind Ober-Postdirektor Frhr. v. Vrints hat mich gestern darum angegangen, ich möchte

seine schon einige Male unterthänigst angebrachte, aber unerfüllt gebliebene Bitte bei

Euer K. Hoheit empfehlen, daß doch eine Schildwache an das Bureau des großherzogl.

Ober-Postamtes gestellt werden möge, um dein oft ärgerlichen Zudringen und den sich

zwischen den die Briefe abholenden oder solche aufgebenden Personen ergebenden Streitig-

llnd Thätlichkeiten vorzubeugen. Ich halte unmaßgeblich diese Anstalt für allerdings

zweckmäßig und nothwendig, damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei dieser

Staatsanstalt, bei welcher der aufgehängte großherzogliche Postschild Ruhe und Respekt

schon an sich gebieten sollte, erhalten werde. Es besteht auch diese staatspolizciliche
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Anordnung ii? allen großen Städten der französischen, österreichischen, preußischen, säch¬

sischen, bayerischen, württembergischen Staaten, wo Garnison liegt, und selbst an Orten,

wo die Postämter mit dem so wichtigen Ober-Postamte Frankfurt gar nicht in

Vergleich kommen; wie ich solches ehemals in den Städten Freibnrg im Breisgan

und Konstanz selbst oft gesehen habe. Wenn der Herr Elarisrul dahier dagegen ein¬

gewendet hat, daß er eines Postens mehr bedürfe, so kömmt dieses in Vergleichung

mit Handhabung der öffentlichen Sicherheit bei der Post gar nicht in Betracht, und es

ist ja nicht der Ober-Postamts-Direktor, welcher eine Auszeichnung für sich, sondern

nur Sicherheit und Ruhe für das Staats-Jnstitut der Post verlangt! Euer K. Hoheit

h. Entschließung diese Bitte unterthänigst unterstellend, habe ich die Gnade respektvollest

zu beharren Eurer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener GberBtein.

Werthester Herr illunister! Ich ersuche Lie in meinem Namen eine Weisung

an Hrn. Elensrul an elmk zu entwerfen, die ich ausfertigen werde. Cnrl.
Nr. 501.

Frankfurt, 33. Febr. 1813. Eure Königliche Hoheit! Der sehr recht¬

schaffene, ungemein geschickte, das Depart. Hanau aus dem Grund und nach allen

seinen Lokalitäten kennende und daher jeden? Präfekten — sowohl dein vorige??, als

dein neuen — unentbehrliche Hr. (Fsnorul-saerkkuirk Riss, ängstlich daß ihn? durch

die Adjunktion des jüngeren v. lAwr die Aussicht zu einstiger Verbesserung möchte

entzogen werden, bittet in der Anlage Euer K. Hoheit unterthänigst, die gnädigste

Rücksicht nehmen zu wollen. Er bittet zu seiner Aufmunterung und zur Belohnung

seiner seit 10 Jahren geleisteten Dienste sein Gehalt bei de??? Hanauer Forst-Departe¬

ment (dessen Seele er in allen Landeshohcitssachen und deren rechtlichen Ausführungen

in der That ist) gndgst. erhöhe?? und ihn so um etivas verbessern zu wollen. Er be¬

zieht nämlich als Mitglied des Forst-Departements nur die geringe Summe von 68 fl.

jährlich. Ich weiß nicht, ob Eure K. Hoheit gndgst. geneigt sind, seiner Bitte zu will¬

fahren, kann aber Höchstdieselbe unterthänigst versichern, daß unter allen Hanauer

Diener?? gleicher Kategorie Hr. lllkusrul-Präfcktur-Sckretair Riss amiiwns. Wenn ich

es daher wagen darf, so empfehle ich die Bitte des Hrn. Ikiss zur gndgst??. Erhöruug

ganz unterthänigst. Sollten Euer K. Hoheit diesen seinen Forst-Departements-Gehalt

auch nur um jährlich 232 sl. zu erhöhen geruhen wollen, so würde er mit Einschluß

der bisher bezogenen 68 fl. auf 300 sl. zu stehe?? kommen, welche h. gnädigste Rück¬

sicht er gewiß verdient. Der h. Entschließung jedoch unvorgreiflich beharre ich ii?
tiefsten? Respekt Euer w. Elmstein.

Werthester Herr Alinister! Ich schätze den verdienstvollen Herrn I4iv8 sehr

hoch und bin bereit, ihm die P>rivataufsicht der Forsten in den Hanauer Gktroi-

Domänen anzuvertrauen und ihm dafür eine?? besonderen Gehalt von (00 Thalern

auszuwerfen. Ich bitte ihn zu fragen, ob ihm dieser Beweis meiner Wcrthschätzung

angenehm ist. Aus wichtige?? Grüudeu habe ich Fremde zur Hanauer Hlläfektur

gewählt. Elvi lit gwuoiu, ultsri ??c>?? injuria. Ich bin mit vieler Hochachtung
Dero Freund E??rl.
Nr. 502.

Frankfurt, 38. Febr. 1813. Eure Königliche Hoheit! In der unterthänigst

anliegenden Vorstellung bittet der von Euer K. Hoheit unterm 11. April 1811 u militia

gnädigst dispensirte hiesige Bürgerssohn Apotheker Imums um die gnädigste Erlaubnis,

als Euäab ii? großherzoglich hessische Kriegsdienste, zu welcher Anstellung er nahe

Hoffnung habe, treten zu dürfen. Der Herr Präfekt in seine??? gleichfalls anliegenden

Berichte führt zwar an, Euer K. Hoheit hätten den Supplikanten aus der Hinsicht

a uMtüu zu dispensiren geruhet, weil er sich de?? pharmazeutische?? Wissenschaften ge¬

widmet und die Absicht gehabt habe, die von seine?? verstorbene?? Eltern hinterlassen«?

Apotheke anzutreten, welches dermalen der Fall nicht sein werde. Allein, da lmmus

einmal von dein vaterländischen Militärdienste befreit worden ist und anstatt des

Naturaldienstes die gesetzlichen Verinögens-par-Eoube bezahlt hat, somit alles erfüllt



hat, was das Gesetz van ihm forderte, sv glaube ich nicht, daß er zu etwas weiterem

angehalten werden könne, vielmehr daß er von aller weiteren Leistung hinsichtlich des

vaterländischen Militärdienstes frei ist und ihm von Euer K. Hoheit die andern Höchst-

dero sich im ähnlichen Falle befundenen Unterthanssöhnen schon mehrmals gewährte

Erlaubnis gegeben werden dürfte, sein Glück anderswo zu suchen. Wenigstens müßten

ihm in dein Falle, wenn er angehalten würde, jetzt wieder diesseitige Militärdienste zu

nehmen, die bezahlten Vermögens-por-Lanks pro äispmmations wieder heraus bezahlet

werden. Der Staat verliert auch au diesem coinbutkuns nicht viel. Es ist ein

kleines schwächliches Männchen, welches in keinem Stande recht gut thun will

und daher seinem selbst wählenden Schicksale am besten überlassen werden möchte;

dahcro ich Herrn lmeno um sv mehr der Gewährung seines Gesuchs unterthänigst

empfehle. Die h. Entschließung Euer K. Hoheit unterthänigst erwartend, habe ich die

Gnade, in tiefstem Respekt zu beharren Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener
Elmstein.

Nach vorliegenden Umständen finde ich hierbei keinen Anstand. Cnrl.
Nr. 503.

Frankfurt, 2. März 1813. Euer Königliche Hoheit! l) der K. Württem¬
bergische Gesandte Frh. v. Esmmin^on schreibt mir unterm 25. Febr. et, reeepto

neokernc», er könne, da er von dem Könige von Westphalen bis jetzt die gebetene

Abschieds-Audienz noch nicht erhalten habe, noch nicht bestimmt angeben, wann er von

Kassel abgehen werde. Er werde mich aber zeitig davon prusveniren und sodann

hier bei seiner Ankunft die weiteren Befehle Eurer K. Hoheit erwarten. 2) Hr.

Elonorul-b'rütälctur-Ssorotuir« Riss zu Hanau, welchem ich die gegste. Gesiunungen

Eurer K. Hoheit überschrieben habe, wornach Höchstdieselbe geneigt seien, ihm privative

die Aufsicht über die Hanauer Oetroi-Nonminon-Waldungen mit einem besonderen

Gehalte von 100 Thlrn. zu übertragen, nimmt in seiner Antwort v. 28. Febr. die

gdgste. Zusage mit schuldigstem Danke untcrthst. an, wonach Euer K. Hoheit die deshalb

erforderliche h. Weisungen zu erlassen gndgst. geruhen wollen. 3) Theile ich Euer

K. Hoheit in denen h. iuseript. v. 28. Febr. geäußerten Entschluß vollkommen, daß

die Ernennung des Hrn. Gesandten Gr. IlZau als Gesandten nach Dresden und

Berlin dermalen noch ausgesetzt bleiben könne, bis man sieht, welche Wendung das

Kriegsglück bei der eröffnet werdenden Eumpugmo nehmen werde. Respektvollst habe

ich die Gnade :e. Elmstein.

lVerthester Herr Akinister! Ich ersuche 5ie, () mir zu melden, wann der

IVürttembergische Hr. Gesandte von (Zsminin^on bestimmt hierher kommen wird;

sodann 2) dem verdienstvollen Herrn Kies zu ratheu, daß er mir eine bestimmte

Instruktion wegen seiner besondern Berechnung und Norschläge für die Vktroi-Do-

mänen-N)aldungen einsende; das Dekret für die zugesicherten (00 Thaler wird als¬

dann sogleich erfolgen. Aschaffenburg, 7. Akärz (3(3. Carl.

Nr. 504.
Frankfttrt, 19. März 1813. Eure Königliche Hoheit! Der in der unter-

thänigsten Anlage unterzeichnete Eapitamo bllor des 2. kaiserl. Regiments ictrangor

(Isenburg) hat mir dieser Tage die au Eure K. Hoheit gerichtete Vorstellung über¬

reicht, in welcher er bittet, daß nach den: Vorgang des Herzog!, und fürstl. Nassauischen

Hofes ihm als Rekruten für dieses Regiment alle diensttauglichen Leute «ans uvou

vu^ubonels, suspsets st untres eis eette sspees überlassen und dazn der h. Befehl

gegeben werden möge. (Es mag dieses auf solche Weise ein wohl komponirtes

Regiment sein.) Wenn Eure K. Hoheit diesem Anstichen gnädigst zu clolsriron geneigt

sein sollten, so möchten jedoch zwei Dinge zu beobachten sein: u) daß nur solche und

zwar dem Großherzogthum fremde Leute jeuer Art dahin abgegeben würden, ivelche

durch Urthcil und Spruch der einschlägigen Krinnnal-Korrektionell- oder dem Polizei-

gerichtc zur Abgabe an besagtes Regiment förmlich verurtheilt werden; und es wäre

den benannten Gerichten zu' erlauben, daß sie anstatt des Gefängnisses auf gleiche
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Zeit auf die Abgabe zu diesem Regiment Ukrungar erkennen dürfen; b) müßte der
Transpart zu dem Regiment auf dessen eigene Kosten geschehen, welches dahier leicht
ist, da dasselbe eine Werbung in Offenbach hat, in den anderen Dpbs. dürfte aber
dieses beschwerlicher sein. Der h. Verordnung Eurer K. Hoheit alles schuldigst anHeim
stellend, habe die Gnade respektvollst zu beharren Eurer Königlichen Hoheit unter-
thänigster Diener Gderptri».

Werthcster Herr Minister! Ich würde mich schämen, den edlen Militärstaud
zu entweihen, wenn ich dessen Ausnahme als richterliche Strafe bestimmen wollte;
gegen Überzeugung kann ich niemal handeln und ohne richterliches Erkenntnis kann
ich niemanden zum Militärstaude zwingen. Die konskribirten Landskinder erfüllen
hierin die Pflicht, das Saterland zu vertheidigen. Ich ersuche chic dem Herrn
Hauptmann Flor bestimmt und unabänderlich dieses in meinem Namen zu erklären.
Aschaffenburg, 2V. März Ich so. Cnrl.
Nr. 505.

Frankfurt, den 31. Marz 1813. Eure Königliche Hoheit! Zufolge des
h. iuseripks v. 7. d. hat auf die ihm von mir geschehene Eröffnung der Herr Llmwrul-
Lsorekuirs der Präfektur Hanau Riss das anliegende Dekret und Instruktion
als von Euer K. Hoheit zum Inspektor über die Occki'oi-Dcmminkn-Waldungen be¬
stimmter bnnplois entworfen und mir zugeschickt, welche ich zur gnädigsten Verfügung
und auch schuldigst vorlege, und in tiefstem Respekt die Gnade habe zu beharren Eurer
Königlichen Hoheit uuterthänigster Diener Gverötrin.

Afchnffrnknrg, 1. April. Werthester Herr Minister! Ich übersende hier¬
b ei das unterzeichnete Dekret und ersuche Sie, es dein G. Sekretair Ries nebst freund¬
lichem Gruße zuzustellen. Carl.
Nr. 506.

Afchaffenknrg, 17. Juli 1813. Werthcster Herr Staatsminister. Aus
meinem Patente vom 26. Juni und sencm vom l2. Juli werden Sie ersehen haben,
daß nicht nur ein Aecisezusatz zu Deckung des neuen Ariegsanlehens festgesetzt
worden, sondern daß auch für das Ararium ein allgemeines Äccissystem eingeführt
wird. Was letzteren Gegenstand betrifft, so habe ich in meinen Finanzgrundsätzen
vom letzten Dez. sSss ß s, Num. s erklärt, daß ich den sechsten Theil eines solchen
Ertrages für die Würde der öffentlichen Gottesverehrung der verschiedenen Glaubens¬
genossen, aus angemessenere Gehälter geistlicher Stellen und Seelsorger zu stände zu
bringen bedacht sein würde. Im Stillen und im Vertrauen ersuche ich Sie, werthester
Herr Minister, nachzudenken, was für jeden Religionstheil hierin vorzüglich geschehen
könne, sodaß kein Theil zu klagen Ursachen haben könne. Besonders in Hanau
ist der Bau einer katholischen Airche ein Bedürfnis, welches Napoleon selbst ge¬
fühlt hat. So viel einsweils unter uns! Ich bin mit großer Hochachtung Dero
Freund " ' EM.

An Lstn. Staatsininistcr Lhrn. v. Oberstem.
Nr. 507.

Frankfurt, 23. Juli 1813. Euer Königlichen Hoheit großmüthigen und
wohlthätigen mir in dem gestern erhaltenen hohen insoiipto vom 17. d. geäußerten

Gesinnungen für den Kultus aller Konfessionen gemäß werde ich über die Sache nach¬

denken und die Gnade haben, Höchstdenenselben mein Gutachten unterthänigst vorzu¬

legen. Vor der Hand, und da die neue Accis-Erhöhung erst mit dem lsten künftigen

Monats August anfängt, wird nichts zu thun und erst abzuwarten sein, was das 6tel

davon ertragen werde, welches sich im Verlauf des 1. Quartals bald zeigen wird.

Der katholische Kultus in den Departements Frankfurt und Asch äffen bürg bedarf

nichts; im erstcren sind nur 2 Pfarreien: u) die Stadt Frankfurt, b) die zu Ober-

Erlenbach. Der Kultus in Frankfurt ist die Obliegenheit der geistl. Güter-Administration,

und Ober-Erlenbach ist von Ingelheim dotirt. Aschaffenburg wird aus dem erz-

bischöfl. Pfarrfond unterstützt. Hingegen wird der Kultus in Hanau, wo die einzige
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katholische Pfarrei in dortiger Stadt existirt, und hie und da einige Pfarreien im

Departement Fuld Unterstützung bedürfen.

Der protestantische Kultus, namentlich in dein Departement Hanau und Fuld

(denn Frankfurt und die wenigen Pfarreien im Departement Aschaffenburg be¬

dürfen derselben nicht, als etwa hie und da in außerordentlichen Fällen) wird das

meiste erfordern, weil die meisten Pfarreien dort schlecht sind. Die Theilung mit

Hessen bei Hanau, welche in einigen Monaten auch zu stände gebracht sein wird,
wird das Bedürfnis näher ausweisen. Im ganzen glaube ich, daß der aus dem >/°tel

der Accise gebildet werdende Vonck als eine gemeinsame Masse (als ein allgemeiner

Religions-Vonck) zu betrachten sein dürfte, aus welcher nach dem Maße des je¬

weiligen Bedürfnisses jede Konfession für ihren Kultus und ihre Seelsorger zu

unterstützen sein wird. Dieses kann in einer Verwaltung und mittels Führung einer

Rechnung geschehen. Hierüber Vorschläge zu machen, behalte ich mir unterthünigst vor

und beharre im tiefstem Respekt Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener
Gdrrstri».

Werthester Herr B Muster! Im allgemeinen bin ich mit Ihren Ansichten ein¬

verstanden. Ich ersuche Euer Hochwohlgeboren, den Gegenstand mit Anfang des

Septembers wieder in Vortrag zu bringen, indem man alsdann den Werth des

Ertrages näher beurtheilen kann. Ich bin mit vieler Hochachtung Dero

Freund Gnrl.

Nr. 508. Gesuch des Kanztisten Ludwig Hwmpf im auswärtigen Amte desGroßtjerzogthums 8. <i. um Ausfertigung einer Anstellungs-Hrdre.

Herrn Staatsminister Frhrn. v. Eberstein zum Gutachten. Aschaffenburg,

6. Juli (3. Äml.

Frankfurt, 8. Inlins 1813. Euer Königlichen Hoheit! Das unterthünigst
hier rückanliegende Gesuch des Hrn. Rumpf ist eine bloße Gnadensache, die einzig

von Dero h. Gnade abhängt. Ich darf aber aus innerster Überzeugung der Recht¬

schaffenheit, Eifer und ((»Verdrossenheit des berührten Rumpf denselben zu dieser

gnädigsten Dekretur unterthünigst empfehlen. Wenn es Eure Königl. Hoheit erlauben,

so würde ich das Dekret entwerfen und Höchstdenenselben zur h. Unterschrift vorzulegen

die Gnade haben. Die h. Entschließung erwartend, habe ich die Gnade in tiefstein

Respekt zu beharreu Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Eberstem.

Aschaffenburg, den fl. Aus dieses günstige Zeugnis bin ich zu dieser Aus¬

fertigung bereit in der Voraussetzung, daß dem Staate dadurch keine neue Last

zuwachse. Curl.

Nr. 509. An die Kerren Staatsminister Areiherrn von Alvini, Areiljerrn von
Oberstem und Grafen von

In Bischöflich-konstanzischen Airchenangelegenheiten und im Drange der gegen¬

wärtigen Zeitumstände trete ich aus einige Zeit eine Aeise nach Aonstanz an. In

diesen Verhältnissen finde ich Folgendes für rathsam und zweckmäßig- () daß

ich jedem der drei Herrn Annistcr hiermit die Vollmacht ertheile, in dem be¬

stimmten Wirkungskreise seines AUnisteriums nach eigener Überzeugung fortzufahren;

2) daß alle Samstage nach geendigtem Staatsrathe die Herrn Ucinister zusammen¬

treten und gemeinsam beschließen, was zum Besten des Großherzogthums in gegen¬

wärtigem Zusammenhange der Ümstände zu thun sei. Hr. Staatsrath v. Bkulzer

erhält hiermit den Auftrag, diesen Atinisterialkonferenzen beizuwohnen und deren

Protokoll zu redigiren, welches von den drei Herrn Wtinistern unterzeichnet und

mir sodann durch Herrn Staatsminister Freiherrn von -VIdini zugeschickt wird.

Aschaffenburg, 30. September (3(3. lini'I Großherzog.

Nachdem der ehemalige Großherzog von Frankfurt wieder bloß geistlicher Fürst

geworden und sich in sein Bisthum zurückgezogen hatte, zog sich sein Minister
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Karl Theodor Freiherr v. Eberstein nach Mainz zurück. Er starb daselbst am

29. April 1833:

„Wir erfüllen die traurige jdflicht, Ihnen das gestern morgen 2 Uhr erfolgte Ableben unseres

geliebten Gatten, Raters und Schwiegervaters, des vorher großherzogl. Frankfurter ^taatsministers

und königl. bayr. Kämmerers, Großkreuz des Oonoorckin-Wrdcns Luit 1'Imoclor losexü Freiherr»

von Lbsrstein zu GeHofen, hiermit ergebenst anzuzeigen. Er starb sanft und ruhig, so wie sein

ganzes Leben war, in seinem 72 Jahre nach einem Krankenlager von nicht ^ Tagen. Ukainz,

den so. Ukärz kLZZ.

lilarx. Isi«!. Freifrau von Lberstein,

geb. Gräfin von Kro88« als Gattin.

8«ptlie von Viller? geb. Freiin von überfein.

6arl von Villee?, k. k. Rittmeister.

Iklarie von vslttvit?, geb. Freiin von überfein.

^nxn8t von balttvit?, k. preuß. Major a. T>.

6!enientine Freifrau von 1'rovtl', geb. Freiin von Lder8tein.

trau? Frhr. v. 'krovlk, k. wiirttcmb. Major und Loinmanclenr der Leibgarde,

tlaroline von lliütwnn, geb. Freiin von Lbei^tein.

1«8epl> von Oiillinnn, k. pr. Lieut. im 7. VInnen-Keg-."

In der „Neuen Mainzer Zeitung" v. Sonntag 3k. März 1833 heißt es: Mainz vom 3V. März.
Gestern starb nach einem kurzen Krankenlager der seit mehreren Jahren in unserer Stadt wohnende
Staats minister des ehemaligen Großherzogthums Frankfurt Freiherr o. Eb erst ein Excel lenz
in seinem 72. Jahre. Das Leben dieses bis in sein hohes Alter gesunden und thätigen Staatsmannes
ist reich an Erlebtem und eigenem politischen Handeln; es durfte daher eine Biographie dieses sich
auch um die öffentlichen literarischen Anstalten unserer Stadt verdient gemachten Mannes als ein
interessanter geschichtlicher Beitrag zu einer der wichtigsten Zeitabschnitte erscheinen, und einen solchen
Nekrolog sind wir so glücklich nnscrn Lesern aus der Feder eines seiner Freunde alsbald in diese»
Blättern erscheinend ankündigen zu können."

Als diese Todesanzeige dem Vetter des Verstorbene», dein Major Gustav

v. Eberstein (meinem Vater) in Groß-Leimingen zugekommen war, ordnete derselbe,

als Leiter der Familiengeschäfte, sofort an, daß in GeHofen, als woselbst der Ver¬

storbene Kompatron über die geistlichen Institute gewesen war, das nach dem sächsischen

Provinzialrechte gesetzliche und auch obscrvanzmäszige 4 wöchentliche Trauerläuten zu

bewirken sei. Auf einen Wink des Pastors ordnete die Gemeinde Zwei aus ihrer

Mitte ab, damit dieselben den bei ihnen beliebten Major, von dein sie schon manches

in Güte erreicht hatten, zur Zurücknahme der angeordneten Maßregel bestimmen sollten.

Derselbe legte ihnen jedoch dar, wie er, der mit senken Brüdern der Lchnserbe des

ohne Söhne gestorbenen Ministers sei, gerade in diesem Falle auf die strikte Hand¬

habung der gesetzlichen Observanz halten müsse, weil sonst die hinterlassene Familie

des Ministers das Unterbleibe» des Tranerläutens als eine absichtliche Vernachlässigung

der schuldigen Rücksicht aufzufassen vollen Grund hätte; das überzeugte sie aber noch

nicht, sie machten vielmehr geltend, der Minister habe sich nie in Gehvfen sehen

lassen, für einen, der sich nicht um sie bekümmert habe und den sie gar nicht kennten,

hätten sie auch nicht nöthig, zu trauern; wenn aber, setzten sie hinzu, er, der Major

Gustav, sterbe, wollten sie mit Freuden gleich 8 Wochen läuten! womit aber dieser

sie bittet, sich noch ein wenig zu geduldigen.

Nr. 510. Auszug aus einem Wriefe des Ministers Kart Weodor an denMajor Gustav v. Kverstein ck. «i. Mainz, 14. Mai 182K.
Gw. Hochwohlgeboren können vielleicht nur noch einen andern Gefallen thun,

der in folgendem besteht: Von 5 Töchtern — meinen einzigen Hindern — habe
ich Z verheirathet, die eine an den k. preußischen Hrn. (.'upitnina v. lluttrvitx, eine
an den k. württembergischen Hrn. Rittmeister v. NroM', eine an den k. k. österreich.
Hrn. Dragoner-Vberlieutenant v. VillöW. Line derselben will sich ihrer Gesundheit
wegen nicht verheirathen. Nun bleibt mir meine jüngste Tochter, bald (7 ^ahre
alt, zu versorgen übrig. Sie ist hübsch, gesund und wohl gebauet. Von mir be-
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kömmt sie ein nicht ganz unbedeutendesKapital, von ihrer Mutter aber, deren ein¬
ziges Rind sie ist, ein beträchtliches vermögen; ich wünschte für dieselbe einen
schönen und braven, etwa 26 bis 20 Jahre alten Gffizier als Mann zu finden,
welcher sedoch etwas vermögen von sich haben müßte, von unsrem Namen und
Stamm ist, soviel ich weiß, Niemand vorhanden, der hiezu passete. vielleicht aber haben
Sie einen freund oder Bekannten, den Sie mir empfehlen könnten, und welcher geneigt
sein würde, eine Reise an den Rhein zu unternehmen, nur zu sehen und gesehen zu
werden? Stehen sich die jungen Leute an, so soll es an meiner und meiner Frau
Linwilligung nicht fehlen. <Ls soll mir einerlei sein, von welcher christlichen Kon¬
fession der Bräutigam seie w. w. :c. Ich bitte Sie, die Versicherung jener voll¬
kommensten Hochachtung gütig aufzunehmen, mit welcher ich die <Lhre habe zu be¬
harren Euerer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener und Vetter

Rbsrktsi».

Durch testamentarische Verfügung vom 20. Juni 1835 stiftete die Witwe des
Ministers Karl Theodor, Freifrau v. Eberstein geb. Gräfin äs Rro88s, das „Rosen-
brautfest in der Stadt Mainz" und hinterlegte zu diesem Zwecke die Summe von
12 000 Gulden, von deren Zinsen g 600 fl. am l. Mai jeden Jahres 500 fl. der
„Rosenbraut" gehören und 100 fl. für die zu veranstaltende Festlichkeit zu ver¬
wenden sein sollten. Die „Rosenbraut" soll diejenige sein, welche nach der Ent¬
scheidung des zu diesem Zwecke zu bildenden Komitees als die tugendhafteste und
gescheiteste anerkannt wird, und welche überhaupt durch gutes Betragen gegen ihre
Eltern sich ausgezeichnethat. Das Komitee soll aus 7 Personen bestehen:dem Bischöfe,
dem Dompfarrer und dem Pfarrer der Petrigemeinde, ferner dem Bürgermeister und
drei anderen von dem letzteren aus den betreffendenKirchenrätheu zu ernennenden
Mitgliedern; die Stimmenmehrheit hat zu entscheiden, wobei die Stimme des Bischofs
mastgebendist. Selbstverständlichhat die erwählte Rosenbraut nur einmal die Summe
von 500 fl. zu erhalten, und die Wahl must jedes Jahr auf eine andere fallen.

Ztr. 511. Auszug aus dem Testamente der verwitweten Arau Minister v. Köer-
stein, die Kosenbrautstittung betreffend, dem Werfaffer gütigst mitgetljeil't

unter dem 25. Aug. 1884 von der grokh. steff. Bürgermeisterei der H'rovinzial-

ijauptstadt Mainz.
Es 8ont MS8 äsrnisr8 volants8, je priö mon sxsontsnr tsstgmsntgirs, äs

is8 sxseutsr ponetuslismsnt sn 1>on8 paint«.
Dsmrgnt lancier ig lebe äs in Römers sn in viiis äs ölgpsnos, js isg'us

g ostts msms viiis uns Lamms äs äanxs milis 1iorin8 mazmunant in gusiis
sils unrg ü pgpsr Is prsmisr äs mal äs eimgns gnnss uns 8oinms äs 8ix osut8
tiarin8, äont sing osntm liariim ssront rsmi8 ü Ig. Ra^isrs st i'sxosägnt sm-
piavsr paar 1e8 truis st is rspa8 äonns g cstts oookmion.

Du. Rv8isrs 8sru osiis gni ssru resannns In picm vsrtuscms st ig plu8 8g»s,
st 8nrtant osiis gni gurg su Ig. msiiisurs oanäuits snvsr8 8S8 pursnt», es czui
äsvrg 8s äsoiäsr ü Ig mgjarits äs vaix pur is oomits.

Es Eamits 8ö oamp08srg äs 8Spt vaix, 8gvair äs i'Rvsgns, äu eure äs In
Egtllsärgis, äs osiui äs ig pgroi88S äs 8t. Risrrs st än Ngirs äs ig viiis äs
Älgvsnos, gni ässignsrant 1k8 trais gutrss pgrmi8 is8 msinbrs8 oampa8ant is
eon8sii äs fgdrigus äs8 äitS8 iÜKii8S8 g ig pinrgiits äs8 vaix; i'svsgns uvunt
vaix prspanäsrgnts. Ii S8t insu sntsnän gas ig Römers oimmis ns rsosvrg
gu'nns 1oi8 ig äits 80MMK äs 8ing esnt8 tioriim st gns is eicaix äait tambsr
oiiugns gnnss 8ur uns gutrs.

äs IsAUö ü. inan gmis sto. sto. ,1s namms st pris maimisur Is nvtgirs
Eussnsr äsmsnrgnt ä. Ig grunäs rus g Ugzmnos ä'strs nmn sxsontsnr tS8tg-
wsntgirs sto. Ruit st MAiis g öluvsnos Is 20. äuin 1835.

lur ttnianus v'Ribsi^tsin nss ooiuts88s äs Iii<>88s.
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Urkunden zur Ahnenprobe

des großherzogl. frankfurt. !?taatsministers

Joseph Karl Theodor Freihern
von Oberster»

sgeb. s2. Aug. s76s zu Atauuheim, f 2Z. Alärz s3ZI zu Alainz).
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Karl Christinn Ahr Sophia Franziska Kämmerin
v. Ckerstein. v. Worms Freiin n. Dalberg

Karl Theodor Joseph Freiherr von Cberstein
Nr. 51-2.

Ich Jociu Xtophel von Quernheim thue kund und zu wissen in Kraft dieser
meiner eigenhändigen Verordnung ?c., daß zwaren unser Sohn Henrich Ernst nach
meinem Absterben das Gut Langendernbach mit allen gleich erhalte und sein Eigen¬
thum seien soll; doch soll meine Liebste, die Hochadel,und wohlgeborene Maria Anna
von Mendt, ineine herzliebste Frau und seine Mutter, welche immer für das Beste
gesorget und gut Haus gehalten, die Disponirung haben, und unser Sohn ohne der
Mutter Rath nichts thun soll, auch ihr nebst dem freien Unterhalt noch dreihundert
Gulden geben. Und wann meine herzliebste Frau nicht mehr bei ihine wohnen will,
unser Sohn Henrich Ernst gehalten seien soll, ihr alle Jahr außer den dreihundert
noch siebenhundert Gulden auszuzahlen. Langendernbach, im Jahr 1679 den
7- April. Jona ClmBtovU ro» oZucruUnm.
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Nr. 513.

Zu wissen sei hiermit jedermänniglich, daß ich Johannetta Stephan« geb. von

und zu Hees, weiland des hochwohlgeborenen Herrn Ludwig Ernsten von Selbach

hinterlasse«? Wittib, in Erwägung meines hohen Alters mich in den Willen Gottes

gänzlich*ergeben habe, und aber anjetzo bei gutem Verstände wohl vorsehen kann, daß

meine und meines Eheherrn selig. Kinder wegen der schon wirklich ererbten väterlich-

als nachgehends zu gewarten habenden mütterlichen Güter und Effekten in große Un¬

einigkeit, Zwietracht und Mißverständnisse gerathen werden; solchem Unheil jedoch bei

Lebzeiten vorzukommen, Hab ich nach reiflich gepflogenen: Rath verständiger Leute mit

Belieben, Konsens und Vorwissen meiner Kinder eine stäte, feste und unwiderrufliche

Ubergabe, Transaktion und Erbvergleich aller sowohl väterlich als mütterlichen Güter,

Gefälle, Zinsen und Nenterein aufzurichten vonnöthen zu sein befunden. Wie ich dann

hiemit und in Kraft dieses meinen sämtlichen Kindern und Erben den Eigenthum oder

Dominium dirsotum aller väter- und mütterlichen Güter, Recht und Gerechtigkeiten,

Passiv- und Aktiv-Schuldforderungen ohnwiderruflich übergebe, cedire und überlasse;

das Dominium utile aber und Abnutzung deren Güter ratio»« meiner daran habenden

Leibzucht nur per expressum vorbehalten will. Von mir solchemnach ist zum andern

mit gütlicher Einwilligung des jüngern Sohns Hrn. Ernst Karl und aller Erben,

um Mann und Namen zu erhalten, dem ältesten Sohn Herrn Johann Georg

von Selbach abgestanden morden das Mannhaus mit allen seinen Appertinenzien

und Gerechtigkeiten; jedoch soll drittens der Hof Hartenborn dem jüngern Bruder

e.um suis portinsutiis ganz frei und die Halbschied deren Mannslehn vorbehalten sein.

Viertens ist ferner verabredet, daß einer jeden Tochter, sowohl geheiratheten als

Stiftsfräulein, aus aller väterlich- und mütterlichen Verlassenschaft einmal vor all pro

guuvis tiliali portion« siebenhundert Rthlr. erb- und eigenthümlich gegeben werden

soll und muß, in welchen bemeldten siebenhundert Rthlr. jedoch nicht begriffen sein

sollen die 300 Thlr., so der Tochter Wilhelmina und ihren: Eheherrn Johann

Engelbert von Selbach bei Lebzeiten ihres Herrn Vaters selig, bei dem Herrn

Vogt Beel sel. zu Burbach angewiesen, noch auch die 300 Thlr., so der Tochter

Agatha und ihrem Eheherrn von Quernheim iooo dotis gegeben worden zc.

Sechstens ist den: auch hochwohlgcboren Hrn. Henrich Ernst von Quernheim, eben¬

falls uxorio nomine, nach Abzug der iooo dotis empfangenen 300 Thlr. von dessen

restirenden 700 Thlrn. zu seinem Spezial-Unterpfand eingesetzet worden die Selbachi¬

schen Höfe zu Zeppenfeld, Wildensteil: und Walbach. Und zu unwiderruflicher

Festhaltung obiges allen haben sich die Frau Mutter und sämtliche Kinder samt

und sonders mit ihren eigenen Händen unterschrieben und mit ihren angebornen Pet¬

schaften unterdrucket. So geschehen Zeppenfeld, den 4. Febr. 1701.

(D. 8.) Jolumncttil ron uml M Ken, Wittib ron KelbnrI».

(D. 8.) Mlbelminn Antlumun von Kellmcb.

(D. 8.) Agntbn Murgmetw: ron CZucrnlmm geborne ron Frllmcb.

(D. 8.) EIrmlottn NouDil ron Hclbmb, Eimnoinosss da Keppel.

(D. 3.) Mnr. SoMn von Selbnclr, Elmnoinesse de lleDelce.

(D. 8.) Jon» Georg von Sclbncb.(hier fehlt die Unterschrift des jüngern Bruders Ernst Karl v. S.)
(D. 8.) Ionn Engelbert von Kelbneb.

(D. 8) Heinricl: Ernst ron Euernkeim.
Nr. 514.

Ich EndesunterzeichileterUrkunde und bekenne in Kraft gegenwärtigen Totenscheins,
daß im Jahr Christi 1744 den 1 sten Monats Februar» die hochwohlgeborne Freifrau
Agatha Margaretha von Quernheim geborne von Selbach in größter Geduld zu
jedermanns Beispiel und in den Willen Gottes bestens resigniret in: Herrn selig ver¬
schieden in der Pfarr Frickhofen zu Langendernbach in ihrer eigenthümlichen Be¬
hausung, sofort hochderenselbenentseelter Leichnam in des damaligen Hrn. Pfarrers
und anderer Christgläubiger Begleitungzu erwähntem Langendernbach in dasiger

41
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Kapell solemniter beigesetzct und zur Erde bestattet wordein Zu dessen mehrer Be¬
glaubigung gegenwärtige Zeugnis nach Inhalt der bei der Pfarrei Frickhofen verwahr-
'lich auflehaltenen Toten-Matricul eigenhändig unterschrieben und derselben gewöhnliches
Petschaft beigedrucket habe. Frickhofen, 3. Januar 1779.

(U. 8.) Miniums Tlmnnger. Pfarrer.

Pfarrer M. Thüringer wußte bestimmt, daß der Freiherr Heinrich Ernst v. Quernheim nach
dem Tode seiner Frau von Langendernbach nach Gcmünden gefahren und auch daselbst be¬
graben worden. Pf. Thüringer konnte auch Taufscheine von Juliana Ernestina und
Agatha Philippina v. Quernheim ausstellen.

Nr. 515. Faufschein der Wilhelmina v. Huernheim,
f. oben Seite 469, Nr. 325.

Nr. 515 a. Taufschein Karl's von Oberstem,
S. 469, Nr. 326.

Nr. 515 b. Taufschein Karl Ohristian's v. Oberstem,
S. 589, Nr. 441.

Nr. 515 a. Khevertrag, geschlossen zwischen Karl v. Wendt und Kenrietta
v. Oberstem,

S. 472, Nr. 333.

Nr. 515 ä. Ohevertrag, geschlossen zwischen Karl Ohristian v. Oberstein und
Sophia v. Dalberg,

S. 589, Nr. 442.

Nr. 515s. iZxtraetu« paeti kaiuilias I)al>>oi?iaas <is anno 1723 sie.,
S. 593, Nr. 443.

Nr. 515 k. Tatenschein Karl Ohristian's v. Oberstem,
S. 595, Nr. 444.

Nr. 515 A. Taufschein der Sophia v. Dalberg,
S. 595, Nr. 445.

Nr. 515 ll. Totenschein der Sophia v. Dalberg,
S. 595, Nr. 446.

Nr. 5151. Taufschein des Karl Theodor v. Oberstein,
S. 603, Nr. 453.

Nr. 516.
Wir zu Ende Unterschriebene, als namentlich Maria Juliana von Roden¬

hausen geb. Freiin von Quernheim in Beistand meines Eheherrn und Ehevogt
Karl Wilhelm von Rodcnhausen, kurmainzischer Generalmajor; sodann ich

Wilhelmine Charlotte verwittibte von Guttenberg, auch geb. Freiin
von Quernheim und wir deren Kinder, als ich
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Heurietta Dorothea von Eberstein verheiratete Freiin von Mendt in

Assistenz und Beistand meines Eheherrn und Ehevogts Karl von Mendt, hochgräfl.

lippe-detmoldischer Landrath und Drost zu Varnholz, ferner ich

Karl Christian von Eberstein, kurpfälzischer Kammerherr, dermalen noch
ledigen Standes, ich

Ludwig Ernst von Eberstein, königlich preußischer Lieutenant, ebenwohl noch
unverheirathet, sodann ich

Franz von Guttenberg, kurmainzischerKapitain, ebenfalls noch ledigen Standes,
nicht minder ich

Charlotte von Guttenberg, vermählte Freiin von Wildenstein, in Beistand

meines Ehevogt und Eheherrn Hans Georg von Wildenstein, kurmainzischen
Generalmajors, endlich ich

Philipp Anton von Guttenberg und namens desselben ich abgedachte dessen

leibliche Mutter verwittibte von Guttenberg, als natürliche Vormünderin, auch wir

dessen Tante und Oheim, obbenannte verheirathete von Rodenhausen und mein Ehe¬

herr, auch ich N. von Diepenbroich fürstlich oranicn-nassauischer Ober-Jägermeister,

als dazu laut Anlage 5lo. 1 besonders vereideter Vormund und in Kraft des sab

2 angebogenen, praevia, euusa eoguitioue von dem kvro orclinario rei sitae st.

ecmtraetus der fürstl. oranien-nassauischen vormundschaftl. Justiz-Kanzlei in Dillen¬
burg erhaltenen äeereti alieuaucle

beurkunden und bekennen kraft dieses zc., wasgestalten zu unserm besondern Nutzen

und Besten, auch zum Theil zu Abtragung anererbter resp. elter- und großelterlicher

Schulden an die durchlauchtigste Fürstin zc. Anna verwittibte Prinzessin von Oranien

und Fürstin von Nassau zc., geborne Kronprinzessin von Großbritannien und kurfürst-

braunschweig-lüneburgische Prinzessin, Gouvernante der vereinigten Niederlande zc., so¬

dann an der durchlauchtigsten zc. Karl Herzogen zu Braun schweig und Lüne¬

burg zc., als hvchverordneten Landesregent und Vormunden des zc. Wilhelm Prinzen

von Oranien und Fürsten zu Nassau, unsers gnädigsten Laudesfürsteu zc., wir erb-

und eigenthümlich verkauft haben und hiermit verkaufen

unser von unserm resp. Vater, Schwieger- und Großvater, weil. Herrn

Henrich Ernst von Quernheim zu Langendernbach ererbtes freiadlige eigen¬

tümliche Gut Langendernbach, in den Fürstenthum Hadamar gelegen zc. zc. zc.

Des zu mehrerer Urkund und Bestätigung ist dieser Kaufkontrakt von uns eigen¬

händig eorum uotmriis reguisilis unterschrieben nnd besiegelt worden. So geschehen

Schwetzingen, den 20. Juni 1756.

<P. 8.) MM Freiherr von Gbrrstei».

Mainz, den 30. Juni 1756.

<P. 8.) Murin Juliunn Ernestin» Freifrau von Hollenlmusc» geb. von Guernbeiin.

(I-. 8.) Hurt Freiherr von uml Zu Motlenbuuscu, kurmainzischer Generalmajor.

(Iii. 8.) Mlbetminu Frfr. von Guttenberg geb. Freiherrin von Guerubeim.

(I-. 8.) ^rnuZ Freiherr von Guttenberg.

(Iii. 8.) Henriette Dorotben Frfr. von Menüt geb. von Gbcrstein.

(I-. 8.) Eurutorio nomine über den jungen Herrn von Guttenberg.
F. v. Diepenbroirk.

(Iii. 8.) Hurt Frhr. von Wenllt vor unch und als Vormund meines minorennen

Herrn Schwagers Milipp Anton's von Guttenberg.

(I-. 8.) Frhr. von Milcleustei».

(I.. 8.) Cburiotte Freifrau von N'illlcnstei» geb. liavouue cle (inttenlnu^.

Daß vorstehender Extrakt bei angestellter Kollationirung den im hiesigen fiirstl. Landesarchiv
ansbcwahrtcn Originale guoall passus eoneernentes vollkommen gleichlautend befunden worden sein,
bezeuge ich hierdurch mit eigenhändiger Unterschrift und beigedrucktcmgrößeren NegiernngSsicgel.

Dillenburg, den 2. Januar 1805.
(I.. 8.) W. L. Bnrchardi, f. or. nass. Regierungs-Rath nnd Archivnrius.

41-^
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Nr. 517.

Hochwohlgeb. Freifrau, insonders hochgeehrte Frau Bas! Vor die Höflichkeit von

E. Hwgb. des Neucn-Jahrwunsch sage gehorsamen Dank; hingegen wünsche von Herzen

der lieben Frau BaS zu dein Eintritt des Neuen Jahrs ein völliges Vergnügen mit

unzählbaren Jahren. Was uns hiesiges Orts anbelanget, seind wir Gott sei Dank

gesund und wohl.Ich weih nicht, was E. Hgb. damit sage wolle, der Kurfürst hätte Ihne einen
Beistand gegeben. Wolle Sie Prozeh mit uns haben, so möchte wohl gern wissen,
was E. Hwgb. haben wollt. So lange als der Vetter leben thut, ist man Ihne
nichts schuldig, und hiernach wird es Ihne niemand absprechen.Ich warne E. Hwgb.
als eine gute Freundin, machen Sie nicht, dah Sie in einen Korb milken, der keinen
Boden hat. Ich versichere, es wird Ihne keine Rosen tragen vor Ihre Kinder. Ich
will mich befehlen und sage, dah ich bin E. Hochwohlgeb. treue Tante und Diener

M. I. E. Ff. von UoilenluttpSkn geb. Fh. von (hucrnluüm.
Der General macht sein gehorsam Befl., die Kinder emln-ussir ich.

Mainz, den Tag vor Neujahr.

Nr. 518. üxtiuetim aus dem Keiraths-Wotul zwischen Kugo Philipp
Kämmerer von Worms, Areiherrn von und zu Dalberg, und der Maria
Anna Joseplia Sophia Zolirin von Gievelstadt.

Kund zc. seie hiermit zc., dah zc. ein Eheverlöbnis und Heirath zc. ausgeruht
worden zwischen zc. Hugo Philipp Kämmerervon Worms Freiherrn von und zu
Dalberg, Herrn zu Friesenhausen zc., hochfürstl. fuldischen Geheimen Rath und Ober-
Amtmann zu Hammelburg, des zc. Franz Ekenbert Kämmerern zu Worms Freiherrn
von und zu Dalberg, Herrn zu Essingen, Ruppertsberg, Krobsberg, Abentheim,
Hernsheim, Hesseloch, Bechtolsheim,Gabsheim und der Herrschaft Dalberg, der röm.
kaiserl. Majestät wirkt. Reichshvfrath,kurfürstl. mainzischen wie auch trierischen und
würzburgischen Geheimen Rath, Vieeclom und Hofrichterder Stadt Mainz und
erbetenen Ritterhauptmann am obern Rhein, und der zc. Maria Franziska Juliana
Freifrau von Dalberg gebornen Füchsin von Dornhein ehcleiblicher Sohn,
eines- und der zc. Maria Anna Josepha Sophia Zoblin von Gicbelstadt, des zc.
Johann Franz Zobel von Giebelstadt, Herrn auf Messelhausen und Darstadt,
Jhro röm. kaiserl. Majestät wirkt. Raths, wie auch einer reichsfreien ohnmittelbaren
Ritterschaft in Franken löbl. Orts Odenwald wohlerbetenenRaths, und der zc. Frauen
Sophia Franziska Maria Zoblin von Giebelstadt, gebornen Freiin von Franken¬
stein eheleiblichen Tochter andern Theils.

Unterschrieben wurde dieser Heirathsvertrag ausser von den Brautleuten von
dem Vater der Braut Johann Franz Zobel v. G. und von Karl Philipp, Joh.
Friedr. Anton Valentin, Ludwig Jgnaz Joh. Konrad, Joh. Anton und
Joh. Hartmann Ferdinand, alle Zobel von Giebelstadt; auch von dem Abt Adolf
zu Fulda und I. A. Rudolf Voit Frhrn. v. Rieneck.

Nr. 519. Airline ^lmnei8en«zFnlinnne Krfr. von Dalberg geb. Auchs v. Dorn-
Heim Kerzicht de no. 1701.

Ich Maria Francisca Juliana geb. Füchsin von Dornheim, demnach weiland
der hochwohlgebornenFrauen Mariae Joannae Füchsin von Dornheim geborne
von Rosenbach, meiner hochgeehrten gcliebsten Frauen Mutter sel. Andenkens,bei
dero Verheirath- ^und Vermählung, erjtlich mit weiland dem auch hochwohlgebornen
Herrn Johann Fuchsen von Dorn heim, hochfürstlichen würzburg. Herrn Ämtmann
zu Proseltzheim und Pleichfeld,ivie auch Assessorn des Landgerichts Herzogthums zu
Franken, meinen: hochgeehrtisten geliebten Herrn Vater, sodann' ans dessen Ableben mit
dem hochwohlgebornen Herrn Johann Konrad Friederich von Buben Hofen, hoch-
fürstlichen würzburgischen Ober-Amtmann zu Hartheim und Ripperg, von meinem auch
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hochgeehrten geliebten Herrn Großvater und Großmutter mütterlicher Imwas nebst
denen versprochenenund gereichten adeligen Bekleidungen eintausend Gülden guter
fränkischerLandswährungzu dero Ehe- und Heimsteuer gegen gewöhnlichenVerzicht
zu geben zugesaget und versprochenworden, welche meine hochgeehrte Herrn Vettern,
die hochwürdigehochwohlgeborne Herrn Philipp Ludwig und Johann Hartmann,
der kaiserl. und hohen Domstifter Bamberg und Würzburg rsspsekiv« Eupitulares,
Sebokastieus und Landrichter des Herzogthums zu Franken, sodann Herr Anton
Philibert, hochfürstl. würzburg. Hofrath und Ober-Amtmann zu Lauringen und Hof¬
heim, samtliche Gebrüdere von Rosenbach, nicht nur auf sich genommenund eine
Zeit lang verzinset, sondern auch zu mehrerer Bezeugung dero gegen meine selige
Frau Mutter getragenerbrüderlicher Affektion uff zweitausend Gülden vor¬
gedachter fränkischer Währung, als den Thaler zu achtzehcn und den Gülden zu fünf-
zehen Patz oder achtundzwäinzigSchillinger gerechnet, verbessert und vermehrt haben:
Urkunde und bekenne hiemit, daß nachdeme Gott der Allmächtigeobseliggedachte meine
Frau Mutter durch einen frühzeitigen Todfall, ehe und bevor deroselben vorangeregte
zweitausend Gülden vergnügt werden können, von diesem Zeitlichen abgefordert hat,
in dero Namen und Statt, als ihrer aus der ersten Ehe hinterlassenerTochter und
Erbin, die mir an sothaner Summa, zustehende Portion, nämlichen fünfhundert
Gülden fränkisch, in guten gangbarenunverschlagenen Sorten samt davon verfallen
gewesenen Zinsen laut darüber geflogener Abrechnungund produzirte Quittungen an
den hochwürdigen hochwohlgebornen Herrn Herrn Johann Philipp Fuchsen von Dorn¬
heim, Domkapitularen raspaotivk Sabolaskieumab .lubilaeum, dann Pröpsten des
Kollegial-Stifts Neuen-Münstersdahier zu Würzburg, hochfürstlichen würzburgischen
Geheimen Rath und Kammer-Präsidenten zc., als Vormündern, in ^.nno eintausend
sechshundert fünf und neunzig würklich erleget worden, damithin wegen der von
meinem hochgeehrtstenHerrn Großvätern, Großmutternund Herrn Vettern meiner
Frauen Mutter sel. gegönnt und zugesagter Ehesteuer, Heirathgut und völligen Ab¬
fertigung sattsame Befriedig- und Vergnügung geschehen feie, inmaßen mich des Aus¬
zugs nicht dargezählt oder empfangenen Gelds hiemit wissent- und wohlbedächtig
verzeihe und begebe, darauf auch in Kraft dies in Betracht und zu Ehren auch Affek¬
tion abgedachter meiner Herrn Vettern und des hochadeligenmännlichen Stammens
deren von Ro senk ach Flor und Konservatiou nach des löbl. fränkischen Reichsadels
wohlhergebrachterObservanz und Gewohnheit und auf Art und Weis, als oftsel. ge¬
dachter meiner Frauen Mutter übrige Frauen Schwestern solches gethan, auch meine
Frau Mutter hätte thun sollen, auf alles, so meiner Frauen Mutter sel., sowohl au
dero väterlichen (so hauptsächlichen in denen in Lehenbriefendesignirten Lehen bestanden)
als mütterlich und brüderlichen Verlassenschaft,Erbfällcn und Gütern, so eigen als
Lehen von Rechtswegengebührenmöchte, dergcstalten renuntiire und mich verzeihe,
daß ich samt ineinen Erben darzu einen weiteren Zuspruch nit mehr haben und gewinnen
solle; mit diesem Vorbehalt glcichwohlen, da von mehrgedacht meinen geistlichen Herrn
Vettern acguisikisdurch Donation, Legaten oder andere diesem Verzicht ohnnachtheilige
Disposition mir oder denen Meinigeu etwas übergeben oder vermacht würde, daß mir
durch gegenwärtige Renuntiation nichts prasfucliairet seie. Wie nicht weniger ich und
die Meinige derjenigen Erbgerichtigkeit, so mein Frau Mutter zu dero Väter- und Mütter¬
lichen erlanget, sodann von denen brüderlichen Erbfällen ab iukeskakomir weiters
gebühren möchte, inskünftig, falls nämlich obmehrgedachte meine Herrn Vettern (so
doch Gott väterlich abwenden und dero Generation immerfort groß wachsen lassen
wolle) ohne eheliche männlicheLeibserben insgesamt verstürben oder als der männliche
Stammen abgicnge, nicht änderst als wann von meinetwegen kein Verzicht geleistet
worden wäre, mit und neben andern meiner Frauen Mutter sel. Frauen Schwestern
oder deren Brüdern uf die renuntiirtc und vorhandene Rosen bachische Güter und
Mittel mich, oder auch nach meinem tödlichen Hintritt meine äesosuclmrtss wiederum
anzumaßen haben sollen. Wider welchen also gesetzten Verzicht mich nit schützen noch schirmen
solle einigerlei Gnad, Freiheit, Gericht, geist- oder weltliche, päpst. oder kaiserliche und
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königliche Eanstitutivnss und Satzungen oder lilxespticmss und Behelf, wie die immer

Namen haben und diesem meinem Verzicht entgegen erdacht werden mögen. Dessen

alles und jedes, fürnehmlich aber dein weiblichen Geschlecht zum Besten verordnet

böimlloü 8. E. Vallojani (von dessen Inhalt ich zuvor von ineinen Herrn Beiständen

genugsain verständiget worden), ivie nit weniger der ltixekptiou äoli, krauckis, luösionm

sucwmissimaö, ksnölleii rsstitutäanis all intaZzimm nebst dein Rechten, sagend, daß

ein General-Verzeihung nicht binde, es gehe eine besondere vorhero, in best und be¬

ständigster Form Rechtens mich begebend und verzeihend. Welchemnach ich mich (auch?)

zu desto beständiger Vollzieh- und Festhaltung abgeschriebenen allen mit Rath und

gutem Vorwissen abgedachter meiner Herrn Beiständen freiwillig, ohne Zwang, Bered¬

oder Bedrohung, bei guter Vernunft, uf vorgehende genügsame Unterricht und Er¬

innerung alles dessen, so in diesen: Verzicht begriffen und einverleibet ist, einen leiblichen

Eid mit Auflegung der rechten auf die linke Brust solönuitsr zu Gott und seinen

Heiligen mit gelehrten Worten geschworen, diese Verzeihung und Renuntiation in allen:

ihren Inhalt, Meinung und Begriff ohne alles Dispensiren, Widerrufen, Restituiren

und all andere Wege wie die durch Menschen Sinn oder Vernunft erdacht werden

möchten, wahr, stet, fest und unverbrüchlich zu halten, darwider nit zu sein, zu thuen

noch zu schaffen, alles getreulich und ohne Gefährde. Dessen zu wahrer Urkund habe

ich und meine Herrn Beistände unser angebornes Jnsiegcl hiervor gedrucket und uns

zugleich eigenhändig unterschrieben. So geben und geschehen Würzburg den dritten

Julii in: Jahr eintausend siebenhundert und eins.

(I/. 8.) Mini» chrimcrsei: Äulümn rou (li. 8.) Job an AumtZ Kclienck Freyherr

Mttwrg geborene Aiclysi» von von Mmttcnderg als Beystandt.

Dornlleiinb. (I-. 8.) Kanus Eyrirl: Freyherr von

(I-. 8.) FrnntZ Erllenbertl: Cämmerer von Münster alß Beystand.

Worinbsz Freyherr von Dalberg.

Nr. 520. üxtiuetn« ex llutiieulu I>i>p<i/i:t«»m:»l pei«ii:u:i> veteii l'ieele^ine
Uesselllnsuiiue.

1669 den 11. April ist abends zwischen 6 und 7 Uhr der freireichs wohledel-

geborne Herr Johann Franz Zobel von Giebelstadt geboren worden. Semd

seine Taufpathen gewesen der hochwürdige, freireichs wohlcdelgeborne Herr Hr. Johann

Samuel von Thüngen, der beeden hohen Domstiftern Bamberg und Würzburg

Kapitular, und der hochwürdige, freireichs wohledelgeborne Hr. Hr. Johann Reinhard

von Bechdolsh., zu Würzburg Domicellarherr.

Ls.es iisäem verbis st sMsbis ia Ustrisuls baxti^atoruni lini-atis Loele«iss vontiiisri st
s ms subsoripto tickeUter extraeta esss msiiu «isillogus xroprüs Mtsstor. llIe->Le1bauseir Iis
5. Isimsrii 1779. (I,. 8.) 1osnnv8 lleorxins llesvli p. t. llnrntn«.
Nr. 521.

Zu wissen seie hiermit zc., daß nachdeme zu Befolgung göttlichen Berufs von

zc. ^.ckolpl:: Abten des Stifts Fulda zc. ich endsberührter Ferdinand Zobel von

Giebelstadt auf allhiesiges hochfürstl. Stift nicht allein bereits vorm Jähr ?c. statuten¬

mäßig aufgeschworen, sondern auch nach fast in hiesigem zc. Konvent aci 8. 8ulvut,0rem

überstandenem s-imum i^ovibiutus zur wirklichen Profession aus zc. hochfürstl. und

eins zc. Kapituls Genehmhaltung und resp. Disposition zc. admittiret worden, nnthin

die Zeit meines zc. Lebens mit Abthuung aller weltlichen Geschäfte sub rapulu 8. ?.

Lsnsckietä hinzubringen schlüssig bin, höchstgcdachte Seine hochfürstl. Gnaden aber nur

zc. erlaubet zc., über meine gegenwärtigen oder künftigen Habseligkeiten oder erbschaft¬

lichen Anfälle vorhero zu disponiren: solchemnach zc. umvre eonsörvunckus Kmilius zc.

cedire zc. ich meinem hochverehrtesten Herrn Vater und nach ihm dem Bruder, so

Stammherr und dessen Güter besitzen wird zc., alle Anwartschaft, so ich hatte an

künftigen oder gegenwärtigen, so eigentümlichen als lehenbaren Gütern, Einkünften,

Unterthanen, Rechten zc., oder was mir auch sonsten etwa zc. vermacht werden möchte,
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nichts davon ausgenommen, außer daß mir nicht nur allein ans diesen rcnuntiirten

Gütern jährlich trno. Karins Geburt und zwar gleich 1730 für das erste Mal pro

psenlio zc. 200 fl. rhein. zc. zum Gebrauch extraordinairen Nothwendigkeiten in so

lang und viel gereichet werden sollen, bis ich durch zc. Disposition meines zc. Fürsten

ze. versorget sein; sondern von dein väterlichen ferners für die von Sr. hochfürstl.

Gnaden zu hoffen habenden und mir gestatteten Reisen 2000 fl. rhein. nebst denen

sonstigen Nothwendigkeiten, gleich mein in hiesigem Konvent wirklich seiender Bruder

Emilian solches bekommen zc., gereichet und nach meines zc. Fürsten zc. Disposition

mir gegeben werden sollte; demnach auch, was anjetzo wegen meines mütterlich mir

zukommenden Antheils mir in ein und anderen zc. vorbehalten werde, also zwar, das;
von denen Aktivkapitalien, welche von meinem Hrn. Großvater und Frau Groß¬

mutter v. Frankenstein auf meine vielgeliebte Frau Mutter erblich gefallen und

auf meinen Antheil kommt, ein viertel zu eiuem Kapital sicher gegen Verzinsung

ausgelehnet oder aber von der Pfarrei zu Messelhausen gegen die gewöhnlichen :c.

Interessen versorget werden solle, von welchem Zins zwei Unterthanenkinder nach der

Herrschaft Gutbesinden ein Handwerk lernen und ferners bis solche ausgelernet ihre

Nahrung haben zc. könnten. Dann ferner solle der Pfarrer wöchentlich auf alle

Samstag eine heilige Meß für ineine ganze Familie und Freundschaft zu lesen obligirct

sein, hingegen auch dafür bezahlet werden, wie ich dann zu diesem Ende ein viertel

ebenfalls für ein Ewiges hierzu verschaffe und ein zeitlicher Pfarrer dafür besorget

sein soll. Die übrigen mir zustehenden ^ mütterliche Theil aber will ich hiermit

nach meiner lieben Eltern zc. Tod meinen beeden Frauen Schwestern von Dalberg

und Boineburg verschafft haben zc. zc.

Fuld, den 11. Nov. 1730.

Unterschriften: Ferdinandus v. Zobel von Giebelstadt; Adalbert Frhr. v. Waldcr-

dorff, Kapit. kl Lupsrior; Leopold Specht de Bubenheim, Kapit.; I. Fried.

Anton Valentinus Zobel v. Giebelstadt; Hugo Philipp Frhr. von und zu

Dalberg zc.
Nr. 522.

Dicweilen im Jahr ze. 1730 von meinem mir angehörigen mütterlichen Erbtheil

meinen Frauen Schwestern Antonetta von Boineburg und Sophia von Dal¬

berg, beide geborne von Zobel, 2 Theil (näml. 2 Viertel) vermachet zc., als habe

solches zu meiner zc. Schwestern zc. Sicherheit zc. konfirmiren wollen. Fuld, den

13. Sept. 1731. (U. L.) Lrrclmnml Bobrl ro» Giebel,stuckt.
Nr. 523.

Auch Ferdinand's Z. v. G. Bruder: Nmiliunus, stellte am 14. Febr. 1730

zu Fulda einen Schein darüber aus, daß er seiner Profession wegen jeder seiner

beiden Schwestern ein Viertel von dem ihm zugekommenen mütterlichen neunten

Kindertheil (38 048 fl. 28 Tr.) vermacht habe.

Nr. 524.

Kund zc. seie hiermit zc. Demnach ich Maria Anna Joscpha Sophia Freifrau

von Münster geborne von Zobel betrachtet zc., daß ich zc. dem zeitlichen Tod unter¬

worfen seie :c., und besonders da ich mich dermalen in schwachen Leibcsumständen

befinde zc.; Als habe mich zc. entschlossen, über mein mir zustehendes gesamtes Ver¬

mögen eine testamentarische Disposition folgendcrgestalten zc. zu errichten zc. Zu solchem

Ende also 1) empfehle ich meine arme Seel bei ihrem Hinscheiden in die Händ ihres

Erlösers zc. Jesu Christi, und will ich 2) daß mein entseelter Leichnam christkatholischein

Gebrauch nach und standesmäßig zc. zu Erden bestättiget werden solle; nicht minder

3) vermache ich 100 fl. rhein. denen hiesigen Armen, und sollen 4) zu meiner armen

Seelen Trost für 100 fl. rhein. heilige Messen gelesen werden.

Und obschon von einem oder dem anderen meiner Kindercn mir allschon mehr¬

malen viele Verdruß zc. verursachet worden, so ivill ich jedoch solches dencnselben von

Grund des Herzens verziehen zc. haben. Dahero ist 5) mein zc. ausdrücklicher Will,
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daß von meinem in 9933 Gulden rhein. annoch an barem Gclde bestehendenVer¬
mögen jeden: meiner 6 Kinderen, benanntlich

Adolf Franz Frcihcrr von Dalberg, DonnKapitular zu Bamberg,
Gottlob Amand Freiherr von Dalberg, Speyrischcr Geheimer Rath,
Franz Karl Freiherr von Dalberg, hochfiirstl, fuldaischcr Kammerjunkcr, und
Maria Sophia Freifrau von Eberstein gcbornc von Dalberg,
Maria Anna Freifrau von Rodenhausen gcborne von Dalberg,
Maria Theresia Freifrau von Köth geborne von Dalberg

1103 Gulden rhein. 40 Kreuzer als ihre Legitima, mithin diesen meinen 6 Kindern
in allen: 6622 Gulden rhein. gereichet werden sallen. Und vermache ich 6) die übrigen
3311 fl. rhein. meinem zc. Ehegemahl Franz Freiherrn von Münster, hvchfürstl.
würzburg. Geheimen Rath und Vicsclom dahier, in Anbetrachtdes von demselben mir
jederzeit erzeigten so wohlmeinendenGemüths. Desgleichen

7) vermache ich die sämtlichen Juwelen und Perlei:: (welche mit ineinen: Petschaft
versiegelt werden vorgefunden werden) meinen in Z pl:c> 51o angezogenen6 Kindern
dergestalten zwar, das; ged. Juwelen und Perlein von einen: Kunsterfahrenen taxiret
werden, alsdann nach beschehencn: Tax meine fchon benannten 3 Herrn Söhne sich
jedoch nicht mehrers als ihres löKilimg.«davon zu erfreuen und haben sollen, meine
in nämlichenZ Mo 5l,c> benannten 3 Frauen Töchter aber sollen nach empfangenem
ihren: U«»'ilima das übrige mit einander in gleiche Theile theilen. Und zc. 8) will
ich, daß meine schon benannten 6 Kinder die bei einen: hochwürdigen Domkapitul dahier
annoch ausstehend habenden 2000 Reichsthlr. ebenfalls mit einander in gleiche Thcil
unter sich theilen sollen zc. Anbei

9) will ich, daß mein zc. Ehegemahl mein sämtliches Silbergeräth als zc. zc.
zeitlebens zu seinen: Genuß und Gehrauch haben, nach dessen Absterben aber ged. sämt¬
liches Silbergeschirr meine mehrbenannten6 Kinder mit einander friedlich theilen sollen,
und zwar mit der Anmerkung, daß nur nicht mehreres, als das hiervon stehende Jn-
ventariun: zeiget, an Silberwerk eigenthümlich zustehe. Dahero will ich 10) daß diesert-
wegen ineinen: Herrn Ehegemahl nicht der mindeste Verdruß gemacht werde zc., an¬
sonsten der sich darüber aufhaltendeTheil seines Antheils cxcludirt sein und ineinen: ?c.
Ehegemahl zufallen solle. Wie auch 11) solle mein zc. Ehegemahl meinen silbernen
Kreuz-Particul,dann silbernes Muttergottesbild,silbernes Kreuz und silbervergoldten
Kelch ebenfalls Zeit seines Lebens samt den: Meßgewand haben und ii: Händen be¬
halten nach Ableben alsdann ged. Kreuz-Particulund Muttergottesbildsowohl als
Kreuz und Kelch samt Meßgewand in die Kirchen nacher Klein-Eibstadt geschaffet
und geliefert werden. Und 12) will ich, daß mein grauer reicher atlasene Rock ii: die
hiesige Marien-Kapellen zu einem Chormantel verwendet und 13) mein anderes sand-
farbes silberreiches Kleid nacher Rosenberg in: Odenwald statt der dahin gedachten
Glocken geliefert werden solle. Dann 14) legire ich meinen in Z xli« 51o allschon
benannten Frauen Töchtern meine übrigen Klecdere, dann Spitzen und Weißzeug bis
auf den blauen tasteten lllnclri«:: (?) inclusiv«; die übrigen geringen Kleidere und
Spitzen aber sollen 15) meiner Kammerjungfer Katharina Eichingerin gereichet und zu
Händen gestellet werden. Nebst diesen auch 16) legire ich ged. meiner Kannnerjungfer
Katharina Eichingerin 5V sl. rhein. zu einem Andenkenzc. Und da

17) die Erbeinsetzung eines jeden Testaments Haupt- und Grundursach ist, als
ernenne und setze ich ein zu meinen: Haupt- und Universalerben aller meiner noch
übrigen Verlassenschaft zc. meinen Ehegemahl Franz Freiherr von Münster, Hochs,
würzburg. Geheimen Rath und Viccckvm dahier zc. Und ist 18) mein zc. Will, daß
sofern etwan zc. ein oder anderer Miterb gegen diese meine letzte Willensverordnung
sich setzen oder meinen: Herrn Ehegemahl einige Verdruß verursachen und mit dein
seinigen Antheil nicht zufrieden sein solle, so solle derselbe seines Antheils gänzlichen
verlustiget sein und sothaner Antheil dem Haupterben,als meinen: zc. Ehegemahl
Franz Freiherrn von Münster, ebenfalls zufallen und verbleiben, zumalcn derselbe
vor meine ged. Kindere jederzeit sehr portirct und geneigt gewesen. Übrigensaber
19) behalte mir ausdrücklich bevor, daß, sofern ich wiederum genesen würde, ich als-
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dann dieses mein Testament wiederum abzuthuen und zu eassiren befugt sein solle.

Endlich dann ^20) will ich, daß, sofern diese meine letzte Willens-Vcrvrdnung nicht als

ein zierliches Testament, wie es die Rechte erfordern, bestehen sollte, dieselbe wenigstens
doch als ein Fideikommiß, Kodicill, äonntio mortis ennsn oder als eine andere in

Rechten «erstattete minus solemn« Disposition zc. Kraft haben solle. Zu dessen meh¬

rerer Bekräftigung zc. ich mich nicht nur eigenhändig unterschrieben zc., sondern auch

den hierzu zc. erbetenen kaiserl. Notarium und 7 Gezeugen zc. ersuchet, daß sie dieses

von dein kaiserl. Notario Anton Melchior Schelf mir zc. vorgelesene Testament zc.

mit ihren eigenhändigen Namensunterschriften coroboriren zc. helfen mochten. So ge¬

schehen in uno netu eontiuuo Würzburg, den 1. Mai 1774.

(U. 8.) Murin Ann» JoSrpIm Hop Irin Freifrau von Münster geborne
von Kodrl und ehemals Vermählte von Mwcrg.

Rechtliches Bedenken. Die Frau von Münster, eine geborne Fräulein

von Zobel, hatte zu ihrem ersten Eheherrn den Hrn. Geheimen Rath Freihrn.

von Dalberg, in dieser Ehe 7 Kinder erzielet; nach Absterben ihres ersten Eheherrn

sich an den Freihrn. von Münster verehelicht, aus dieser Ehe aber keine Kinder.

Sie klagte gegen ihre Kinder erster Ehe eine ansehnliche Summe an HeirathSgut,

Widerlag und Jllaten bei dem kaiserl. Reichsknmmergcricht ein. Dort ward ihr auch

eine Summe von 30 600 fl. und unter diesen 3000 fl. Dotalgelder zuerkannt, welche

letztere Summe aber in der Urtheil nur nicßbräuchlich zugesprochen worden, so daß

diese nach dem Tod an die Herrn Söhne zurückfallen sollen. Die beträchtliche Summe

konnte nicht auf der Stelle bezahlt werden; die Frau von Münster cedirte daher gegen

Empfang von 28 000 fl. die ihr zuerkannte Forderung dem hochwürdigen Domstift

zu Würzburg. Inzwischen verschied die eine Fräulein Tochter, die verehelichte Frei¬

frau von Bastheim, und derselben Kinder, so daß nur noch 6 Kinder ans der

von Dalbergischen Ehe am Leben waren. Nun ward die Frau von Münster

krank. Sie errichtete im Mai 1774 eine Letzte-WillenS-Meinung, worin ß 5 verordnet

wird, daß von dein ihrigen noch in 9933 fl. an barem Geld bestehenden Vermögen

ein jedes ihrer 6 Kinder, als Adolf Franz, Gottlob Amand, Franz Karl,

Maria Sophia Freifrau von Eberstein, Maria Anna Freifrau von Roden¬

hausen und Maria Theresia Freifrau von Köth, 1103 fl. 40 Zw., Z 6 aber die

übrigen 3311 fl. ihr Herr Ehegemahl Freiherr von Münster haben sollte; ß 7 die

Juwelen und Perlen sollen taxiret, die 3 Herren Söhne aber nur davon Pflichttheil,

die 3 Frauen Töchter aber nach gleichfalls empfangenem Pflichttheil das übrige mit

einander in gleiche Theile theilen; Z 8 wird dem Freihcrrn von Münster das sämt¬

liche verzeichnete Silber zum lebenslänglichen Nießbrauch vermachet, nach dessen Ableben

aber sollen die 6 Kinder dieses Silber friedlich theilen; Z 17 wird endlich der Freiherr

von Münster zum Universalerben zc. eingesetzt.

Der Freiherr von Münster sind also in Kraft dieses Letzten Willens nicht nur

mit 3311 fl. als mit einem Prälegat vorzüglich bedacht, sondern Sic sind auch

Universalerb. Da aber die Freifrau von Münster in zweiter Ehe gewesen, so ent¬

stehen hieraus nachstehende Fragen: 1) ist das Testament zu Recht beständig? 2) welches

Rechtsmittel ist zu ergreifen?
-Icl 1 INNM Die Frau von Münster hat ihrem Ehehcrrn nicht nur in Z 6 ihres Testaments

von dem bar angegebenen Vorrath zu 0933 st. an Prälcgai ein weit mehreres verlassen, als ihren
Kindern, sondern ihn auch von ihrem übrigen Vermögen znm Universalerben ernennet. Schon an dem
Prälegat ist der Freiherr von Münster mit 2207 fl. mehr bedacht worden, als ein Kind erster Ehe nicht
erhaltet, da demselben nur l l03 st. 40 Ar., dein Frhrn. v. Münster aber 331t fl. verlassen worden.
Der I,sx 6 0od. de Leenndis nnptlis sagt ganz deutlich: Uno ediotali lsAe in perpetnnrn vnlitnrn
saneimns; si ex priori Zlatrimonio proorsatis Inderis pater, inaterve ad seounda vel tsrtia, nut
nlterins repetiti Aatrimonii vota nriZ'raverit; iron sit si tioiturn noveroas vel vetrioo
tsstarnento vel sine soriptnra sen oodloillis Iraereditatis fürs sive IsA-rti, sive
lideioominissi titnlo plus relingnere nee dotis ant ante nuptias donatianis nomine,
sen mortis cnusn Irnbitn donatione oonterre, neo inter vivos oonsoribendis donn-
tionibns (guae etsi eonstnnte mntrimonio oivili fürs interdiotne sint, inorts tarnen donatoris
ex oertis oansis eontirmari solent) gnam lrlio vel liliae, si unus vel una sxtsterlt;
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gnoäsi pinres über! kusrint, siuKulis usgnas partes Iiabentibus minims plus gnam
all uuumgusmgus eornm psrveuerit; aä sornm iiosat vitrioum, uovsroamve trans-
kerri, siu autsm uou as^uis ex portiouibns acl eosclsm iibsros msmoratae trau-
sisriut taouitatss, tuuo guoi^ns uou iiosat plus sornm uoveroas vsi vitrieo testa-
lusuto reiin^ners vsi clonars, seu äotis vsi ante nuptias clouationis titulo
oonterri, ^nam tiiins vel küia üabst, oui minor Portio ultima volnntats äs reiiota
vsi äata tnsrit eto., sin vsro plus ynam statntnm sst, aiiizniä novsroas vsi vitrio
rsiiotnm vsi clonatnm ant äatnm kuerit, tangnam uou scriptum nsgns äsreiiotnin
vsi clonatnm ant äatnm sit; acl personas äeksrri iibsrornm et iutsr sas clivicki
znbemns, omui oireum ssriptious, si gna per interpositam psrsonam vel aüo gnoonngus moclo
tusrit exeoZitata, oessauts.

Das nämliche verfüget die Aov. 22 oap 27. Die Freifrau von Münster konnte dahcro ihrem
Ehehcrrn mehr nicht vermachen, als was ein Kind elfterer Ehe, und zwar, da ungleiche Thcile gemacht
worden, was der geringste Thcil betraget.

Bei der Stelle des Z 5 et 6 ist das Verstoßen entgegen die Gesetze klar. Ob nun zwar die
Kinder S 7 von den Juwelen und Peilen, dann § 8 von dem Silber noch ansehnliche Portionen be¬
kommen, wodurch die H 5 verlassenen 1103 fl. 4V Xr. noch einen starken Zuwachs erhalten möchten,
daß sie dem dem Freiherrn von Münster H 6 verlassen Legat von 3308 fl. gleich zu stehen kommen könnten;
so ist doch immer noch die H 17 erfolgte Erbscinsetzung des Frcihcrrn v. Münster zum Universalerben
dem klaren Buchstaben des Gesetzes entgegen und diese null und nichtig (et. Heuser in suis Nsclit acl
tk. tom 5. paß'. 136. mecl. 11). Nach der Lehr des nur angezogenen Leysers und der angeführten
Gesetze ist die Vermächtnis und Erbeinsetzung des Frhrn v Münster, in wieweit sie jene Erbportioncn
der Kinder und die geringste derselben übersteiget, entgegen die Gesetze; sie ist anzusehen, als wenn sie
nicht geschehen wär, und das Vermachte fallet denen sämtlichen Kindern anhcim, die übrigen Theilc
Testaments bestehen aber.

L.cl 2 Das Rechtsmittel lieget klar aus dem Vorstehenden vor, denn die aotio expietoria cu-
mulirt mit der üereclitatis pstitione wird gegen die v. Münstcrischcn Herrn Erben wohl ergriffen
werden müssen. Nothwendig wird es aber sein, daß die Erben deS Hrn v. Münster zu manifcstircn
angehalten werden, worin der Nachlaß seiner Frau Gemahlin außer denen im Testament benannten
Sachen bestanden und was er dann als Universalerbe erhalten habe. Wenn dieser Punkt berichtigt ist,
dann muß das sämtliche von der Frau v Münster hinterlassene Vermögen inventirct und taxiret werden
und von diesem sämtlichen Nachlaß, woran aber die 3000 fl. Dotalgclder vermag Kameralurtheil vorder¬
samst abzuziehen sind, kann der Freiherr v. Münster mehr nicht, als ein Kindestheil erhalten, wo dann
sonächst das übrige in gleiche Theile, jedoch mit dem Vorbehalt in 7 gleiche Theile vcrlheilet werde,
daß nämlich die Frauen Töchter nach dem H 7 testamsnti von den Perlen und Juwelen nach davon
entrichteten Pflichtteil den Rest mit einander in gleiche Theile erhalten Da aber das Manifcstiren
eine gefährliche Sache, so muß vor allem unter den Papieren nachgesehen werden, ob nach dem 1774
erfolgten Ableben der Frau v. Münster kein Jnvcntarium errichtet worden, oder ob sonst nicht aus
andern richtigen Urkunden die Nachlassenschaft erwiesen werden könne. Nach Abgang dieser ist kein
anderes rechtliche Mittel als das Manifcstiren übrig.

Der Feldzug Napoleon's nach Rußland fand Dalbergs Billigung nicht, er mußte

aber doch auch sein Kontingent dazu stellen.
Im Sommer 1881 erhielt ich nachstehende» Krief, «1. «l. Invers, LI. ^»Ii 1881:
Hochgeehrter Herr! Auf Empfehlung des Hrn. Dr. LolräNer, Areisarchivar in lvürz-

bürg, erlaube ich mir Euer Hochwohlgeboren als Verfasser „der Geschichte der Freiherren
von Eberstein" in folgender Frage um Rath und Auskunft anzusprechen.

Ich arbeite seit mehreren Jahren an einer Geschichte des früher» primatischcn Militär-
Regiments von Zweyer, wozu ich die Akten in den Archiven von Berlin, lvürzburg, Frankfurt
und Aschaffenbnrg zu sammeln hatte.

Euer Hochwohlgeboren wissen wahrscheinlich, wie sehr die Archive des Großherzogthums
Frankfurt-Aschassenburg, speziell das Militär-Archiv zersprengt sind.

Es ist mir nun nach langem Suchen gelungen, beinah vollständige Notizen zu erlangen,
ganz besonders, nachdem Freiherr von Uaroonnaz'-lZeaniisn meine Aufmerksamkeit ans das Staats¬
archiv zu Berlin gelenkt Hatto und ich persönlich in Aschaffcnburg eine Partie vergessener Akten
in der Jesuitenkirche gefunden hatte.

Ich sage beinah, denn eine Periode, das Jahr zszz, ist noch sehr lückenhaft.
Damals standen die Trümmer des im Jahre is;2 gegen Rußland marschirten Regiments

in Danzig. von dorten schickte der Bberst von Horadam im Juni zszz Berichte an den Herrn
Ariegsmi nister von IZbsrstsin. Dieselben sind in der 0orresponclen2 des Herrn von Dbsrstein
mit den, Großherzog erwähnt, jedoch nirgends zu finden. Ein Gleiches gilt für die Rapporte der
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Befehlshaber des voiUiilZeiUs MtZ, Hcmptmcmn von I1en«»uslamsr und VbersbLientenant ltnckol-

hauser. Diese Berichte sind ebenfalls in obiger vorrespomlen? erwähnt und besprochen, jedoch
nnfindbar.

Ich erlaube mir an Euer Hochwohlgebovcn die ergebene Bitte und Anfrage, ob in dem

Nachlasse des Freiherrn von Lbcrstein, primatischen Kriegsministers, in dieser Richtung etwas
zu finden ist und ob ich davon Einsicht bekommen könnte.

Sollten in Ihrem Familicnarchivc sich keine Akten dieser Art befinden, so werden Sie wahr,
scheinlich meinen Reoüsrelien die richtige Lenkung geben können.

Die vorresponÄsim des Rricgsministcrs mit dem Großherzog fand ich im k. preuß. Staats¬

archiv in Berlin. Sonderbarerweise erwähnt dieselbe sämtliche betreffenden Rapporte als bei-

liegend, jedoch liegen diese nicht bei und befinden sich weder in Berlin, noch in IDiirzburg, noch
in Aschaffcnbnrg.

Indem ich im voraus Euer kjochwohlgeboren meinen aufrichtigsten Dank erstatte, benutze

ich diese Gelegenheit zu der Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.
Knill. Ilernazs,

Rechtsanwalt des Kaiserlich-Deutschen Konsulats in .^.ntrvsrpen (3ö Rne van Rrse).

Dem Freiherrn Louis Ferdinand von Eberstcin, Dresden.

Nun war mir vor mehreren Jahren ein Schreiben der „großherzvgl. Hess.
Bürgermeisterei der Provinzial-Hauptstadt Mainz" vom 26. Januar 135V
zugegangen, worin mir mitgctheilt wurde, daß die von dem verstorbenen Staats-
Minister Enrl Vlloockor .1. Freiherrn von lüberstsiu der zu
Main; zur Aufbewahrung übergebenen Papiere ausschließend die Geschichte des
Groscherzogtlsums Fra»rkfi»rt betreffen

Nachdem ich dem Advokaten Herrn Eluilluums Lsrunz^ am 3. Aug. 1881
hiervon Mittheilung gemacht hatte, erhielt ich von demselben folgendes Antwortschreiben
ä. ck. Imvars, 8. ImZ-ust, 1881:

Hochgeehrter Herr! Ich beehre mich, Ihnen für Ihre gefällige lllitthcilung meinen ver¬

bindlichsten Dank auszusprechen.

Ich habe mich sofort an die betreffenden Behörden in Mainz gewendet und hoffe, dort die

so lang gesuchten Dokumente zu finden.

von dein Resultat meiner Rseüsroüeu werde ich Ihnen Bericht erstatten.

Mit dem erneuerten Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung Knill. IZei'nnv«.
Von dem Resultate seiner Recherchen konnte mir aber Herr RechtsanwaltLernu^s

keine Mittheilung machen, denn er wurde am 7. Januar 1882 zu Brüssel ermordet.
Lounges, seiner Geburt nach ein Deutscher, sah schon in zarter Jugend seilte Familie
nach Belgien auswandern. Im Alter von 22 Jahren begann er in Antwerpen im
Jahre 1870 seilte Laufbahn als Advokat. Dabei bewahrte er eine große Vorliebe
für luilitär-geschichtlicheStudien, die ihn, verbunden mit einer aufrichtigen Anhäng¬
lichkeit an sein einstiges deutsches Vaterland, dazu führten, speziell die Schicksale der
Rheinbundtruppen unter Napoleon I. zu verfolgen und den hierauf bezüglichen kärg¬
lich fließenden Quellen nachzuspüren. Seine Studien über das Großherzogthuin
Frankfurt und die Schicksale seiner Truppen konnten als abgeschlossen gelten. Die¬
selben sind daher auch von seinem Freunde Freiherrn von ^.räonn« herausgegebeil
worden. In diesem Buche (S. 393 ff.) findet sich einer von den lange gesuchten
Berichten des Obersten Horadam an den Minister v. Eberstein abgedruckt:

Nr. 526. DerWroßljerzogl'ich Arankfurtische Major und Kontingents-Komman-
dant Koradam an Sc. Arcellenz den Kerrn Minister der Kriegs-Ad-

ministration jWaron von Kverstein.

„Seit meinem letzten Rapportschreiben, in welchem ich Euer Excellenz von dem

Marsche des Kontingents nach Wilna zu benachrichtigen die Ehre hatte, habe ich die

härteste Zeit meines Daseins verlebt, und Kälte haben mir bis Wilna eine



Menge Menschen und II Main Pferde getödtet, das schlechte Doxis, die geringe

vivors und die halbe konra»« Rationen alldortcn schwächten die Übriggebliebenen noch

vollends ab, wodurch die Kranke sich mit jedem Tage merklich anhäuften, für welche

an keine Aufnahme in Hospitäler zu denken war, es starben vielmehr jede Nacht

einige unter den Gesunden in den Quartieren, die man des Morgens auf die Straße

warf. In diesem Znstande erhielt ich am 2D! d. die Drckros, am 4D! in der Division

über Uikiäi auf der Straaße nach Minsk der sich zurückziehenden Armee entgegen zu

gehen. Der Dsnorni Drassion führte uns an und wir kamen bis Dsminna, 7 Meilen

von Wilna, wo wir schon schwärmende Kosacken antrafen und des andern Morgens

die L.vank^arcko der Armee ankommen sahen, welche im schrecklichsten Zustande ver¬

elendet und größtentheils ohne Waffen, ohne Kavallerie und Artillerie stets von Kosacken

verfolgt diesen ungeheuren Rückzug machte. In der empfindlichsten Kälte traten wir,

nachdem der größte Theil der Armee und selbst Se. Majestät der Kaiser in der Nacht

am 5Dl durchpassirt war, in der Nacht vom 6D> auf den 7 Dl den Rückweg nach

Willna an, wo wir nach ausgehaltenen vielen Leiden des Abends 9 Uhr ankamen und

die alten Quartiere bezogen. Auf diesem mir ewig unvergeßliche» Marsche blieben

meine besten Leute todt auf der Straße, deren Zahl ich des Nachtmarsches wegen, Key

welchem den Menschen die Augen zufrohren, — nicht angeben kann; die Hälfte des

Regiments hatte dabey Hände und Füße, auch die Nasen erfroren, welche Unglückliche

ich grösten Theils in Wilna zurückließ, als wir am 10D) den Rückweg über Kovno

weiter antratein Den Dktioior pu^our Herren Ober Lieutenant Melzer schickte ich am

6 Dl mit dem Kassawagen nach Königsberg, um für das Regiment Geld zu empfangen,

die übrigen konroons musten auf höheren Drckros in Wilna zurückbleiben und durften

erst am 9Ds in der Nacht mit jenen der übrigen Regimenter abgeschickt werden, mit

welchen und denen Equipagen vieler Denoruis sie gleiches Schicksal hatten, am anderen

Morgen in einem Dstiliö stecken zu bleiben und durch die vorbei) ziehende Armee ge¬

plündert zu werden, wobei) das höchste ^.orurium den größten Theil der Montnren

des letzten Quartals, was ich nicht schon hatte austheilen lassen — und die Officiers

ihre ganze R-rssUKo verlohren. — Nur 50 Donis ck'ors hatte ich zur Nothdurft 'aus

der Kasse zurückbehalten, die dabei) entkamen, andere Regimenter sahen wir hingegen

sich in ihre gefüllten Kassen thcilen und selbst Wagen des Kaiserlichen Schatzes und

alle Eulsellon der Generals blieben nicht verschont, wovon wir etwas später noch

Augenzeugen wurden. Ich verlohr dabei) mein Packpferd mit den besten Effekten und
allen Papieren.

Am 10lM Morgens nachdem wir abermal die ganze Nacht divounguirk hatten,

zogen wir aus Wilna und die zu ^/g geschmolzene Division machte die ^.rrior Dnrciö.

Schon in der Stadt sprengten die Kosacken von allen Seiten gegen uns an, eine

halbe stunde vor derselben suchten uns aber einige Tausend derselben, die 4 Kanonen

auf Schlitten mit sich führten, mit welchen sie ein mörderisches Kartätschen-Feuer auf

die gegen die Kavallerie nöthige geschlossene Eoiomro machten, (um) uns das

weiter marschieren zu verwehren, oder auch die noch unter den Waffen stehende Trupp

zu zernichten, wogegen wir ohne Kanonen, nur mit Gewehr in: Arm weiter ziehen

konnten, und acht haben mußten, die Lücken auszufüllen, daß die nach uns lüsterne

Kosacken nicht in die jedesmal gegen ihre Angriffe formirte (chmrres eindrangen. So

begleiteten uns diese bis an den Abend, töteten und verwundeten uns eine Menge

Officiers und Soldaten, und das Regiment Frankfurt litt am meisten. Ich selbst

erhielt eine heftige Eonkusioii am linken Knie, die mich zwang, das Regiment zu
verlassen.

Obrist-Diontoimnt Eornoii, EuM: Rüssor und Dient: v. Rinxeimunn wurden

schwehr verwundet und musten zurückgelassen werden, wahrscheinlich sind sie alle drey

todt, was jedoch, ohngeachtet es mehrere behaupten wollen, nicht bestimmt angegeben
werden kann.

Ls-pituine Dnleeilrg.susor'8 Pferd ward erschossen, durch dessen Sturz er ein

Bein zerquetschte und eine Nippe brach. Dupit. Drsickentweli, Roeäiker und RenninA
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wurden leicht verwundet. Dieub: Luumsrb und ^Vunsall wurden in Wilna,
die Dupib - Lseli^ und Druali, dann der Diaut: Lellukköv auf dem Marsch
gefangen.

Fast alle Offiziers des Regiments sind von kübissus Krank und abgemattet, von
den Dupibuinsn ist Dippal allein noch unter den Waffen, ich selbst kann mich bey
meiner sonst so festen gesunden Konstitution noch nicht erholen, fühle mich vielmehr an
allen Gliedern gelähmt und durch den ganzen Körper geschwächt,ohngeachtet ich kein
Glied merklich erfrohr.

Meine besten Untervffieiers besonders solche, die in der Folge zu Dklleisrs Brauch¬
barkeit verriethen, habe ich verlohren, und hier sehe ich an jenen, welche noch von
Wilna hieher sich mit Mühe schleppten, einen ungeheurenGräuel, indem die Dlliruro'ku
ihnen täglich Finger und Fußzehen abschneiden. 285 Mann sind gegenwärtig hier,
davon aber kaum 100 noch Waffenfähig,Dausrul Dsviilisr kommandirt die Driguii«
und Dauern! Unreinem! die Division, in der alle Regimenter gleiches Schicksal hatten
und nicht mehr 2000 Streitbare Männer aufbringen. Seit gestern trist das Uneäcmnlsche
Dorps von Riga hier ein, dessen Stärke ich nicht kenne; indessen geht viel willkührlich
hier durch und wir haben Drckres, stündlich zum Abmarsch in Bereitschaft zu seyn.
Was von denen Erfroreven noch gehen konnte, habe ich bereits gegen Danzig abgeschickt,
werde aber noch eine bedeutende Anzahl hier ihrem Schicksal überlassenmüssen. Was
aus dem dabei) gestandenen Preußischen Dorps geworden ist, kann niemand mit
Gewißheitangeben, eben so wenig, wo der Feind steht und welche Bewegungen er
mache, wovon jedoch tausenderlep Nachrichten im Publikum einlaufen.

Auf dem Weege hieher giengen die meisten Drain-Pferde noch verlohren. Herr
Ober Diemb. Ua!?er, der mit dem Kassewagennach Danzig gieng, hat deren 6 bei)
sich, auch hier sind 3 Stück. So sind alle Feld- und Kochgcräthschaften durch die
flüchtige Soldaten weggeworfen worden, um ihr Fortkommenzu erleichtern. Am meisten
schmerzt mich der Verlust der schonen theuren Gewehre, die zu ^/z durch die blessirte
und Gefangne zu Grunde gingen.

Hier hatte ich noch ein kleines Depot von etlichen 100 Paar orckonanea
Hosen gelassen, zu deren Fortbringung mir in dein Drang der Umstände nicht
das geringste Mittel zu Gebot stand, um also nicht auch diese noch ganz
zurücklassen zu müssen, folgte ich dem Beyspiel andrer Regimenter und verkaufte sie,
nachdem ich einige ausgeplünderte bekleidet hatte, um 350 Thaler an einen hiesigen
Juden. In dem Augenblick, wo ich frische Unuibiou für die Waffenfähige Mann¬
schaft und auf acht Tage Zwieback empfing, sehe ich mich in der nemlichen Lage
wie zu Wilna und erwarte stündlich die Drckres zum Abmarsch, wobei) wir wahr¬
scheinlichbei der Girier Dnrcke scyn werden, eine ausführlichere Relnbiou ist mir
unmöglich. Norncknm."

Königsberg den 3llZ -Inuunr 1813.

Johann Karl Friedrich Freiherr v. Oberstem,
k. pr. Gberst und Aommandcur des Drugoner-Rgts. zu Tilsit, Ritter des (Ordens

pour !e meribs,
Htiktrr lies «oell blülmulcn Titsiter Zweiges,

geb. 4. Mai 1719 zu Dillenburg, getauft 8. ej. m., ff 27. Okt. 1778 während des
Fcldzugs im bayer. Erbfolgekriege zu Polnisch-Neukirchbei Troppau (des 1725 ff
Karl v. E. und der 1720 ff M. M. geb. v. Büring 2ter Sohn; unterschrieb sich nur
auf Anweisung seines Anwalts in dem Prozesse wegen „Büringischer" Ansprüche:
„genannt von Büring"), verm. 20. Juli 1751 mit Agnes Thristine geb. v. Du-
binsky verw. Keyser (geb. 21. Jan. 1722, ff 1. Dez. 1793).
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